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HINWEISE FÜR DEN LESER 

Die Resolutionen und Beschl/lsse des Sicherheitsrats werden jährlich veröffentlicht. Der vorliegende Band 
enthält die Resolutionen und Beschlüsse des Rates im Jahr 1991 zu Sachfragen sowie Beschlüsse zu einigen 
wichtigeren Verfahrensrragen. Die Resolutionen und Beschlüsse sind jeweils unter einem allgemeinen Titel 
aufgeführt, der auf die behandelten Fragen hinweist; diese sind insgesamt in zwei Teile untergliedert In jedem dieser 
Teile sind die Fmgen nach dem Zeitpunkt ihrer erstmaligen Behandlung durch den Rat im Berichtsjahr geordnet; die 
Resolutionen und Beschlüsse zu den einzelnen Fmgen sind in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. 

Beschlüsse des Rates zu seiner Tagesordnung sind unter der Überschrift "1991 erstmalig in die Tagesordnung 
des Sicherheitsmts aufgenommene Punkte" zu finden. 

Die Resolutionen sind in der Reihenfolge ihrer Vembschiedung numeriert Jeder Resolution folgt eine Angabe 
des Abstimmungsergebnisses. Beschlüsse werden gewöhnlich ohne Abstimmung gefaßt; hat jedoch eine Abstimmung 
stattgefunden, wird das Ergebnis unmittelbar nach dem Beschluß aufgeführt. 

* 

* * 

Die Dokumentennummern (symbols) der Dokumente der Vereinten Nationen bestehen aus Großbuchstaben 
und Zahlen. Wo im Text eine derartige Kurzbezeichnung verwendet wird, handelt es sich um die Bezugnahme auf 
ein Dokument der Vereinten Nationen. 

Das Verzeichnis der Dokumente des Sicherheitsmts (Dokumentennummern SI ... ) für die Jahre 1946 bis 
einschließlich 1949 findet sich in der Check List 0/ United Nations Documents, part 2, No. 1 (Veröffentlichung der 
Vereinten Nationen, Best-Nr. 53.1.3), für 1950 und die folgenden Jahre in den Supplements 10 the OjJicial Records 
0/ the Security Council. 

• 
* • 

BESONDERER HiNwEIs FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE 

Die Dokumente der Vereinten Nationen, die aufgrund von Resolution 3355 (XXIX) der Generalversammlung 
vom 18. Dezember 1974 ab 1. Juli 1975 ins Deutsche zu übersetzen sind (alle Resolntionen der GeneralversammIung, 
des Sicherheitsrats und des Wirtschafts- und Sozinlrats sowie die sonstigen Beilagen zum Offiziellen Pro1okull der 
Generalversammlung), werden bei Quellenangaben in deutsch zitiert, auch wenn die Übersetzung noch nicht 
erschienen sein sollte. Das gleiche gilt für die schon vor dem I. Juli 1975 verabschiedeten Resolutionen der 
genannten Organe. (Die Resolutionen des Sicherheitsmts liegen schon ab 1. Januar 1975 in deutsch vor.) Die Titel 
anderer Quellenangaben werden zur Vereinfachung von Bestellungen nicht übersetzt 
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MITGLIEDER DES SICBERHElTSRATS IM JAHR 1991 

Im Jahr 1991 gehörten dem Sicherheitsrat tblgende Mitglieder an: 

Belgien 
China 
ClIte d'Ivoire 
Ecuador 
Frankreich 
Indien 
Jemen 
Kuba 
Österreich 
Rumlinien 
Simbabwe 
Union der Sozialistischen SowjetrepublikenlRussische Föderation' 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
Zaire 

'Mit Schreiben vom 24. Dezember 1991 ersuchte der Generalsekretiir den PrIIsidenten des Sicherheitsrats, den 
Ratsmitgliedern den Wortlaut eines vom selben Tag datierten Schreibens des Ständigen Vertreters der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken bei den Vereinten Nationen zur Kenntnis zu bringen, mit dem dem Generalsekretär ein ebenfalls vom seihen 
Tag datiertes Schreiben des Präsidenten der Russischen FIlderation, Boris Jelzin, übermittelt wurde, in dem dieser dem 
Generalsekretär mitteilte, daß die Mitgliedschaft der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in den Vereinten Nationen, 
einschließlich des Sicherheitsrats und aller anderen Organe und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, mit 
Unterstlltzung der Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten von der Russischen Fllderation fortgefilbrt werde. Er ersuchte 
darum, in den Vereinten Nationen die Bezeichnung "Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken" durch die Bezeichnung 
"Russische Föderation" zu ersetzen, und erldlirte, daß die Russische FIlderation die volle Verantwortung tllr alle nach der Charta 
der Vereinten Nationen bestehenden Rechte und Verpf1ichtungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, einschließlich 
der finanziellen Ve!pflichtungen, beibehalte. Er ersuchte den Generalsekretii außerdem, dieses Schreiben tllr alle Personen, die 
zur Zeit zur Vertretung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken bei den Vereinten Nationen bevo1lmächtigt seien, als 
Bestiltigung der Vollmacht zur Vertretung der Russischen FIlderation in den Organen der Vereinten Nationen zu betrachten. 
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RESOLUTIONEN UND BESCHLÜSSE DES SICHERHEITSRATS IM JAHR 1991 

Teil I. Fragen, die vom Sicherheitsrat aufgnuul seiner Verantwortung filr die Wahrung 
des Weltfriedens und der inte17Ultiontzlen Sicherheit behandelt wurden 

Dm SITUATION IN DEN BE;SETZTEN ARABISCHEN GEBmTEN' 

BescbI6sse 

Auf seiner 2973. Sitzung am 4. Januar 1991 beschloß 
der Rat aufgrund eines Antrags des Beobachters Palästinas 
vom selben Datum' durch Abstimmung, den Beobachter 
Pa\lIstinas zur Teilnehme an der Erörterung des Pnnktes "Die 
Situation in den besetzten ambischen Gebieten" einzuladen, 
wobei Palästina durch diese Einladung dieselben Tl\ilnebmer
rechte gewährt wOrden wie einem gemäß Regel 37 der 
vorll\ufigen Geschäftsordnung zur Teilnaltme eingeladenen 
Mitg\iedstaat. 

Verabschiedet mit II Stimmen bef 1 Gegenstimme 
(Verelnlgto S_ von Amerika) und 3 Entludtungen 
(Belgion, Franlaeteh, Verelnlgtu KlInlgreteh G"!IJ· 
brltann/e.n und NonJirlond). 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ali': 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind tief besorgt 
llber die jllngsten Gewaltakte in Gaza, insbesondere über 
das Vorgelten der israelischen Sicherheitskräfte gegen 
Pa\listinenser, das Dutzende Opfer unter diesen Zivilper
sonen forderte. 

Die RatsmltgIieder mißbilligen dieses Vorgehen, 
msbesondere den Schuß~ngebfanch gegenllber 
Zivilpersonen. Sie bekriiftigen, daß das Genfer Abkom
men vom 12. Augnst 1949 zum Schutze von Zivilperso
nen in Kriegszeiten4 auf alle von Israel seit 1967 beselZ
ten palästinensisehen Gebiete, emschließlich Jernsalems, 
Anwendung findet, und bitten die Besatzungsmacht 
Israel, die Bestimmungen dieses Abkommens voll 
einzuhalten. 

Die Ratsmitglieder bekrilft1gen ihre zuletzt in der 
Ratsresolution 681 (1990) vom 20. Dezember 1990 zum 
Ausdruck gebrachten Standpunkte und unterstlltzen die 
Bemühungen des Generalsekretärs um die Durcbfllhrung 
dieser Resolution. Die Ratsmitglieder bitten darilber 
hinaus nachdrücklich alle, die zur Verringerung von 
Konflikten und Spannungen beitragen können, ihre 
Bemühungen zu verstärken, um Frieden in der Reginn 
herbeizuflIhren. " 
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Auf seiner 2980. Sitzung am 27. März 1991 beschloß 
der Rat aufgrund eines vom 26. März 1991 datierten Antrags 
des Beobachters PalIIstinas' durch Abstimmung, den Be
obachter Palästinas zur Teilnahme an der Erörterung des 
Pnnktes "Die Situation in den besetzten ambischen Gebieten" 
einznladen, wobei PaIästina durch diese Einlad,mg dieselben 
Teilnehmerrechte gewährt würden wie einem gemäß Regel 
37 der vorIl\ufigen Geschäftsordnung zur Teilnehme einge
ladenen Mitgliedstaat. 

Verabschiedet mit II StImmen bef 1 GegenaIImme 
(VereInll/18 S_ von Amerika) und 3 Entludtungen 
(Belgien, F_/ch, VereInlgtu KIInlgre/ch Groß
brltann/e.n und NonJJrIond~ 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Namen des 
Rates die folgende ErIdIIrung ab": 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind ernsthaft 
besorgt llber die weitere Verschlechterung der Situation 
in den von Israel seit 1967 besetzten pa1ästinensischen 
und anderen arabischen Gebieten, einschließlich Jerusa
Iems, und insbesondere über die ernste derzeitige 
Situation, die infolge der von lsrae1 verhängten Ans
gangssperren entstanden ist. 

Die Ratsmitglieder mißbilligen den Beschluß der 
Regierung Israels vom 24. März 1991, vier pa\listinensi
sehe Zivilpersonen unter Verletzung des Genfer Abkom
mens vom 12 Au~ 1949 zum Schutze von Zivilperso
nen in Kriegszeiten4, das auf die genannten Gebiete 
Anwendung findet, und unter Zuwiderhandlung gegen 
emschlägige Resolutionen des Sicherheitsrats anszuwei
sen. 

Die Ratsmitglieder fordern lsrae1 außerdem auf, die 
Ausweisung von Palästinensern zu unterlassen und die 
sichere Rllckkehr der Ausgewiesenen sicherzustellen. 

Unter Hinweis auf die Resolution 681 (1990) vom 
20. Dezember 1990 und andere Resolutionen des Si
cherheitsrats werden die Ratsmitglieder mit der in 
Absatz 1 beschriebenen Situation befaßt bleiben." 



Auf seiner 2989. Sitzung am 24. Mai 1991 beschloß der 
Rat, die Vertreter Ägyptens, Algeriens, Israels, Jordaniens, 
Libanons, Malaysias und der Vereinigten Arabischen Emirate 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes tei1zunehmen: "Die Situation in den besetzten 
arabischen Gebieten: Schreiben der Vertreter COte d'Ivoires, 
Ecuadors, Indiens, Jemens, Kubas, Simbabwes und Zaires bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 22. Mai 1991 (S/22634)7". 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat aufgrund eines 
Antrags des Beobachters Palästinas vom selben Datum· 
anßerdem durch Abstimmung, den Beobachter Palästinas zur 
Teilnabme an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
den besetzten arabischen Gebieten" einzuladen, wobei 
Pallistina durch diese Einladung dieselben Teilnehmerrechte 
gewährt würden wie einem gemäß Regel 37 der vorläufigen 
Geschäftsordnung zur TeiInabme eingeladenen Mitgliedstaat. 

Verabschiedet mit 11 Stimmen bei I Gegenstimme 
(Vereinigte Stollten von Amerika) und J Enthaltungen 
(Belgien. Frankreich. Vereinigtes K6nJgreJch Groß
brltonnlen und Nordlrland). 

Resolution 694 (1991) 
vom 24. Mal 1991 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekrliftigung seiner Resolution 681 (1990) vom 
20. Dezember 1990, 

mit tiefster Besorgnis und Betroffenheit lJber die Nach
richt, daß Israel unter Verstoß gegen seine Verpflichtungen 
aus dem Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten4 und eDlgegen den 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats sowie zum 
Schaden der Bemühungen um die Herbeifilhrung eines 
ummssenden, gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen 
Osten am 18. Mai 1991 vier pallistinensische Zivilpersonen 
ausgewiesen hat, 

1. erkllirt, daß die israelischen Behörden mit der 
Ausweisung von vier PalIistinensern am 18. Mai 1991 gegen 
das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten4 verstoßen haben, das auf 
alle von Israel seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete. 
einschließlich Jerusalems, Anwendung findet; 

2. mjfJbllllgt diese Mqßnobme und erlcJlirt erneat, daß 
die Besatzungsmacht Israel die Ausweisung von palästinensi
sehen Zivilpersonen aus den besetzten Gebieten zu unter
lassen und die sofortige sichere Rückkehr aller Ausgewiese
nen sicherzustellen hnt; 

3. beschließt, die Situation weiter zu verfolgen. 

Auf der 2989. Sltomg elnstlmmJg verabschiedet. 

DIE SITUATION IN LIBERIA 

Besebl6sse 

Auf seiner 2974. Sitzung am 22. Januar 1991 beschloß 
der Rat, die Vertreter Liberias und Nigerias einznJaden, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu
nehmen: "Die Situation in Liberia: Schreiben des Geschllfts
trägers a.i. der Ständigen Vertretung C6te d'Ivoires bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 15. Januar 1991 (SI22076)"". 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab'o: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben das am 
28. November 1990 in Bamako (Ma1i) herausgegebene 
Schlußkommunique der ersten außerordentlichen Tagung 
der BehllIde der Staats- und Regierungschefs der WJrt
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten" zur 
Kenntois genommen. 

Die Ratsmitglieder wilrdigen die von den Staats
und Regierungschefs der Gemeinschaft unternommenen 
Bemühungen um eine Förderung des Friedens und 
normaler Verhältoisse in Liberia. 
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Die Ratsmitglieder fordern die Konfliktparteien in 
Liberia auf, die von ihnen unterzeichnete Waffenruhe
vereinbarung auch weiterhin einzubalten und mit der Ge
meinschaft im Hinblick auf die Wiederherstellung des 
Friedens und normaler Verhältoisse in Liberia in vollem 
Umfang zusammenzuarbeiten. 

Die Ratsmitglieder danken den Mitgliedstaaten, dem 
.Generalsekretär und den humanitllren Organisationen fiIr 
die Liberia gewährte humanitllre Unterstiltzung und for
dern zu zusIiIz1icher Unterstützung auf. Der Rat begrlIßt 
in diesem Zusammenhnng die nach der Annahme einer 
allgemeinen Waffenruhe erfolgte Wiederaufnahme des 
Notstandsprogramms der Vereinten Nationen in Liberia. 

Die Ratsmitglieder unterstlItzen den von den 
Staats- und Regierungschefs der WJrtschaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten an die internationale 
Gemeinschaft gerichteten Aufruf, die der Bevölkerung 
von Liberia gewährte humanitllre Unterstiltzung zu 
erhöhen." 



Dm SITUATION IM NABEN OSTEN!' 

Besclduß 

Auf seiner 2'n5. Sitzung am 30. Januar 1991 
erörterte der Rat den Punkt "Die Situation im Nahen Osten· 
Bericht des Generalsekretärs über die Interimstrutme 00; 
Vereinten Nationen in Libanon (S122129 mit Mdl)';'. 

Resolution 684 (1991) 
vom 30. Januar 1991 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1'n8) und 
426 (1'n8) vom 19. März 1'n8, SOl (1982) vom 25. Februar 
1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Juni 
1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie auf alle 
seine Resolutionen zur Situation in Libanon, 

nach Prllfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. und 28. Januar 1991 über die Interimstruppe der Ver
einten Nationen in Libanon!' und Kenntni> nehmend von 
den darin getroffenen Feststellungen sowie unbescbadet der 
von den Mitgliedstaaten dazu vertretenen Auffasslingen, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
VWlletets Libanons bei den Vereinten Nationen an den 
Generalsekretär, datiert vom 14. Januar 1991!4, 

dem Antrag der Regieroog Libanons stattgebend. 

1. beschlJeßt, das derzeitige Mandat der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon um einen weiteren 
Zeitnnnn von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Juli 
1991, zu verlängern; 

2. erklllrt erneat, daß er nachdrl.lcklich für die territo
riale Unverselntbeit, Souveränität und Unabhängigkeit 
Libanons innerhalb seiner international anerkannten Grenzen 
eintritt; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemeinen 
Anweisungen an die Truppe gemiiß dem mit Resolution 426 
(1978~ gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 19. März 
1'n8! und fordert alle Beteiligten auf, mit der Truppe im 
Hinblick auf die uneingeschränkte Wahrnehmung ihres 
Auftrags in vollwn Umfang zusammenzuarbeiten; 

4. erkliirt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolu
tionen 425 (1'n8), 426 (1978) sowie in allen anderen 
einschlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag uneinge
schrllnkt wahrzunehmen bat; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen mit 
der Regierung Libanons und den anderen von der Durch
fiIhrung dieser Resolution unmittelbar beriIhrten Parteien 
fortzusetzen und dem Sicherheitsrat darlIher Bericht zu 
erstatten. 

AIif der 2975. SiIzlIng einstimmig verabschiedet. 

Besehlllsse 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 684 (1991) im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab!6: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den 
gemäß Resolution 659 (1990) des Sicherheitsrats vom 
31. Juli 1990 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs 
über die Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon!' mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. 

Sie bekräftigen iht Eintreten für die volle Souveräni
tät, Unabhängigkeit, territoriale UnveISebrtheit und 
nationale Einheit Libanons innerhalb seiner international 
ll!Ierkannten Grenzen. In dieswn Zusammenhang erklliren 
SIe, daß alle Stnaten jede gegen die territoriale Unver
sehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Ver
einten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwen
dung von Gewalt zu unterlassen haben. 

Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der Grundlage 
der Resolution 425 (1978) vom 19. März 1978 vor
genommenen Ver11!ogerung des Mandats der Truppe um 
einen weiteren Interimszeitnnnn betonen die Ratsmit
glieder erneut die Notwendigkeit, diese Resolution 
volllnhaltlich dorcbzuflihren. Sie danken dem Generalse
kretär und seinen Mitarbeitern für die anbaItenden 
Bwn!lbungen, die sie in dieser Hinsicht untemelnnen. Sie 
bekonden erneut ihre volle Unterstlltzung für das Über
einkommen von Taif und für die Anstrengungen, die die 
libanesische Regieroog in jüngster Zeit ootemimmt, um 
ihre Herrschaft auf das gesamte libanesische Hoheits
gebiet auszudehnen. 

Die Ratsmitgl'P.der benutzen diesen Anlaß, den 
Soldaten der Truppe und den truppensteIlenden LI!ndem 
für ihre Opfer ood iht unter schwierigen Umständen 
erfolgendes Eintreten für die Sache des Weltfriedens und 
der lntemationalen Sicherheit ihre Anerkennung auszu
sprechen." 

In einem Schreiben vom 22. März 1991 an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats" nabm der Generalsekretär Bezug 
auf seine im Laufe informeller Konsu1tationen des Rates 
abgegebene Erklärung vom 21. März 1991, in der er seinen 
Beschluß bekanntgegebeo bat1e, einen Nachfolger für Gunnar 
Jarring zu ernennen, der in einem Schreiben an den General
sekretär vom 11. Januar 1991 seinen Rücktritt als Sonder
beauftragter für den Naben Osten erklärt hatte. Der General
sekretär bestätigte seinen Beschluß, mit W'l1'kong vom 
22. März 1991 Edouard Brunner (Schweiz) zum Sonder
beauftragten für den Naben Osten gemäß Ziffer 3 der 
Ratsresolution 242 (1967) vom 22. Novwnber 1967 zu 
ernennen. 

In einem Schreiben vom 26. April 1991 an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats!· nabm der Generalsekretär Bezug 
auf die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtnng, für deren Mandatsverll!ogerung der Rat 
spätestens bis zum 31. Mai 1991 Vorkehrung treffen mOsse, 
und setzte den Rat davon in Kenntnis, daß Generalmajor 
Adolfr 'dauer (Österreich), der seit dem 10. September 1988 
Befehlshaber der Truppe gewesen sei, seinen Dienst am 
30. September 1991 beenden werde und daß der Genera1se
kretär beabsichtige. nach den üblicben Konsultationen mit 
den Parteien - im Falle der Verlängeroog des Mandats der 

- 3 -



Truppe durch den Rat - mit WIrkung vom 1. Oktober 1991 
Generalmajor Roman Misztnl (polen) zum Befehlshaber der 
Truppe ZU ernennen. 

Mit Sclrreiben vom 3. Mai 1991" unterrichtete der 
Präsident des Sichetheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beelrre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Sclrrei
ben vom 26. April 1991 18 betreffend llrre Absicht, 
Generalmajor Roman Misztnl (polen) zum Befehlshaber 
der Beobnchtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung zu ernennen, den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats zur Kenntnis gebrncht worden ist Sie 
stinrrnen dem in lhrem Schreiben enthaltenen Vorscblng 
zu." 

Auf seiner 2990. Sitzung am 30. Mai 1991 erörterte der 
Rat den Punkt "Die Situation im Nahen Osten: Bericht des 
Generalsekretärs über die Beobnchtertroppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtong (S122631 mit Add.l)7". 

Resolution 695 (1991) 
vom 311. Mall991 

Der Sicherheitsrat, 

1/ßCh Belwndlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Beobnchtertroppe der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtong"', 

beschließt, 

a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Dorchftlhrung 
seiner Resolntion 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 auf
zufordern; 

b) dns Mandat der Beobnchtertroppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtong um einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monnten, dns heißt bis zum 30. Novem
ber 1991, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Situation 
und die zur Dorchftlbrung der Resolution 338 (1973) 
getroffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Atif der 2990. Sitzung einstimmig verabschüdet. 

BescbIilsse 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 695 (1991) die folgende 
Erklärung ab": 

"Im Znsamme.mang mit der soeben verabschiedeten 
Resolution über die Verlängerung des Mandats der 
Beobnchtertroppe der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung bin ich ermI!chtigt worden, im Namen 
des Sicberheitsrats die folgende ergänzende Erklärung 
abzugeben: 

'Bekanntlich heißt es in Ziffer 23 des Berichts 
des Generalsekretärs flber die BeobnchlertfUppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtong"': 
"Im israelisch-syrischen Sektor herrscht zwar derzeit 
Ruhe, die Nahostsituation insgesamt ist jedoch 

weiterlrln potentiell gefährlich, woran sich voraus
sichtlich auch nichts ändern wird, solange keine 
nromsseude, alle Aspekte des Nahostprob1ems 
einbeziehende Regelung erzielt werden kann.' Diese 
Erklärung . des Generalsekretärs entspricht der 
Auffassung des Sicherheitsrats. n 

Auf seiner 2997. Sitzung am 31. Juli 1991 erörterte der 
Rat den Punkt "Die Situation im Nahen Osten: Bericht des 
Generalsekretärs über die Interimstruppe der Vereinten 
Nationen in Libanon (S/22829)"n. 

Resolntlon 701 (1991) 
vom 3L Jull1!l91 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolmionen 425 (1978) und 
426 (1978) vom 19. MlIrz 1978,501 (1982) vom 25. Februar 
1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982)· vom 
6. Juni 1982 ond 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie 
auf alle seine Resolutionen zur Situation in Libanon, 

1/ßCh Priifung des Berichts des GetieraIsekretä vom 
21. Juli 1991 über die Interimstruppe der Vereinten Nationen 
in Libanon" und Kenntnis nehmend von den darin getroffe
nen Feststellungen, 

unter Hinweis auf den Bericht des Sekretariatsteams vom 
28. Janunr 199124 und unbeschadet der von den Mitglied
staaten dazu vertretenen Auffassungen, 

Kenntnis nelunend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Libanons bei den Vereinten Nationen an den 
Generalsekretllr, datiert vom 15. Juli 1991"', 
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dem Antrag der Regierung Libanons stattgebend, 

I. beschließt, dns derzeitige Mandnt der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon um einen weiteren 
Interimszeitraum von sechs Monnten, dns heißt bis zum 
31. Janunr 1992, zu verlängern; 

2. erkllJrt erneat, daß er nachdrflcklich für die territ0-
riale Unversebrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit 
Libnnons innerhalb seiner international anerkannten Grenzen 
eintritt; 

3. unterstreicht erneat dns Mandnt und die allgemeinen 
Anweisungen an die Truppe gemäß dem mit Resolmion 426 
(1978) gebi1li~n Bericht des Genemlsekretärs vom 
19. MJirz 1978 und fordert alle Beteiligten auf, mit der 
Truppe im Hinblick auf die uneingeschränkte Wabruehmung 
ilrres Auftrags in vollem Umfang zusammenzuarbeiten; 

4. erkllirt erneat, daß die Truppe ilrren in den Resolu
tionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in allen anderen 
einschlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag uneinge
schränkt wahrzunehmen bat; 

5. ersucht den Generalsekretär, die KonsuItationen mit 
der Regierung Libanons und den anderen von der Dorch
fflhrung dieser Resolution unmittelbar berfIhrten Parteien 
fortzusetzen und dem Sicherheitsrat derflber Bericht zu 
erstatten. 

Atif der 2997. Sitzung einstimmig verobsch/edet. 



BescblilBse 

Auf derselben Sitzungp der Präsident im Anschluß an 
die Verabscbiedung der Resolution 701 (1991) im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab26: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den 
geml1ß Resolution 684 (1991) vom 30. Januar 1991 
vorgelegten Bericht des GeneraJsekretärs über die 
Interlmstrnppe der Vereinten Nationen in Libanon" mit 
Genugtmmg zur Kenntnis genommen. 

Sie bekräitigen ihr Eintreten für die volle Souveräni
tlit, Unabhl1ngigkeit, territorinJe Unversehrtheit und 
nationale Einheit Libanons innerhalb seiner international 
anerkannten Grenzen. In diesem Zusammenhang erklären 
sie, daß aIJe Stanteo jede gegen die territoriale Unver
sehrtheit oder die politische Unabhl1ngigkeit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Ver
einten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwen
dung von Gewalt zu unterlassen haben. 

Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der GrundInge 
der Resolution 425 (1978) vom 19. MIlrz 1978 vor
genommenen Verliingerung des Mandats der Truppe um 
einen weiteren Interimszeitraum betonen die Ratsmit
glieder erneut die Notwendigkeit, diese Resolution 
vollinha1t1ich durchzufilbren. Sie danken dem Genera1se
kretllr und seinen Mitarbeitern für die anhaltenden 
Bemühungen, die sie in dieser Hinsicht unternehmen. Sie 
bekunden erneut ihre volle Unterstützung für dns Über
einkommen von Taif und beglückwünschen die libanesi
sche Regierung zu der jilngsten erfolgreichen Dislozie
rung ihrer Armee in den Raum von Saida und Tyr im 
Zuge der Ausdehnung ihrer Herrschaft auf dns gesamte 
libanesische Hoheitsgebiet. 

Die Ratsmitglieder benutzen diesen Anlaß, den 
Soldaten der Truppe und den truppenstellenden Ländern 
für ihre Opfer und ihr unter schwierigen Umstilnden 
erfolgendes Eintreten für die Sache des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit ihre Anerkennung auszu
sprechen." 

Auf seiner 3019. Sitzung am 29. November 1991 
erörterte der Rat den Punkt "Die Situation im Nahen Osten: 
Bericht des Generalsekretllr über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung (S/23233 mit 
Kurr.I)27". 
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Resolution 7lZ (1991) 
..... 19. November 199I. 

Der Sicherheitsrat, 

IIIlCh Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Beobachtertl:!Jppe der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung"', 

beschließt, 

a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durcbfllhnmg 
seiner Resolution 338 (1973) vom lZ. Oktober 1973 auf
zufordern; 

b) dns Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung um einen weiteren 
Zeitraum von sechs Mannten, dns heißt bis zum 
31. Mai 1992, zu verliingern; 

c) den Generalsekretllr zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Situation 
und die zur Durcbfllhnmg der Resolution 338 (1973) 
getroffenen Maßnahmen vorzuJegen. 

Auf der 3019. Slb;rmg einstimmig ve_ 

Bescbluß 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabscbiedung der Resolution 722 (1991) die folgende 
Erklärung ah'": 

'1m Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten 
Resolution über die Verlängerung des Mandats der 
Beobachtertruppe dei Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung bin ich ermlichtigt worden, im Namen 
des Sicherheitsrats die folgende ergänzende Erklärung 
abzugeben: 

Bekanntlich heißt es in Ziffer 24 des Berichts 
des Generalsekretllrs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung"': 
'lm israelisch-syrischen Sektor herrscht zwar derzeit 
Ruhe, die Nahostsituation insgesamt. ist jedoch 
weiterhin potentiell gefährlich, woran sich v0raus
sichtlich auch nichts ändern wird, solange keine 
umfassende, alle Aspekte des Nahostproblems ein
beziehende Regelung erzielt werden kann.' Diese 
Erklärung des Generalsekretllrs entspricht der 
Auffassung des Sicherheitsrats." 



Dm SITUATION ZWISCHEN IRAK UND 1RAN31> 

Beschluß 

Auf seiner 2cn6. Sitzung am 31. 1anuar 1991 
beschloß der Rat, die Vertreter Iraks und der JsJamischen 
Republik Iran einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des Punktes: "Die Situation zwischen Irak und Iran: Bericht 
des Genenllsekretärs über die Militlirische Beobachtergru~ 
der Vereinten Nationen für Irak und Iran (SJ22148) , 
teilzunehmen. 

Resolution 68S (1991) 
vom 31. J8IIII8t 19')1 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 598 (1987) vom 
20. Juli 1987, 619 (1988) vom 9. August 1988, 631 (1989) 
vom 8. Februar 1989, 642 (1989) vom 29. September 1989, 
651 (1990) vom 29. März 1990,671 (1990) vom 27. Septem
ber 1990 und 676 (1990) vom 28. November 1990, 

nach Behondlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Militlirische Beobacbtergruppe der Vereinten Nationen für 
Irak und Iran vom 28. Januar 1991 '1 und Kenntnis nehmend 
von den darin getroffenen Feststellungen, 

1. beschließt, das Mandat der Militlirischen Beobach
tergtnppe der Vereinten Nationen für Irak und Iran um einen 
weiteren Zeitraum von einem Monat, das heißt bis zum 
28. Februar 1991, zu ver11lngeru, wie es der Generalsekretär 
empfohlen hat; 

2. ersucht den Genera1sekretär, ihm im Februar 1991 
einen Bericht über die weiteren Konsultationen, die er mit 
den Parteien über die Zukunft der Beobachtergruppe gefllbrt 
hat, wie auch seine Empfehlungen in dieser Angelegenheit 
vorzulegen. 

Alifder 2976. S/Izrmg efnstImmlg verabschiedet. 

Bescblfisse 

In einem Schreiben vom 26. Februar 1991 an den 
Priisidenten des Sicherheitsrats'" nahm der Generalsekretär 
Bezug auf Ziffer 26 seines Berichts über die Militliriscbe 
Beobachtergruppe der Vereinten Nationen für Irak und Iran 
vom 28. Januar 1991'1, worin er erklärte, daß er beabsichtige, 
nach AbRchluß der Durchführung der Ziffern 1 und 2 der 
Resolution 598 (1987) des Sicherheitsrats vom 20. Januar 
1987 mit den Parteien Verbindung aufzunehmen hinsichtlich 
der Frage, wie er die anderen ihm mit dieser Resolution 
übertragenen Aufgaben wahrnehmen werde. Er erklärte, daß 
mit diesen Aufgaben dem Generalsekretllr eine politische 
RoUe zugewiesen werde. Insbesondere sei er aufgrund einiger 
der übrigen Absätze dieser Resolution gehalten, im Beneh
men mit Irak und der Islamischen Republik Iran bestimmte 
Fragen zu untersuchen. In einem anderen Absatz sei er 
gebeten worden, im Benehmen mit diesen heiden Ländern 
sowie anderen Stanten der Region Maßnahmen zur Stlirkung 
der Sicherheit und Stabilität der Region zu prüfen. Seines 
Erachtens wäre es leichter, diese Aufgaben zu erfill1en, wenn 
in der Region und insbesondere in Irak und in der Islami-

schen Republik Iran zivile Btiros eingerichtet würden, die 
ihm mit entsprecbender Unterstützung durch den Amtssitz 
helfen würden, seine Aufgaben wahrzunehmen und sich von 
den Entwicklungen in dem Gebiet ein besseres Bild zu 
machen. Aus den Grlinden, die er in dem "Bemerkungen" 
titulierten Teil seines Berichts vom 26. Februar 1991 über die 
Militliriscbe Beobachtergruppe der Vereinten Nationen für 
Irak ond Iran" angefllbrt habe, habe er beschlossen, keine 
Verlllngerung des Mandats der Mission zu empfehlen. 
Gleichzeitig würde es die weitere Pdisenz einiger diesen 
zivilen Btiros in Irak und in der Islamischen Republik Iran 
zugeordneter Militllrbeobachter der Organisation ermöglichen, 
rasch zu reagieren, wann innner sie von den Parteien ersucht 
werde, Angelegenheiten zu untersuchen, für die miUtliriscbe 
Fachkenntnisse erforderlich seien. Er hoffe, daß diese 
Regelung bei den Ratsmitgliedern Zustimmung finden werde. 
Er ersuche den Prilsidenten, die Angelegenheit den Mit
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis zu bringen. 

Mit Schreiben vom 28. Februar 199134 unterrichtete der 
Prilsident des Sicherheitsrats den Genera1sekretllr wie folgt 

"leh beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 26. Februar 199132 den Mitgliedern des Si
cberheitsrats zur Kenntnis gebracht worde. Sie haben die 
Angelegenheit in Konsultationen am 27. Februar 1991 
erörtert. 

Die Ratsmitglieder haben den Bemerkungen und 
Empfehlungen in dem Bericht vom 26. Februar 1991 
über die Militlirische Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen für Irak und Iran für den Zeitraum vom 
28. 1anuar 1991 bis 25. Februar 199133 sowie den in 
dem Bericht und in dem Schreiben vorgeschlagenen 
Regelungen zugestimmt. 
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Die Ratsmitglieder bringen Ihnen persönlich wie 
auch den Mitgliedern der Gruppe ihre Dankbarkeit für 
den erfolgteichen Abschluß dieser wichtigen Aufgabe 
zum Ausdruck." 

In einem für die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Prilsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
23. Mai 1991" erklärte der Generalsekretär, daß er sich 
nach seinem letzten Bericht über die Militlirische Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen für Irak und Iran vom 
26. Februar 1991" und dem anschließenden Briefwechsel 
vom 26.32 und 28. Februar 199134 weiter um die volle 
Durcbfllhrung der Ratsresolution 598 (1987) vom 2O.1uli 
1987 bemUht habe. In diesem ZUS8JDmenbang lege er Wert 
darauf, dem Rat mitzuteilen, daß er gemäß dem ihm mit 
Ziffer 7 dieser Resolution übertragenen Mandat und im 
Benehmen utit der Regierung der Islamischen Republik Iran 
den ehemaligen Untergeneralsekretllr Abdulrahim A. Farab 
gebeten habe, eine Sachverstilndigengruppe zu leiten, die der 
Islamischen Republik Iran gegen Ende Mai einen er!lten 
Besuch abstatten werde. Die Gruppe werde sich voraussicht
lich zunächst zwei oder drei Wochen in dem Gehlet auf
halten. Der Genera1sekretllr erklärte außerdem, daß er in 
Erfilliung des ihm nach Ziffer 7 der Resolution 598 (1987) 
übertragenen Mandats auch mit der Regierung Iraks in 
Verhindung stehe. 



DIE SITUATION ZWISCHEN IRAK UND KUWAIT'" 

Bosddfisse 

Auf seiner 2'177. Sitzung, deren erster und öffentlicher 
Teil (S/PV.2977 (Teil 1) am 13. Februar 1991 stattfand, 
begann der Rat mit der Behandlung des Punktes: 

"Die Situation zwischen Irak und Kuwait: 

Schreiben der Stllndigen Vertreter A1gerlens, der li
bysch-Arabischen Dschamahirija, Marokkos, Mauretn
niens und TlInesiens bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsmts, datiert vom 23. Januar 
1991 (S122135)"; 

Schreiben des Ständigen VwlIeteJS Jwnens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 24. Januar 1991 (S/22144)"; 

Schreiben des Stllndigen Vertreters Kubss bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 28. Januar 1991 (S/221S7)"". 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat durch Ab
stimmung über einen Antrag nach Regel 48 der vorlänfigen 
Geschäftsordnung des Rates, die Sitzung als nichtöffentliche 
Sitzung weiterzuflIhren, mit der Maßgabe, daß die TeUnahme 
und Anträge auf Mitwirkung nacb dem normalerweise ffIr 
öffentliche Sitzungen geltenden Verfahren behandelt wOrden, 
daß man sich nicht auf Regel 51 der vorlänfigen Geschllfts
ordnung berufen werde und daß das Wortprotokoll der 
Sitzung gemäß Regel 49 der vorIlIufigen Geschäftsordnung 
in allen Arbeitssprachen und ohne Einschränkung verteilt 
werden wiIrde. 

Verabschleds mit 9 Stimmen bei 2 Gegenstim
men (Je_ Kuba) und 4 EnIhaIIungen (ChIna. 
Ecuador. buiien, 51mbtlbwe). 

Infolgedessen wurde die Tsgesordnung ffIr die 2977. Sit
zung in zwei Teilen herausgegeben, um dem öffentlichen 
Charakter des ersten Teils der Sitzung (S/Agenda12977 
(Teil 1) und dem nichtöffentlichen Charakter der wieder
aufgenommen Sitzung (S/Agenda12977 (Teilll) mit Rev.l) 
Rechnung zu tragen. 

Gemäß dem vom Rat auf seiner 2977. Sitzung (Teil I) 
am 13. Februar 1991 gefaSten Beschluß wurde der zweite 
Teil der 2'177. Ratssitzung als nichtöffentliche Sitzung mit 
fünf Unterbrechungen undWiederaufnahmen abgehalten 
(S/PV.2'177 (Teilll) (nichtöffentlich), SIPV.2'177 (Teil n 
(nichtöffentlich - Wtederaufnahme 1), SIPV.2977 (Teilll) 
(nichtöffentlich - Wiederaufnahme 2), SIPV:2977 (Teilll) 
(nichtöffentlich - Wtederaufnahme 3), SIPV:2977 (Teilll) 
(nichtöffentlich - Wiederaufnahme 4) und SIPV:2977 
(Teilll) (nichtöffentlich - Wiederaufnahme 5). 

Zum Abschluß des nlcbtöffentlichen Teils der 2977. Sit
zung am 2. März 1991 wurde vom Generalsekretär gemäß 
Regel 55 der vorläufi~n Geschäftsordnung des Rates das 
folgende Kummuniqu6" veröffentlicht: 

"OFFIZIRI IF,S KOMMUNlQUEDES SICHBRHBlTS
RATS OBER SEINE 2977. (WIEDERAUFGENOMME
NE UND NICHTÖFFENTLICHE) SITZUNG 

Unter Ausschluß der Öffentlichkeit abgehalten im 
SicherheitsratssaaI am Amtssitz in New York am 

Donnerstag, 14. Februar 1991, 15.30 Uhr 

Freitag, 15. Februar 1991, 15.30 Uhr 

Samstag, 16. Februar 1991, 11.00 Uhr 

Samstag, 23. Februar 1991, 10.30 Uhr 

Montsg, 25. Februar 1991, 11.00 Uhr und 

Samstag, 2. März 1991, 18.00 Uhr. 

Auf seiner wiederaufgenommenen 2977. Sitzung, die am 
14~ 15., 16,23. und 25. Februar sowie am 2. März 1991 als 
nichtöffentliche Sitzung stattfand, setzte der Sicherheitsrat die 
Behandlung des Punktes 'Die Situation zwischen Irak und 
Kuwait' fort. 

Am 14. Februar 1991 lud der Präsident mit Zustimmung 
des Rates die Vertreter Ägyptens, Argentiniens, Anstra\iens, 
Bang1edegchs, Brasiliens, Brunei Darussa1arns, Bulgariens, 
Chiles, Dänemark&, Deutschlands, Fmnlanda, Griechenlands, 
Honduras' ,Indonesiens, Iraks, der 1.lamischen Republik Inm, 
Irlands, 1sIanda, Israels, Italiens, Japans, Jugoslawiens, 
Kanadas, Katars, Kulumbiens, der Komoren, Kuwaits, 
Uechtensteins, Luxemburgs, Malaysias, Mexikos, Myamuars, 
Neuseelands, der Niederlande, Norwegens, Pakistans, Perus, 
der Philippinen, Polens, Portugals, Saudi-Arabiens, Schwe
dens, Senegals, Singapurs, Spaniens, SiIdafrikas, Sudans, der 
Syrischen Arabischen Republik, Thailanda, der Tschecho
slowakei, der Türkei, der Ukrainischen Sozialistischen 
Sowjetrepublik, Ungarns, Uruguays, Venezuelas, der Ver
einigten Arabischen Emirate und Zyperns auf deren Antrag 
ein, in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmun
gen der Charts und Regel 37 der vorlänfigen Geschliftsord
nung des Rates ohne Stimmrecht an der Erörterung teiIzuneh
men. 

Aufgrund der vom 13. Februar 1991 datierten Anträge 
des Ständigen VwlIeters Ägyptens bei den Vereinten 
Nationen, in seiner Eigenschaft als derzeitiger Vorsitzender 
der Islamischen Groppe bei den Vereinten Nationen'", und 
des Ständigen Vertreters Belgiens bei den Vereinten Natio
nen'" lud der Präsident mit Zustimmung des Rates gemliß 
Regel 39 der vorlänfigen Geschäftsordnung des Rates den 
Stllndigen Beobachter der Organisation der Islamischen 
Kunferenz bei den Vereinten Nationen, Engin Ansay, und die 
GeschäftstriIge der Delegation der Kummission der 
Europl!ischen Gemeinschaften, Arlette Laurent, ein. 
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Erklärungen wurden abgegeben von den Vertretern 
Kuwaits, der Vereinigten Staaten von Amerika, Jemens, 
Kubas, Zaires und des Vereinigten Königreichs Großbritan
niens und Nordirland. Der Präsident gab eine Erklärung ab. 
Weitere BrkllIrungen wurden von den Vertretern Saudi
Arabiens, Katars, Iraka, Chinas, Rumäniens, österreichs, 
Ecuadors, Belgiens und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken abgegeben. 

Am 15. Februar gaben die Vertreter Indiens, Frank
reichs, Kubas, Japans, Kanadas, Italiens, Australiens, 
Chiles, Deutschlands, der Niederlande, Malaysias, 



Jugoslawiens, der Vereinigten Staaten von Amerika, der 
Islamischen Republik Iran und des Vereinigten Kö
nigreichs Großbritannien und Nordir1and Erk1lIrungen ab. 

Am 16. Februar gaben die Vertreter Pakistans, 
Sudans, Mexikos, der Tllrkei, Schwedens, Saudi-Ara
biens, Kuwaits, Iraks, des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordir1and, der Vereinigten Staaten 
von Amerika, der Union der Sozialisti'IChen Sowjetrepu
b1iken und österreichs Erldllnmgen ab. Der Vertreter 
Zyperns gab eine Erk1llrung ab. Weitere ErIdIInmgen 
wurden von den Vertretern der Vereinigten Staaten und 
Jemens sowie vom PrIlsidenten, in seiner Eigenschaft als 
Vertreter Simbabwes, abgegeben. 

Am 23. Februar gaben die Vertreter der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, der Vereinigten Staaten 
von Amerika, Chinas, Indiens, des Vereinigten Kö
nigreichs Großbritannien und Nordirlands, östem:ichs, 
Kubns, Frankreichs, Belgiens, Ecusdors, Jemens und 
Rumliniens Erk1llrungen ab. Der Generalsekretär gab 
eine Erk1llrung ab. W.!'itere Erldllnmgen wurden von den 
Vetlietem Kuwaits, Agyptens, Zaires und Iraks abgege
ben. 

Am 25. Februar gaben die Vertreter der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepub1iken, Jemens, der Ver
einigten Staaten von Amerika, Indiens, Kuwaits, Iraks, 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord
irland, Chinas, Zaires, Kubss und Belgiens Erk1llrungen 
ab. 

Am 2. ~ gab der PrIlsident eine Erk1llrung ab." 

Auf seiner 2978. Sitzung am 2. ~ 1991 beschloß der 
Rat, die Vertreter Iraks, Kuwaits und Saudi-Arabiens zur 
Teilnahme an der Erörterung des Punktes "Die Situation 
zwischen Irak und Kuwait" einzuladen. 

Resolution 686 (1991) 
vom 2. MIlIz 1lI!l1 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 660 (1990) vom 
2. Augnst 1990, 661 (l99O) vom 6. Augnst 1990, 662 (199O) 
vom 9. Augnst 1990, 664 (1990) vom 18. August 1990, 66S 
(199O) vom 25. Augnst 1990, 666 (1990) vom 13. September 
1990, 667 (1990) vom 16. September 1990, 669 (199O) vom 
24. September 1990, 670 (l990) vom 25. September 1990, 
674 (1990) vom 29. Oktober 1990, 677 (1990) vom 28. No
vember 1990 und 678 (1990) vom 29. November 1990 und 
In Bekrliftlgung derselben, 

erinnernd an die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
nach Artikel 25 der Charta der Vereinten Nationen, 

unter Hinweis auf Ziffer 9 der Resolution 661 (1990) 
betreffend die Unterstützung der Regierung Kuwaits und 
Ziffer 3 Buchstabe c jener Resolution betreffend Lieferungen 
filr rein medizinische Zwecke und, in humanitlb:en Fällen, 
Nahrungsmittel, 

Kenntnis nehmend von den Schreihen des Stellver
tretenden Ministerpräsidenten und Ministers filr auswärtige 
Angelegenheiten Iraks an den Präsidenten des Sicherlteitsrats 

und an den Generalsekretär, in denen dns Einverstllndnis 
Iraks bestätigt wird, allen oben genannten Resolutionen 
uneingescbräukt Folge zu leisten'", und von seinem Schrei
ben vom selben Tage an den PrIlsidenten des Sicherheitsrats, 
in dem Iraks Absicht bekundet wird, die Kriegsgefangenen 
sofort freizulassen4l

, 

Kenntnis nehmend von der Einstellung der offensiven 
Gefechtsoperationen seitens der Streitkrlifte Kuwaits und der 
mit Kuwait gemIIß Resolution 678 (199O) kooperierenden 
Mitgliedstaaten, 

In Anbetro&ht der Notwendigkeit, sich der friedlichen 
Absichten Iraks zu versichern, sowie des in Resolution 678 
(1990) genannten Ziels, den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit in der Region wiederherzustellen, 

unterstreichend, wie wichtig es ist, daß Irak die erforder
lichen Maßnahmen trifft, die eine endgültige Beendigung der 
Feindseligkeiten erlauben würden, 

In BekrI.IftIgung der Verpf1ichtung aller Mitgliedstaaten 
auf die Unabhängigkeit, Souveränität und teIritoria1e Unver
sehrtheit Iraks und Kuwaits und feststellend, daß die gemäß 
Ziffer 2 der Resolution 678 (1990) des Sicherheitsrats mit 
Kuwait kooperietenden Mitgliedstaaten ihre Absicht bekundet 
haben, ihre militlIrische PrIIsenz in Irak so bald zu beenden, 
wie dies mit der Verwirklichung der Ziele der genannten 
Resolution veteinbar ist, 

tiUlg werdend nach Kapitel vn der Charta, 

1. bestiUlgt, daß alle zwölf vorgeoannten Resolutionen 
nach wie vor volle G61tigkeit besitzen; 

2. verlangt. daß Irak seine Annahme aller zwölf 
vorgenaunten Resolutionen in die Tat umsetzt und daß Irak 
insbesondete 

a} seine Maßnahmen zum Zweck der Annexion 
Kuwaits sofort rflckgängig macht; 
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b} seine völkerrechtliche Haftung filr alle als Folge der 
Invasion und unrechtmilßigen Besetzung Kuwaits durch Irak 
verursachten Verluste, Schilden oder Beeinträchtigungen in 
bezug auf Kuwait und dritte Staaten sowie deren Staats
angehörige und Unternehmen grundsätzlich anerkennt; 

c} sofort unter der Scblrmherrschaft des Internationalen 
Kumitees vom Roten Kreuz, der Rot-Kreoz-Gesellschaften 
oder der Gesellschaften vom Roten Halbmond alle von Irak 
festgehaltenen Staatsangehörigen Kuwaits und dritter Staaten 
freiläßt und die 'ObemiSte aller verstorbenen festgehaltenen 
Staatsangehörigen Kuwaits und dritter Staaten zurückgibt; 

d) sufort mit der Rllckgabe aller von ihm beschlag
nahmten kuwaitischen Vetmögenswerte begiont und die 
Rllckgabe so rasch wie möglich abschließt; 

3. verlangt fll4ßerdem, daß Irak 

a} feindselige und provokative Maßnahmen seiner 
Streitkräfte gegen alle Mitgliedstaate1l einstellt, insbesondere 
auch FlugkO!pCI1UIgrlffe und Flüge von Kampfflugzeugen; 

b} militärische Befehlshaber bestimmt, die mit den 
Befehlshabern der Streitkräfte Kuwaits und der mit Kuwait 



ge!IIliß Resolution 678 (1990) kooperierenden Mitgliedstaaten 
zusammenlxeffen, um so bald· wie möglich die militärischen 
Aspekte einer Einstellung.der Feindseligkeiten zu verein
baren; 

c) Vorkehrungen fIIr den sofortigen Zugang zu allen 
Kriegsgefangenen und zu deren· Frei1assung unter der 
Scbirmhemchaft des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz trifft und die ÜbeJ:reste aller verstorbenen Mitglieder 
der StreItkräfte Kuwaits und der mit Kuwait gemäß Resolu
tion 678 (1990) kooperierenden Mitgliedstaaten zorIIckgibt; 

cl) . Informationen und Hilfe jedweder Art bereitstellt, 
um irakische Minen, versteckte Ladungen und sonstige 
Explosivstoffe sowie etwaige chemische und biologische 
Waffen und Rilstungsgegenstände in Kuwait, in Gebieten 
Iraks, in denen sich Streitkräfte der mit Kuwait gemäß 
Resolution 678 (1990) kooperierenden Mitgliedstaaten 
vorübergehend aufhalten, lDld in den angnmzenden Gewäs-
sern NJSVllDacbeu; 

4. erkennt an, daß wIIbrend des Zeitraums, den Irak 
benötigt, wo den vorstehenden Ziffern 2 und 3 Folge zu 
leisten, die Ziffer 2 der Resolution 678 (1990) ihre Gültigkeit 
behlllt; 

5. begrl4ßt den Beschluß Kuwaits und der mit Kuwait 
gemäß Resolution 678 (1990) kooperierenden Mitgliedstaa
ten, Zugang zu den irakischen Kriegsgefangenen zu gewlih
ren und sofort mit ihrer Frei1assung unter der Schinnherr
schaft des Intemntionalen Komitees vom Roten Kreuz zu 
beginnen, wie dies das Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 llber die Behandlung von Kriegsgefangenen'" erfor
dert; 

6. ersucht alle Mitgliedstaaten sowie die Vereinten 
Nntionen, die Sonderorganisationen und die anderen inter
nntionnlen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nntionen, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um mit 
der Regierung und dem Volk von Kuwait beim Wiederaufbau 
ihres Landes znsammenzuarl)eiten; 

7. beschließt, daß Irak dem GeneraIsekretlI und dem 
Sicherheitsmt Mitteilung zu etstatten hat, sobald es die oben 
bezeichneten Maßnahmen getroffen hat; 

8. beschließt tlI4fJerdem, zur Gewährleistung der 
raschen und endgIIltigen Beendigung der Feindseligkeiten 
aktiv mit der AngeIegenheit befaßt ZU bleiben. 

Auf der 2978. SitzJmg mit 11 Stimmen bei 1 Gegen-
8lImme (Kuba) und 3 Enthaltungen (China, buIien, 
Jemen) verabsChiedet. 

Bescl1IiIsse 

Auf seiner 29.79. Sitzung am 3. März 1991 setzte der Rat 
die Behandiung des Punktes fort. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultntionen mit den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen der Ratsmitglieder die folgende ErkUlrung ab": 

"Der Sicherheitsmt begrllßt die bisher von dem 
Ausschuß des SicherheitsralS nach Resolution 661 (1990) 
gefaBten BeschlOsse betreffend die Situntion zwischen 

- 9 -

Irak und Kowait, insbesondere auch die soeben gefaSten 
BeschlOsse zur Erleichterung der Bereitstellung humani
tärer Hilfe, einschließlich Säuglingsfertignahrung und 
Ausrflstungen zur Wasseraufbereitung. 

Er fordert den Ausachuß auf, an ihn gerichtete 
Ersuchen um humanitäre Hilfe auch weiterhin zflgig zu 
bearbeiten. 

Er bittet den Ausschuß naehdri!cklich, besondere 
Aufmerksamkeit den Erlrenntnissen lDld Empfehlungen 
in bezog auf die krltische Lage im medizinischen 
Bereich, im öffentlichen Gesundheitswesen und auf dem 
Ernährungssektor in Irak zu widmen, die ihm von der 
Weltgesundheitsorganisation, dem KinderhiJfswerk der 
Vereinten Nntionen, dem Internntinnnlen Komitee vom 
Roten Kreuz und anderen zustlIndigen Orgnnisationen in 
Übereinstimmung mit den entsprechenden Resolutionen 
unterbreitet worden sind beziehungsweise noch unter
breitet werden, und fordert diese humanitllren Organisa
tionen nachdrücklich auf, eine aktive Rolle in diesem 
Prozeß zu spielen und mit dem Ausschuß eng zusam
menzuarbeiten. 

Der Rat begrDßt die vom Genera1sekretllr angekIIn
digte Absicht, umgehend eine Mission unter der Leinmg 
von Untergeneralsekretär Martti Abtisaarl und unter 
Teilnabme von Vertretern der zuständigen Organisatio
nen der Vereinten Nntionen nach Irak und Kuwait zu 
entsenden, wo den sich unmittelbar nach der Krise 
abzeichnenden humanilliren Bedarf zu ermitteln. Der Rat 
bittet den Genera1sekretiir, ihn stets so rasch wie möglich 
llber den Verlauf seiner Mission zu unterrichten, und 
verpflichtet sich, dieshezl!glich sofort tätig zu werden.' 

Mit Scbreiben vom 1. März 199144 setzte der General-
sekretär den Präsidenten des Sicherheitsrats davon in Kennt
nis. daß der Stlindlge Vertteter Kuwaits bei den Vereinten 
Nntionen am 27. Februar 1991 ein Schreiben an den General
sekretär gerichtet habe"', in dem er den Generalsekretllr im 
Namen seiner Regierung ersuche, die sofortige Entsendung 
einer Mission nach Kuwait zu genehmigen. In diesem, dem 
Schreiben des Generalsek:retI in Abschrift beigefllgten 
Scbreiben werde darum ersucht, in die Mission auch Ver
treter des Umweltprogramms der Vereinten Nntionen, der 
Organisation der Vereinten Nntionen fIIr Erziehung, WISSeD
schaft und Kultnr, des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nntionen und der Weltgesundheitsorganisaton aufzunehmen 
und die während der irakischen Besetzung Kuwaits erlittenen 
Verluste an Menschenleben zu ermitteln, die von den 
irakischen Besatmngstruppen gegenllber der Zivilbevölkerung 
Kuwaits angewandten Praktiken und die der allgemeinen 
Infrastruktnr in Kuwait zugefllgten Schilden zu untersuchen 
und Kuwait dabei behUflicb zu sein, den Bedarf fIIr den 
Wiederaufbau des Landes festzustellen. Da dieses Ersuchen 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Resolution 674 
(1990) des SicherheitsralS vom 29. Oktober 1990 stehe, bitte 
der Generalsekretär die Ratsmitglieder um entsprechende 
Anweisungen. 

Mit Scbreiben vom 6. März 199146 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Genera1sekretiir wie folgt: 

"Ich beebre mich, llmen mitzuteilen, daß ich Ihr 
Schreiben vom 1. März 199144 mit Anlnge den Ratsmit-



gliedern zur Kenntnis gebracht habe. Sie haben die 
Angelegenheit geprüft und wOrden es begrIIßen, wenn 
Sie dem Antrag des Ständigen Vwtretms Kuwaits bei 
den Vereinten Nationen im Schreiben vom 27. Februar 
1991'" auf Entsendung einer Mission nach Kuwait 
entsprechen wUrden, in der Erkenntnis, daß alles dann 
gesetzt werden muß, um den Wiederaufbau Kuwaits und 
seine Wiedereingliederung in das Weltwirtschaftssystem 
zu erleichtern." 

Mit Schreiben vom 19. März 199147 unterrichtete der 
Präsident des Sicherlteitsrats den Genera1sekre1llr wie folgt: 

"Bezug nehmend auf die Resolution 686 (1991) des 
Sicherheitsrats vom 2. März 1991, in der unter anderem 
verlangt wird, daß Irak 'sofort mit der RIlckgahe aller 
von ihm besch1agna!tmten kuwaltischen Vermllgenswerte 
beginnt und die Rllckgabe so rasch wie möglich ab
schließt', sowie Bezug nehmend auf die vom S. März 
1991 datierten gleichlautenden Schreiben des Stellver
tretenden Ministetpriisidenten und Ministers fIIr aus
wärtige Angelegenheiten Iraks an den Genera1sekre1llr 
und an den Präsidenten des Sicherheitsrats", in denen 
er um nähere Angaben über das bei der Übergabe 
anzuwendende Verfahren bittet, möchte ich Ihnen 
mitteilen, daß die Mitglieder des SicheIheitsrats der 
Auffassung sind, daß die Modalitäten fIIr die Rllckgabe 
der Vermögenswerte dun:h Irak von Ihrem BOro im 
Benehmen mit den Parteien festgelegt werden sollten. 

Dieses Verfabren findet auch die Zustimmung Iraks 
und Kuwaits." 

Mit Schreiben vom 21. März 199149 untenichtete der 
Präsident des SicherlIeitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Mit der vom Sicherheitsrat auf seiner 2942. Sitzung 
am 24. September 1990 verabscbiedeten Resolution 669 
(1990) betraute der Rat unter Hinweis auf seine Resolu
tion 661 (1990) vom 6. August 1990 den Ausschuß des 
Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) zur Situation 
zwischen Irak und Kuwalt mit der Aufgabe, die nach 
Artikel 50 der Charta der Vereinten Nationen gestellten 
Unterstlltzungsantdlge zu prüfen und dem Präsidenten 
des Sicherheitsrats geeignete Maßna!tmen ZU empfehlen. " 

Mit Schreiben vom 18. März 1991'" übermittelte 
der Vorsitzende des Ausschusses die Empfehlungen des 
Ausschusses betreffend die Syrische Arabische Republik 
und Dschibuti. 

"Im Verlauf von Konsultationen des Ratsplenums 
am 21. März 1991 wurde beschlossen, Sie von den 
obengenannten Empfehlungen des Ausschusses nach 
Resolution 669 (1990) im Zusammenhang mit Unterstüt
zungsanträgen nach Artikel 50 der Charta in Kenntnis zu 
selZell und Sie zu ersuchen, die in den Empfehlungen 
aufgeführten Maßnnhmen dun:hzuflIhren." 

Mit Mitteilung vom 22. März 1991" zirkulierte der 
Generalsekretär das fIIr alle Staaten bestimmte Schreiben 
seihen Datums, das er vom Präsidenten des Sicherheitsrats 
erhalten hatte'" und das wie folgt lautete: 

''Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Mit
glieder des Sicherheitsrats in Plenarkonsultationen am 
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22. März 1991 von dem folgenden Beschluß des Ans
schusses des SicherheilSIats nach Resolution 661 (1990) 
zur Situation zwischen Irak und Kuwnit Kenntnis 
genommen haben, den dieser auf seiner 36. Sitzung am 
22. März 1991 im Hinblick auf die Ermitt1nng des 
humanitären Bedarfs in Irak verabschiedet bat: 

'I. Der AllsschuB des SicherlIeitsrats nach 
Resolution 661 (1990) zur Situation zwischen Irak 
und Kuwnit hat den Bericht UntergeneraIsekr 
Ahtisaaris vom 20. März 1991 über seinen kIlrzIich 
erfolgten Besuch Iraks" sowie den Bericht des 
InternatIonalen Komitees vom Roten Kreuz vom 
19. März 199154, in dem die Schlußfolgerungen 
dessen eigener Delegation in Irak ZI!ll8mmengefaßt 
sind, sorgfII1tig geprüft. 

2. Nach Ziffer S der Resolution 666 (1990) 
vom 13. September 1990 ist der Ausschuß befugt, 
nach IlIha1t aller einschlligigen Berichte und infor
mationen festzustellen, daß Fälle vorliegen, in denen 
eine dringende humanitäre Notwendigkeit besteht, 
Nahrungsmittel an Irak zu 1iefern, um menschliches 
Leid zu mildem; in dieswu Fall wird der Ausschuß 
den Rat umgehend von seinem Beschluß unter
richten. wie dieser Notwendigkeit zu entsprechen 
ist 

3. Im Lichte der neuen verfügbar gewordenen 
Infortnationen hat der Ausschuß beschlossen, mit 
sofortiger W"rrkung eine allgemeine Feststellung zu 
treffen, daß im Hinblick auf die gesamte Zivilbevöl
kerung Iraks in allen Teilen des imkischen Hoheits
gebiets humanitäre Fälle gegeben sind. Der Ans
schuß ist außerdem zu der Schlußfolgerung gelangt, 
daß die in Herrn Ahtisaaris Bericht aufgefUhrten 
zivilen und humanitären Binfobren nach Irak mit der 
BereiISIallnng von Nahrungsmitteln und Versor
gnngsgötern fIIr rein medizinische Zwecke (die nach 
den Bestimmungen der Resulution 661 (1990) vom 
6. Angust 1990 von den Sanktionen ausgenommen 
sind) untrennbar verbunden sind und daß diese 
Binfobren mit sofortiger W"rrkong ebenfalls gestattet 
werden sollen. 

4. Der Ausschuß beschließt, ein einfaches 
Notifizlerungsverfahren fIIr nach Irak gelieferte 
Nahrungsmittel und ein Kein-Einwand-Verfahren fIIr 
die in Ziffer 3 beschriebenen zivilen und humanitä
ren Binfuhren (bei denen es sich nicht um Ver
sorgungsgüter fIIr rein medizinische Zwecke han
delt) anzuwenden. 

5. Vorbehaltlich der vorherigen Anmeldung 
des jeweiligen Flugs und dessen Ladung beim 
Ansschuß erteilt der Ausschuß hiermit eine all
gemeine Genehmigung nach Ziffer 4 b) der Resolu
tion 670 (1990) vom 25. September 1990 fIIr alle 
Flüge. mit denen nur Lebensmittel oder fIIr rein 
medizinische Zwecke bestimmte Versorgungsgöter 
transportiert werden. Dieses Verfahren gilt gleicher
maßen fIIr die in Ziffer 3 erwilhnten zivilen und 
humanitären Binfobren. deren Lieferung dem in 
Ziffer 4 festgelegten Kein-Einwand-Verfahren 
unterliegt 



6. Er nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, 
daß die Regierung Iraks der Mission Herrn Ahtisaa
ris ZIlgesiChert ba1. daß sie ein System zur Über-
wachung der Einfuhren und deren Verwendung 
akzeptieren werde. Der Generalsekretllr wird er
sucht, im Benehmen mit der Regierung Iraks und 
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz die 
erforderlichen Vorkehrungen zur Schaffung eines 
derartigen Vor-Ort-'Oberw8chungssystems ZIl treffen 
und gleichzeitig Personal der Vereinten Nationen 
nach Irak ZIl entsenden, um die tatsllchliche Ver
wendung sämtlicmir Einfuhren im Verantwortungs
bereich der Vereinten Nationen zugunsten der 
Zivilbevölkerung in allen Gebieten ZIl überwachen.' 

Ich beehre mich, Sie ZIl ersuchen, diesen Beschluß 
allen Staaten zur Kenntnis ZIl bringen." 

In einem fiIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
PrIlsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
26. MIIrz 1991" nahm der GeneralsekreliIr Bemg auf das 
Schreiben des PrIlsidenten des Sicherheitsrats vom 19. MIIrz 
19914'1 und setzte den PrIlsidenten davon in Kenntnis, daß er 
am 26. MIIrz 1991 den Beigeordneten GeneraIsekreIiI im 
Bereich Innerer Dienst in der Hauptabtellung Verwaltung und 
Management, Richard Foran, mit der Koordinierung der 
Rilckgabe von Verm6genswerten aus Irak an Knwait beauf
tragt habe. 

Auf seiner 2981. Sitmng am 3. April 1991 bescbloß der 
Rat, die Vertreter Iraks und Knwaits einZldaden. ohne 
Stimmrecht an der ErÖltelung des Punktes "Die Situation 
zwischen Irak und Kuwait" teUZIInelunen. 

Resolution 6Pt1 (1991) 
vom 3. April 1991 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 660 (1990) vom 
2. August 1990, 661 (1990) vom 6. August 1990,662 (1990) 
vom 9. August 1990, 664 (1990) vom 18. August 1990, 66S 
(1990) vom 25. August 1990,666 (1990) vom 13. September 
1990, 667 (1990) vom 16. September 1990, 669 (1990) vom 
24. September 1990, 670 (1990) vom 25. September 1990, 
674 (1990) vom 29. Oktober 1990, 677 (1990) vom 28. No
vember 1990, 678 (1990) vom 29. November 1990 und 686 
(1991) vom 2. MIIrz 1991, 

mit GenugtuUng darUber, daß Knwait seine Souveränität, 
Unabhllngigkeit und tetritotiale Unversehrtheit zuri\ckerbalten 
hnt und daß seine rechtmlißige Regierung zuri\ckgekehrt ist, 

In Bekrllftlgung der Verpflichtung aller Mitgliedstaaten 
auf die Souveränität, die tenitoriale Unversehttheit und die 
politische Unabhllngigkeit Knwaits und Iraks sowie fest
stellend, daß die mit Knwait gemäß Ziffer 2 der Resolution 
678 (1990) kooperierenden Mitgliedstaaten ihre Absicht 
bekunder haben, ihre milililrische Pd!senz in Irak so bald wie 
möglich entsprechend Ziffer 8 der Resolution 686 (1991) ZIl 
beenden, 

In Bekrijftigung der Notwendigkeit, sich in Aubettacht 
der unrechtmäßigen Invasion und Besetzung Knwaits durch 
Irak der friedlichen Absichten Iraks ZIl versichern, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Stellver
tretenden MinisteIpriisidenten und Ministers fiIr auswärtige 
Angelegenheiten Iraks vom 27. Fehtuar 1991 an den PrIlsi
denten des Sicherheitsrats4l und von seinen Schreiben selben 
Datums an den Ratsprllsidenten und an den Genera1selaetlb'" 
sowie von den auf die Resolution 686 (1991) hin an sie 
gerichteten Schreiben vom 3. MIIr:z'" und S. Miirz'1, 

feststellend, daß Irak und Knwait als lInahbJingige 
souvetilne Staaten am 4. Oktober 1963 in BagcIad das 
"Einvernehmliche Protokoll zwischen dem Staat Kuwait und 
der Republik Irak betreffend die Wiederherstellung freund
scbaftlichet Beziehungen. die Anerkennung und damit 
zusammenblIngende Angelegenheiten·" unteIZeiclmet 
haben, wodurch sie die Grenze zwischen Irak und Knwait 
und die Zuteilung der Inseln fonnell anerkannt haben, und 
daß dieses Protokoll bei den Vetelnten Nationen gemäß 
Attikel 102 der Charta der Vetelnten Nationen registrlert 
wutde und daß Irak cIatin die Unabhllngigkeit und voll
stIIcdige Souveränität des Staates Knwait innerhalb seiner 
Grenzen anetkannt hat, wie sie in dem Schreiben des 
Ministerprllsidenten Iraks vom 21. Juli 1932 beschrieben und 
vom HetrSCher Kuwaits in seinem Schreiben vom 10. August 
1932 angenommen wutden, 

Im Bewqßtsein der Notwendigkeit der Fesdegung des 
Verlaufs der genannten Grenze, 

sowie Im Bewllßtse/n der Erklllrungen Iraks, in denen der 
Einsatz von Waffen unteI VerletZ1lng seiner Verpflichtungen 
nach dem am 17. Juni 1925 in Genfuntermichneten Pr0to
koll über das Verbot der Verwenclang von erstickenden, 
giftigen oder lihnUchen Gasen sowie von bakteriolngischen 
Mitteln im Kriege'" angedroht wurde, und seines schun 
frOher vorgenommenen Einsatzes chemiscber Waffen, sowie 
erklärend, daß jeder weitere Einsatz solcher Waffen durch 
Irak ernste Konsequenzen nach sich ziehen wiIrde, 

daran erinnernd, daß Irak sich der Scblußerklllrung 
angeschlossen hat, die von allen Teilnehmerstaaten der vom 
7. bis 11. Januar 1989 in Paris abgebaltenen Konferenz der 
Verttagsstaalen des Genfer Protokolls von 1925 und anden:r 
interessierter Staaten'" vernhschiedet und in der das Ziel der 
weltweiten Beseitigung der chemischen und biologischen 
Waffen festgelegt wurde, 

sowie daran erinnernd, daß Irak das Übereinkommen 
vom 10. April 1972 über das Vetbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (bio1ogiscber) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen"' untermichnet hat, 

feststellend, wie wichtig es ist, daß Irak dieses Überein
kommen tatifiziett, 

sowie feststellend, wie wichtig es ist, daß alle Staaten 
diesem Obeteinkommen beitreten, und der bevorstehenden 
Konferenz zur 'Überpriifung dieses Übereinkommens nahe1e
gend, die Vethindlichkeit, Wirksamkeit und UnivetSalität des 
Übereinkommens ZIl slilrken, 

betonend, wie wichtig es 1st0t!: die AhriIstungskon
ferenz ihre Arbeit an einem inkommen über das 
weltweite Vetbot chemischer Waffen bald ahschIießt und daß 
alle Staaten ihm beitreten, 
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Im Bewlf!Jtsein dessen, daß Irak in nichtprovozierten 
Angriffen ballistische Flugkörper eingesetzt hat und daß 
daher spezifische Maßnahmen in bezog auf derartige Flug
körper in Irak getroffen werden müssen, 

besorgt fIber die den Mitgliedstaaten vorliegenden Be
richte, wonach Irak versucht hat, Material fIIr ein Kern
waffenprogramlD zu erwerben, unter Zuwiderhandlung gegen 
seine Verpflichtungen nach dem Vertrag vom 1. Juli 1968 
ilber die Nichtverbreitung von Kernwaffen"', 

unter Hinweis auf das Ziel der Schaffung einer kernwaf
fenfreien Zone in der Nahost-Region, 

Im Bewlf!Jtse/n der Gefahr, die alle Massenvernichtungs
waffen fIIr den Frieden und die Sicherheit in dem Gebiet 
darstellen, sowie der Notwendigkeit, auf die Schaffung einer 
von derartigen Waffen freien Zone im Nahen Osten hin
zuarbeiten, 

sowie Im Bewlf!Jtsein des Ziels der Herbeifilhrung einer 
ausgewogenen und umfassenden Kontrolle der Rüstungen in 
der Region, 

ferner Im Bewlf!Jtsein dessen, wie wichtig es ist, daß die 
oben genannten Ziele unter Heranziehung aller zur Ver
filgung stehenden Mittel erreicht werden, insbesondere auch 
durch einen Dialog zwischen den Staaten der Region, 

feststellend, daß mit der Resolution 686 (1991) die durch 
Resolution 661 (1990) verbiingten Maßnahmen aufgehoben 
worden sind, soweit sie auf Kuwait Anwendnng fanden, 

sowie feststellend, daß trotz der Fortschritte bei der 
Erfi11lung der mit Resolution 686 (1991) auferlegten Ver
pflichtungen der Verbleib zah1reicher Staatsangehöriger 
Kowaits und dritter Staaten noch inuner ungeklärt ist und 
Vermögenswerte noch inuner nicht zurückgegeben wurden, 

unter Hinweis auf die am 18. Dezember 1979 in New 
York zur Unterzeichnunll, aufgelegte Internationale Konven
tion gegen Geiselnahme ,die alle GeiselnahmeIl als Äuße
rungen des internationalen Terrorismus einstuft, 

unter MIßbilligung der von Irak während des jilngsten 
Konflikts geliu!lerten Drohungen, terroristische Handlungen 
gegen Ziele außerltaIb Iraks zu begehen, sowie der Geisel
nahmen durch Irak, 

mit großer Sorge Kenntnis nehmend von den Berichten 
des GenemIsekretärs vom 20. März" und 28. März 199164 

und sich dessen bewußt, daß der humanitllre Bedarf in 
Kowait und Irak dringend gedeckt werden muß, 

eingedenk seines Ziels der Wiederherstellung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherlteit in dem 
Gebiet, wie in den jüngsten Resolutionen dargelegt, 

Im Bewqßtsein der Notwendigkeit, tätig werdend nach 
Kapitel VII der Charta die folgenden Maßnahmen zu 
ergreifen, 

1. bekrll/tlgt alle dreizehn oben genannten Resolutio
nen, soweit sie nicht nachstehend ausdrilcklich ahgeändert 
werden, um die Ziele der vorliegenden Resolution zu 
erreicben, insbesondere auch eine formelle FeuereinsteIlung; 

A 

2. verlangt, daß Irak und Kuwait die Unverletzlichkeit 
der internationalen Grenze und die Zuteilung der Inseln 
respektieren, wie in dem "Einvernehmlichen Protokoll 
zwischen dem Staat Kuwait und der Republik Irak betreffend 
die Wiederherstellung freundschaftlicher Beziehungen, die 
Anerkennung und damit znsammenbiIngende Angelegenhei
ten"'" dargelegt, das sie am 4. Oktober 1963 in Bagdad in 
Ausilbung ihrer Souveränität unterzeichnet haben und das bei 
den Vereinten Nationen registriert worden ist; 

3. fordert den GeneraIsekretär auf, seine Unterstiltzung 
zu gewähren, damit mit Irak und Kowait Vorkehrungen fIIr 
die Festlegung des Grenzverlaufs zwischen Irak und Kuwait 
getroffen werden können, unter Herauziehung geeigneter 
Unterlagen, insbesondere auch der mit dem an i1m gerichte
ten Schreiben des Ständigen Vertreters des Vereinigten 
Königreichs Großhritannien und Nordirland bei den Ver
einten Nationen vom 28. März 1991 ilbermittelten Kurten", 
und dem Rat innerhalb eines Monats darilber Bericht zu 
erstatten; 

4. besclil/eßt. die Unverletzlichkeit der genannten 
internationalen Grenze zu garantieren und zu diesem Zweck 
je nach Bedarf alle erforderlichen Maßnahmen im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen zu ergreifen; 

B 

5. ersucht den GeneraIsekretär, nach Konsultation mit 
Irak und Kuwait dem Rat innerhalb von drei Tagen einen 
Plan zur Billigung vorzulegen, der die sofortige Dislozierung 
einer Beobacbtereinheit der Vereinten Nationen vorsieht, mit 
dem Auftrag, den Khor Abdullah und eine entmilitarisierte 
Zone zu ilberwachen, die hiermit geschaffen wird und die 
sich, gemessen von der Grenze, die in dem "Einvernehmli
chen Protokoll zwischen dem Staat Kowait und der Republik 
Irak betreffend die Wiederherstellung freundscbaftlicher 
Beziehungen, die Anerkennung und damit zusammenbiingen
de Angelegenheiten" genannt wird, zehn Kilometer nach Irak 
und filnf Kilometer nach Kowait hinein erstreckt, sowie 
durch ihre Anwesenheit in der entmilitarisierten Zone und 
durch ihre Oberwachungstätigkeit Grenzverletzungen zu 
verhindern und etwaige feindselige oder potentiell feindselige 
Handlungen, die von dem Hoheitsgebiet eines Staates gegen 
den anderen Staat unternommen werden, zu beobachten; und 
ersucht den GeneraIsekretär außerdem, dem Rat ilber die 
Tätigkeit der Einheit regelmäßig Bericht zu erstatten, 
beziehungsweise sofort, wenn es zu schweren Verletzungen 
der Zone oder zu möglichen Bedrohungen des Friedens 
kommt; 

6. stellt fest, daß, sobald der Generalsekretär dem Rat 
den Abschluß der Dislozierung der Beobachtereinheit der 
Vereinten Nationen bekanntgibt, die Bedingungen geschaffen 
sein werden, die es den mit Kowait gemäß Resolution 678 
(1990) kooperierenden Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre 
militärische Präsenz in Irak im Einklang mit Resolution 686 
(1991) zu beenden; 

c 
7. bittet Irak, seine Verpflichtungen aus dem am 

17. Juni 1925 in Genf unterzeichneten Protokoll über das 
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Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder 
IIhnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im 
Kriege'" bedingungslos zu bekräftigen und das Übereinkom
men vom 10. April 1972 Ober das Verbot der Entwicklung. 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie Ober die Vernichtung 
solcher Waffen"' zu ratifizieren; 

8. beschließt. daß Irak die unter internationaler Auf
sicht erfolgende Vernichtung. Beseitigung oder Unschäd1ich
machung 

a) aller chemischen und biologischen Waffen und aller 
Kampfstoffbestlinde sowie aller damit zusammenhängenden 
Subsysteme und Komponenten und aller Forschungs-. 
Entwicklungs-. UnterstOtzungs- und Produktionseinrichtun
gen, 

b) aller ballistischen Flugkörper mit einer Reichweite 
von mehr als ISO Kilometern und der dazugehllrigen größe
ren Bauteile sowie der Reparatur- und Produktionseinrichton
gen 

bedingungslos zu akzeptieren hat; 

9. beschUeßt fJ4/Jerdem zur Umsetzung von Ziffer 8 
folgendes: 

a) Irak hat dem Generalsekretärinnerha1b von filnfzehn 
Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution eine Deklara
tion der Standorte, Mengen und Arten sämtlicher in Ziffer 8 
aufgefilhrter Gegenstände vorzn1egen und einer umgehenden 
Inspektion an Ort und Stelle, wie nachstehend ausgefilhrt, 
zuzustimmen; 

b) der Generalsekretär wird im Benehmen mit den 
jeweiligen Regierungen und gegebenenfalls mit dem Geoera1-
direktor der Weltgesundbeitsorganisation iunerbalb von 
fllnfundvierzig Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution 
einen Plan ausarbeiten und dem Rat zur Billigung vorlegen. 
der den Abschluß der folgenden Handlungen iunerbalb von 
flInfundvierzig Tagen nach seiner Billigung vorsieht: 

i) die Bildung einer Sonderkommission. die auf der 
Grundlage der Deklarationen Iraks und der Bezeich
nung etwaiger zusätz1icher Standorte durch die 
Sonderkommission selbst an Ort und Stelle eine 
sofortige Inspektion der biologischen. chemischen 
und Flugkörperkapazitäten Iraks vorniunnt; 

ü) die Übergabe der Verfilgungsgewalt Ober alle in 
Ziffer 8 a) aufgefilhrten Gegenstände. einschließlich 
der Gegenstände an den von der Sonderkommission 
nach Ziffer i) bezeichneten zusätzlichen Standorten, 
durch Irak an die Sonderkommission zur Vernich
tong. Beseitigung oder Unschäd1ichmachung. unter 
Bertlcksichtigung der Erfordernisse der Sicherheit 
der Öffentlichkeit, sowie die unter Aufsicht der 
Sooderkooonission von Irak vorzunehmende Ver
nichtong seiner gesantten Flugkörperkapazitäten. 
einschließlich der Startgeräte, wie in Ziffer 8 b) 
aufgefllhrt; 

üi) die Gewlihnmg der in den Ziffern 12 und 13 gefor
derten Unterstützung und Zusammenarbeit seitens 
der Sonderkommission an den Generaldirektor der 
Internationalen Atomenergie-Organisation; 

10. beschließt ferner. daß sich Irak bedingungslos zu 
VeIpf1ichten hat, keinen der in den Ziffern 8 und 9 aufgefllbr
ten Gegenstände einzusetzen. zu entwickeln, zu bauen oder 
zu erwerben. und ersucht den Genera1sekretär. im Benehmen 
mit der Sonderkommission einen Plan för die künftige 
laufende Überwachung und Verifikation der Befolgung der 
vorliegenden Ziffer durch Irak auszuarbeiten. der dem Rat 
iunerbalb von einhundertzwanzig Tagen nach Verabschiedung 
dieser Resolution zur Billigung vorzulegen ist; 

11. bittet Irak, seine Verpf1ichtungen aus dem V~ 
vom 1. Juli 1968 Ober die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
bedingungslos zu bekräftigen; 

12. beschließt. daß Irak bedingungslos zustimmen muß, 
Kernwaffen oder kemwaffenfähiges Materia1 oder Sub
systeme oder Komponenten oder damit zusammenhängende 
Forschungs-. Entwicklungs-. Untefstützungs- oder Produk
tionseiorichtungen weder zu erwerben noch zu entwickeln; 
dem Generalsekretär und dem Generaldirektor der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation innerhalb von flInfz.ehn 
Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution eine Dek1ara
tion der Standorte. Mengen und Arten sämtlicher oben 
aufgefiihrter GegenstlInde vorzu1egen; sein gesamtes kemwaf
fenfähiges Materia1 zum Zweck der Verwahrung und 
Beseitigung der ausschließlichen Kontrolle der Internationa
len Atomenergie-Organisation zu unterstellen. mit Unter
stlltzung und Zusammenarbeit der Sonder kommission, wie in 
dem in Ziffer 9 b) erörterten Plan des Genera1sekretärs 
vorgesehen; im Eink1aog mit den in Ziffer 13 vorgesehenen 
Regelungen die umgehende Inspektion an Ort und Stelle 
sowie die Vernichtung. Beseitigung oder gegebenenfalls 
Unschädlichmachung sämtlicher oben aufgefiihrter Gegen
stlInde zu akzeptieren sowie den in Ziffer 13 erörterten Plan 
flIr die künftige laufende Überwachung und Verifikation 
seiner ErfUllung dieser Verpflichtungen zu akzeptieren; 

13. ersucht den Generaldirektor der Internationalen 
Atomenergie-Orgaaisation, Ober den Genera1sekretär und mit 
Unterstlltzung und Zusammenarbeit seitens der Sonder
kommission, wie in dem in Ziffer 9 b) genannten Plan des 
Genera1sekretlirs vorgesehen. auf der Grundlage der Dek1ara
tionen Iraks und der Bezeichnung etwaiger zusätzlicber 
Standorte durch die Sonderkommission an Ort und Stelle eine 
sofortige Inspektion der Nuklearkapazitäten Iraks vorzuneh
men; zur Vorlage an den Rat iunerbalb von fllnfundvierzlg 
Tagen einen Plan auszuarbeiten, der die Vernichtung. 
Beseitigung oder gegebenenfalls Unschäd1ichmachung 
sämtlicber in Ziffer 12 aufgefilhrter Gegenstllnde vorsieht; 
den Plan innerhalb von fllnfundvierzig Tagen nach seiner 
Billigung durch den Rat durcbzufllhren und unter Berücksich
tigung der Rechte und pflichten Iraks aus dem Vertrag Ober 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen einen Plan flIr die 
künftige 1nufende überwachung und Verifikation der Befol
gung von Ziffer 12 durch Irak auszuarbeiten. der auch eine 
Bestandsaufnahme des gesamten der Verifikation durch die 
Internationale Atomenergie-Organisation unterliegenden 
Kernmateria1s in Irak sowie Inspektionen vorsieht, um 
sicberzuste11en, daß die KeromaterialOberwachung durch 
diese Organisation alle einschlägigen Nuklearaktivitäten in 
Irak erlaßt, und den Plan iunerbalb von einhundertzwanzig 
Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution dem Si
cberheitsrat zur Billigung vorzulegen; 
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14. steUt fest, daß die von Irak gemäß den Ziffern 8 bis 
13 zu treffenden Maßnehmeu Sclnitte in Richtung auf das 
Ziel der Schaffung einer von Massenvernichtungswaffen und 
allen Flugkörpern zum Einsatz dieser Waffen freien Zone im 
Naben Osten sowie in Richtung auf das Ziel eines weltweilen 
Verbots chemischer Waffen darstellen; 

D 

15. ersucht den Generalsekretär, dem Rat über die 
Maßnalrmen Bericht zu erstatten, die ergriffen worden sind, 
um die Rückgabe aller von Irak in seinen Besitz gebrachlen 
kuwaitischen VermllgensWerle zu erleichtern, einschließlich 
eines Verzeichnisses der Vermijgenswerle, die nach Angaben 
Kuwalts nicht zurückgegeben beziehungsweise nicht unver
sehrt zurückgegeben worden sind; 

E 

16. erklilrt erneut, daß Irak, unbeschadet der vor dem 
2. Angust 1990 entstandenen Schulden und Verpflichtungen 
Iraks, die nach den üblichen Verfahren behandelt werden, 
nach dem Völkerrecht fIIr alle unmittelbaren Verluste, 
Schäden - einschließlich Umweltschäden und der Erschöp
fung der natürlichen Ressourcen - und sonstigen Beein
trächtigungen haftet, die fremden Regierungen, Staatsangehö
rigen nnd Unlernalrmen als Folge der unrechtmäßigen 
Invasion nnd Besetzung Knwalts durch Irak entstanden sind; 

17. beschließt, daß alle seit dem 2. Angust 1990 von 
Irak abgegebenen Erkllirungen, wonach es seine Auslandsver
schuldung nicht anerkennt, null und nichtig sind, und 
verlangt, daß Irak alle seine Verpflichtungen betreffend die 
Bedienung und Rilckzahlung seiner AuslandsschuIden 
genaneslens erflillt; 

18. beschlie.ßt l1l!fJerdem, einen Fonds zur Zahlung von 
Entschädigungen bei Ansprüchen nach Ziffer 16 zu schaffen 
und eine Kommission zur Verwaltung des Fonds einzusetzen; 

19. beariftragt den Generalsekretär, bis spätestens 
dreißig Tage nach Verabschiedung dieser Resolution Empfeh
lungen auszuarbeilen und dem Rat zur Beschlußfassung 
vorzulegen betreffend den nach Ziffer 18 zu schaffenden 
Funds und betreffend ein Programm zur Durchflihrung der 
Beschlüsse in den Ziffern 16 bis 18, namentlich in bezog auf: 
die Verwaltnng des Fonds; Verfahren zur Bestimmung der 
angemessenen Hllhe des Beitrags Iraks zu dem Fonds auf der 
Grundlage eines ProZllntsatzes des Werles seiner Exporte von 
Erdöl und Erdölprodukten, bis zu einer Hüchstgrenze, die der 
Generalsekretär unler Berücksichtigung der Bedürfnisse des 
irakiscben Volkes, der Zahlungsfllbigkeit Iraks, wie sie 
gemeinsam mit den inlernationalen Finanzinstitutionen unler 
Berücksichtigung des Anslandsschuldendiensles bewerlet 
wird, und der Erfordernisse der irakiscben WIrtschaft dem 
Rat vorschlllgt; Vorkehrungen zur Sicberstellung der Zahlun
gen an den Fonds; den Prozeß der Mittelzuweisung und der 
Begleichung der Ansprilcbe; geeignete Verfahren zur 
Schsdensbewertung, zur Erfassung der AnspriIche, zur 
Prüfung ihrer Berechtigung sowie zur Klärung von An
spriIchen, bei denen Iraks Haftung nach Ziffer 16 strittig ist; 
und die Zusammensetzung der genannlen Kommission; 

F 

20. beSchließt mit sofottiger WIrkung, daß das in 
Resolution 661 (1990) entballene Verbot des Verkaufs und 
der Lieferung von Rohstoffen und Erzeugnissen mit Aus
nehme von Medikamenlen und mediziniscben Versorgungs
gölem an Irak und des Verbot diesbezllglicher F'manztrans
aktionen keine Anwendung findet auf Nahrungsmittel, die 
dem Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 661 
(1990) zur Situation zwiscben Irak und Kuwalt notifiziert 
werden, oder, vorbehaltlich der Zustimmung dieses Aus
sehusses nach dem vereiufachlen und beschleunigren "Kein
Einwand"-Verfahren, auf Güler und Versorgungsgegenstände 
zur Deckung des Grundbedarfs der Zivilbevölkerung, die im 
Bericht des Generalsekretärs vom 20. März 1991" genannt 
werden, noch in anderen Fällen, in denen durch den Aus
schuß ein humanitärer Bedarf festgeslellt wird; 

21. beschließt, daß der Sicherheitsrat die Bestimmungen 
von Ziffer 20 in Abständen von sechzig Tagen unler Berück
sichtigung der Politiken und Praktiken der Regierung Iraks, 
insbesondere auch der Durchflihrung aller einschlägigen 
Resolutionen des Retes, überprüfen wird, um festzustellen, ob 
die darin vorgesehenen Ver bole gemildert oder aufgehoben 
werden sollen; 

22. besChließt l1l!fJerdem. daß, sohald der Rat das in 
Ziffer 19 geforderle Programm gebilligt hat und übereinge
kommen ist, daß Irak alle in den Ziffern 8 bis 13 vorgesehe
nen Maßnalrmen abgeschlossen hat, die in Resolution 661 
(1990) entballenen Verhole der Einfuhr aus Irak stammender 
Rohstuffe und Erzeugnisse und die Verbole diesbezllglicher 
F'llUIllZtransaktonen außer Kraft trelen; 

23. beschließtferner, daß der Ansschuß des Sicherheits
rats nach Resolution 661 (1990) zur Situation zwischen Irak 
und Kuwait bis zu einer Beschlußfassung durch den Rat nach 
Ziffer 22 ermllchtigt ist, Ausnalrmen von dem Verbot der 
Einfuhr aus Irak stammender Rohstuffe und Erzengnisse zu 
genehmigen, soweit dies notwendig ist, um sicherzustellen, 
daß auf irakischer Seile ausreichende Finanzmittel zur 
Durchflihrung der in Ziffer 20 genannlen Aktivitäten vorhan
den sind; 

24. besChließt, daß alle Staalen in Übereinstimmung mit 
Resolution 661 (1990) und den danach verabschiedeten 
diesbezllglichen Resolutionen bis zu einem weileren Beschluß 
des Retes auch weilerhin folgendes verhindern werden: den 
Verkauf oder die Lieferung beziehungsweise die FlIrderung 
oder Erleicblerung des Verkaufs oder der Lieferung an Irak, 
durch ihre Staatsangehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet 
aus oder mit ihre Flagge fIlhrenden Schiffen oder mit bei 
ihnen eingetragenen Luftfahrzeugen, 

a) von Waffen und Wehrmalerial aller Kalegorien, 
unler ausdrücklicher Einbeziehung des Verkaufs oder der 
anderweitigen Weilergabe aller Arlen konventionellen 
militärischen Geräts, einschließlich von Gerät fIIr paramilitä
rische Kräfte, sowie von Ersatz- und Einzelteilen dafIIr und 
von Mitteln zur Herslellung solchen Geräts; 

b) von in den Ziffern 8 und 12 aufgeftlbrten und 
besclniebenen Gegenständen, die im vorangehenden sonst 
nicht erfaßt sind; 
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c) von Technologie im Rahmen von Uzenz.. oder 
sonstigen Transfervereinbarungen für die Herstellnng. 
Nutzung oder Lagerung von nnter den Buchstaben a) und b) 
aufgefOhrten Gegenständen; 

d) von Personal oder Material für Ausbildnngszwecke 
oder technische Unterstlltzungsdienste im Zusammenhang mit 
der Koustruktion. Entwicklnng. Herstellnng. Nutzung. 
Wartung oder Inlltandsetmng von nnter den Buchstaben a) 
nnd b) aufgefllhrten Gegenständen; 

25. forden alle Staaten und internationaIen Organisatio
nen azif, ungenchtet etwaiger bestehender Vertrilge, Verein
barungen, Uzenzen oder sonstiger Abmachungen streng in 
Oberelnstimmung mit Ziffer 24 zu handeln; 

26. ersucht den Generalsekretllr. im Benehmen mit den 
in Betracht kommenden Regierungen innerhalb von sechzig 
Tagen durch den Rat zu billigende Richtlinien zur Erleichte
rung der vollen internationaIen Anwendung der Ziffern 24. 
25 ond Tl auszuarbeiten und allen Staaten zur Verfllgung zu 
stellen sowie ein Verfahren zur rege1mllßigen Aktualisimmg 
dieser Richtlinien auszuarbeiten; 

27. forden alle Staaten azif, nationale Kontrollen und 
Verfahren zu scbaffen und sonstige Maßnahmen zu treffen, 
die den vom Rat nach Ziffer 26 zu erlassenden Richtlinien 
entsprechen und die notwendig sind, um die Befolgung der 
Bestimmungen von Ziffer 24 sicberzustellen, und fordert die 
internationaIen Organisationen auf. alle geeigneten Schritte 
zu unternehmen, um zur Sicberstellung der uneingeschränk
ten Befolgung der besagten Bestimmungen beizutragen; 

28. konuta Ubereln, seine Beschlflsse in den Ziffern 22 
bis 25. außer in bezog auf die in den Ziffern 8 und 12 
aufgeführten und beschriebenen Gegenstllnde, in rege1mllßi
gen Abständen. injedem Fall jedoch einbundertzwanzig Tage 
nach Vernbscbiedung dieser Resolution zu ilberprilfen und 
dabei die Befolgung dieser Resolution durch JJak und die 
allgemeinen Fortschritte in Richtung auf die Kontrolle der 
Rilstungen in der Region zu berilcksicbtigen; 

29. beschließt. daß alle Staaten. einschließlich Iraks. die 
erforderlichen Maßnahmen treffen weIden. um sicherzustel
len. daß kein Anspruch zuge1assen wird, der auf Betreiben 
der Regierung Iraks oder einer natiltlichen oder juristischen 
Person in JJak oder einer Person, die durch eine solche 
natiltliche oder jmistische Person oder zu deren Gunsten tlItig 
wird, im Zusammenhang mit Vertrilgen oder einem anderen 
Rechtsgescbilft geltend gemacht wird, dessen BrfII11ung durch 
die vom Rat mit Resolution 661 (1990) und mit den damit 
zusammellhllngenden Resolutionen getroffenen Maßnahmen 
beeintrilcbtigt wurde; 

G 

30. beschließt. daß JJak zur Erfüllung seiner Verpflich
tung. die Repatriierung aIIet Stnatsangebörlgen Kuwaits und 
dritter Stauten zu erleichtern, dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz jede erforderliche Unterstlltzung zu 
gewllbren hat, indem es Verzeichnisse dieser Personen 
vorlegt. den Zugang des Internationalen Komitees zu allen 
diesen Personen erleichtert, gleicbviel. wo sie sich befinden 
oder festgebalten weIden. und die Suche des Internationalen 
Komitees nach Stnatsangchörigen Knwaits und dritter Stauten 
erleichtert, deren Verbleib noch ungeldilrt ist; 

31. bittet dns Internationale Komitee vom Roten Kreuz. 
den Generalsekretlir in geeigneter Weise iIber alle Aktivitäten 
unterrichtet zu halten, die im Zusammenhang mit der 
Erleichterung der Repatriierung oder Rilckkehr aller am oder 
nach dem 2. August 1990 in Imk anwesenden Stnatsangehöri
gen Knwaits und dritter Staaten. beziehungsweise der 
Rilckgabe ihrer sterblichen Übeneste, unternommen werden; 

H 

32. verlimgt. daß Imk dem Rat mitteilt, daß es Handlun
gen des internationalen Terrorismus weder begehen noch 
unterstiItzen wird und daß es Organisationen. deren Ziel die 
Begehung derartiger Handlungen ist, nicht gestalten wird, auf 
seinem Hoheitsgebiet zu operieren, und daß es alle terroristi
schen Handlungen. Methoden und Praktiken unmißver
ständlich verurteilt und ihnen entsagt; 

I 

33. erldiJrt, daß. sobald Imk dem GeneralsekretIir und 
dem Sicberlleitsrat offiziell die Annahme der vorstehenden 
Bestimmimgen natifiziert, eine fonnelle Waffenruhe zwi
schen JJak und Knwait und den mit Knwait gemäß Resolu
tion 678 (1990) kooperierenden Mitgliedstaaten in Kraft tritt; 

34. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu 
bleiben und alle weiteren für die Durchfilhrung dieser 
Resolution und für die Gewährleistung des Friedens und der 
Sicberlleit in dem Gebiet erfonlerlichen Schritte zu unter
nehmen. 

Auf der 298/. SitzJmg mit /2 stJnunen bei / 
Gegenstimme (Kuba) und 2 EnIIuIltungen 
(EcuotJgr, Jemen) _ 

Besehluß 

Auf seiner 2983. Sitzung am 9. April 1991 bescbloß der 
Ra!, die Vertreter Iraks und Kuwaits einzulnden, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation 
zwischen Irak und Knwait Bericht des Generalsekretlirs ilber 
die Durchfilhrung von Ziffer 5 der Resolution 687 (1991) des 
Sicherheitsrats (SJ224S4 mit Add.1_3)'U teiIzunehmen. 

Resolution 689 (1991) 
'VOIII 9. Aprll1!l!l1 

Der SIcherheIlsrar. 

unter Hinweis auf seine Resolution 687 (1991) vom 
3. April 1991. 

Iiltill werdend nach Kapitel vn der Charta der Vereinten 
Nationen. 

1. btlUgt den Bericht des Generalsekretllrs vom 5. 
beziehungsweise 9. April 1991 ilber die Durchfilhruni, von 
Ziffer 5 der Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats ; 

2. stellt fest. daß der Beschluß zur Schaffung einer 
Beobachtereinheit in Ziffer 5 der Resolution 687 (1991) 
gefaßt wurde und daß nur ein weiterer Beschluß des Rstes 
ihre Tlltigkeit beenden kann; der Rat wird daher die Frage 
der Beendigung oder Fortsetzung aile sechs Monate priIfen; 
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3. beschließt, daß die Modalitäten flIr die ersten sechs 
Monate der Tlltigkeit der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen flIr Irak und Kuwait dem genannten Bericht 
entsprechen und ebenfalls alle sechs Monate geprüft werden 
sollen. 

Bescblilsse 

In einem flIr die Ratsmitgliedet bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten SchreI"ben vom 
9. April 199167 nnhm der Generalsekretllr Bezug auf seinen 
Bericht vom 5. und 9. April 1991" Ober die geplanten 
Vorkehrnngen flIr die Schaffung der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen flIr Irak und Kuwait, die der Rat mit 
seiner Resolution 689 (1991) vom 9. April 1991 genehmigt 
hatte. In Ziffer 4 a) des Berichts habe der Generalsekretllr 
erklärt, daß die Leitung der Mission einem vom Genera1se
kretlIr mit Zustimmung des Rates ernannten Befehlshaber der 
Beobachtermission übertragen werde. Er setze den PrIisiden
ten davon in Kenntnis, daß er beabsichtige, mit Zustimmung 
des Rates Generalmajor Günther Greindl (Östemoich) zum 
Befehlshaber der Beobachtermission zu ernennen. 

Mit Schreiben vom 10. April 199168 unterrichlele der 
Prilsident des Sicherheitsrats den GeneraIsekretlI wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Thr Schrei
ben vom 9. April 199167 betreffend Ihren Vorscblag, 
GeneralmajorGünther Greindl (Österreich) zum Befehls
haber der Beobachtermission der Vereinten Nationen flIr 
Irak und Kuwait zu ernennen, den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
behnndelten die Angelegenheit am 10. April 1991 und 
stimmten dem in Threm Schreiben enthaltenen Vorscblag 
zu." 

Mit Schreiben vom 11. April 1991" unterrichtete der 
Ratspräsident den Ständigen Vertteter Iraks bei den Vereinten 
Nationen wie folgt: 

"Ich beehre mich, den Eingang Ihrer Mitteilung vom 
6. April 199110 zu bestätigen. 

Sie übermitteln mir damit das an mich gerichlele 
Schreiben des Ministers flIr auswllrlige Angelegenheiten 
Iraks, dessen vorletzter Absatz die offizielle Notifikation 
der unwidenuflichen und uneingeschränkten Annahme 
der Resolntion 687 (1991) vom 3. April 1991 durch Irak 
in Übereinstimmung mit Ziffer 33 dieser Resolution 
enthält. 

Sie haben mir anschlleBend wllhrend unserer Zu
sammenkunft am 8. April 19911m Namen Ihrer Regie
rung bestätigt, daß dieses Schreiben die unwidetrufllche 
und uneingeschränkte Annahme der Resolution 687 
(1991) durch Irak in Übereinstimmung mit Ziffer 33 
dieser Resolution derstellt. Sie haben mir außerdem mit 
Threm Schreiben \om 10. April 199171 die Annahme 
der genannten Resolution durch die Nationalversamm
lung Iraks am 6. April 1991 übermittelt und mir 1m 
Namen Ihrer Regierung bestätigt, daß der Revolutionäre 
Kommandorat seine verfassungsmäßigen Befugnisse 
ausgeübt het, um diesem Beachluß in der Republik Irak 
Rechtskraft zu verleihen. 

Die Mitgliedet des Sicherheitsrats haben mich 
infolgedessen gebeten, festzustellen, daß die in Ziffer 33 
der Resolution 687 (1991) festgelegten Bedingungen 
erfflIlt sind und daß die formelle Waffenruhe, auf die in 
dieser Ziffer Bezug geno:n:unen wird, infolgedessen in 
Krsft ist. 

Die RatsmitgIiedet begrüßen diese Entwicklung als 
positiven Schritt auf dem Wege zur vollen Durcbfübrung 
der Resolution 687 (1991)." 

In einem flIr die Ratsmitgliedet bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
11. April 19917.1 nnhm der Generalsekretllr Bezug auf die 
Ratsresolutionen 687 (1991) vom 3. April 1991 und 689 
(1991) vom 9. April 1991, in denen der Rat die Schaffung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen flIr Irak und 
Kuwait beschlossen hatte. Er erklärte, daß er beabsichtige, 
ohne weiteren Verzug mit der Dislozierung der Mission zu 
beginnen. Nach Konsultation der Parteien scblage er vor, daß 
der Mission Kontingente der fulgenden MitgliedstaalM 
angehören soUten, die sich alle gnmds1itzllch bereit erldiirt 
hätten, das erforderliche Personal zur Verfilgung zu stellen: 
Argentinien, Banglarlesch, Chile, China, DiInemark, Fidschi, 
Fmn1and, Frankreich, Ghana, Griechenland, Indien, Indone
sien, Irland, Italien, Kanada, Kenia, Malaysia, Nepal, Nigeria, 
Norwegen, österreich, Pakistan, Polen, Rumlinien, Schweden, 
Senegal, Singapur, Thailand, TIlrkei, Ungarn, Union der 
Sozialistischen Sowjetrepuh\lken, Uruguny, Venezuela, 
Vereinigtes Königreich GroJ.Ibritannien und Nordirland und 
Vereinigte Staaten von Amerika. Er erkllIrte, die Regierung 
der Schweiz habe ihn ebenfaI1s davon in Kenntnis gesetzt, 
daß sie bereit sei, zu der Mission beizutragen. 

Mit Schreiben vom 12. April 199113 untenichtete der 
Ratsprllsident den Generalsekretllr wie folgt: 

"Ich bechre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 11. April 19917.1 betleffend die vorgesch1agene 
Zusammensetzung der BeobachtermissIon der Vereinten 
Nationen flIr Irak und Kowait den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
behandelten die Angelegenheit am 12. Apri11991 und 
stimmten dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorscblag 
zu." 

Am 18. April 1991 legte der Generalsekretllr seinen 
Bericht Ober die Durchführung von Ziffer 9 b) i) der Resolu
tion 687 (1991) des Sicherheitsrats" vor, in der der Rat 
beschlossen Iwte, daß der GeneraIsekretlI ihm einen Plan 
zur Billigunll vorlegen solle, der unter anderem die Bildung 
einer Sondetkommission zur Wahrnehmung der in den 
Ziffern 9 b) i-lll), 10 und 13 aufgefllbrten Aufgaben vorsehe. 
Der Bericht des GeneraIsekretlI enthielt den Vorschlag, 
vorbehaldich der Billigung durch !Jen Rat eine Sonder
kommission zu schaffen und alle erforder1lchen Vorkehrnn
gen zu treffen, damit die Kommission mit der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben beginnen könne. 

Mit Schreiben vom 19. April 1991" unterrichtete der 
Ratspräsident den Genetalsekretllr wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Bericht 
vom 18. April 1991 Ober die Durcbfübrung von Zif
fer 9 b) i) der Resolution 687 (1991) des Sicherheits
rats7• den Ratsmitgliedern zur Kennto1s gebracht worden 
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ist Sie stimmen den in dem Bericht entbaltenen Vor
schlägen zu.. 

Auf seiner 2985. Sitzung am 29. April 1991 erilrterte der 
Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und Kuwait: 
Erklllrung des Präsidenten des Sichetheitsrats betreffend die 
Staaten, die sich auf Artikel SO der Charta der Vereinten 
Nationen berufen haben. » 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Ratsmitgliedern in Namen des 
Rates folgende Erkll!rung ab76

: 

"Die Mitglieder des Sichetheitsrats haben das vom 
22. März. 1991 datierte und an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats gerichtete Memorandum17 der einund
zwanzig Staaten geprfIft, die sich angesichts der beson
deren wirtschaftlichen Probleme, vor die sie die Durch
flIhnmg der gemäß Ratsresolution 661 (1990) gegen Irak 
und Kuwait verbllngten Sanktionen gestellt hat, auf 
Artikel SO der Charta der Vereinten Nationen berufen 
haben. 

Die Ratsmitg\ieder haben den mOndlichen Bericht 
des Generalsekretärs vom 11. April 1991 zur Kenntnis 
genommen, in dem er den Appell der 21 Staaten, die 
sich auf Artikel SO berufen haben, unterstll1zt bat. 
Außerdem unterrichtete der Genera\sekretlir den Rat am 
26. April 1991 Ober die Schlußfolgerungen des Ver
waltungsausschusses fiIr Koordinierung auf seiner soeben 
in Paris abgehaltenen Tagung, auf der seine Mitglieder 
übereinkamen, ihre Bemühungen um eine wirksame 
Deckung des Bedarfs der von· der Durchfllhnmg der 
Resolution 661 (1990) am stärksten betroffenen Länder 
energisch fortzusetzen. Der GenemIsekretär wird die 
Aktivitäten der Organisationen des Systems der Ver
einten Nationen im Rahmen dieser Unterstützung Ober 
den Ausschuß koordinieren. 

Die Ratsmitglieder haben die Antworten einer Reihe 
von Staaten zur Kenntnis genommen (Belgien, Däne
mark, DeutscbJand, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Luxemburg im 
Namen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer 12 
Mitgliedstaaten, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, 
österreich, Portugal, Schweiz, Spanien, Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staaten 
von Amerika), die genaue Angaben Ober ihre Unter
stützung fiIr verschiedene betroffene Länder vorgelegt 
haben; sie haben außerdem die Antworten der Vertreter 
der internationalen Finanzlnstitutionen zur Kenntnis 
genommen, darunter die des Präsidenten der Weltbank 
und des GeschIIftsftIhr Direktors des Internationa
len Wäbnmgsfonds. Sie bitten die anderen Mitgliedstaa
ten und die internationalea Finanzlnstitutionen und 
Organisationen, den Genera\sekretlir so hald wie möglIch 
Ober ihre Maßnahmen zugunsten der Staaten zu unter
richten, die sieh auf Artikel 50 berufen haben. 

Die Ratsmitglieder richten einen feierlIchen Appell 
an die Staaten, die internationalen Finanzlnstitutionen 
und die Organe der Vereinten Nationen, den Empfehlun
gen des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolution 

661 (1990) zur Situation zwischen Irak und Kuwalt 
rasch und in positiver Weise zu entsprechen, wonach den 
Ländern, die sich durch die Anwendung der mit Resolu
tion 661 (1990) verbIIngten Maßnahmen vor besondere 
wirtscbaftllche Probleme gestellt sehen und die sich auf 
Artikel SO berufen haben, Unterstützung gewährt werden 
soll. 

Die Ratsmitg\ieder stellen fest, daß das Verfahren 
nach Artikel SO der Charta in Kmft bleibt.· 

Mit Schreiben vom 6. Mai 1991 '18 ersochte der Gene
ralsekretär den Präsidenten des Sichetheitsrats, die Aufmerk
samkeit der Ratsmitglieder auf seinen Bericht vom 2. Mai 
1991'" betreffend Ziffer 3 der Resolution 687 (1991) des 
Sicherheitsrats zu lenken, worin der Rat den Generalsekretär 
aufgefordert habe, seine Unterstützung zu gewähren, damit 
mit Irak und Kuwait Vorkehrungen fiIr die Festlegung des 
Grenzver1aufs zwischen Irak und Kuwait getroffen werden 
können, unter Heranziehung geeigneter Unterlagen, ina
besondere auch der mit dem an ihn gerichteten SchreIben des 
Ständigen Vertreters des Vereinigten Königreichs Groß.. 
britannien und Nordirland bei den Vereinten Nationen vom 
28. März 1991 ObermitteltenKarten"', und dem Rat innerhalb 
eines Monats darllber Bericht zu erstatten. Der Generalsekre
tär erklllrte, in seinem Bericht seien die Vorkehrungen 
bescbrieben, die er mit Irak und Kuwait zur Festlegung des 
Grenzver1aufs zwischen den beiden Ländern getroffen habe. 

Mit Schreiben vom 13. Mai 1991'"' unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 6. Mai 1991'18 betreffend ihren Bericht gemllB 
Ziffer 3 der Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats'" 
den Ratsmitgliedern zur Kenntnis gehracht worden ist. 
Sie haben Ihren Bericht zur Kenntnis genommen und 
unterstützen alle Ihre diesbezilglIchen Bemühungen.· 

In einem Schreiben vom 17. Mai 19918
' nahm der 

Genera\sekretlir Bezug auf seinen Bericht vom 2. Mai 1991 
betIeffend Ziffer 3 der Resolution 687 (1991) des Sicher
heitsrats'" und setzte den Ratsprilsidenten davon in Kenntnis, 
daß die Grenzkommission fiIr Irak und Kuwait gebildet 
worden sei und daß die erste Sitzung der Kommission fiIr 
Donnerstag, den 23. Mai 1991, um 11.00 Uhr geplant sei. 
Die drei vom Genera\sekretlir ernannten unabhängigen 
Sachverständigen seien derehernaIige Miniaterfilr auswllrtige 
Angelegenheiten Indonesiens, Mochtar Kusuma-Atmadja, als 
Vorsitzender; !an Brook von Swedsurvey, Schweden, und der 
Direktor des Amtes fiIr Landvermessung und Katasterwesen 
Neuseelands, William Robertson. Der Generalsekretär sei 
davon unterrichtet worden, daß Irak durch Riyadh Al-Qaysi 
und Kuwait durch Tariq A. Razouki vertreten werde. 

Auf seiner 2987. Sitzung am 20. Mai 1991 beschloß der 
Rat, die Vertreter Iraks und Kuwaits einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation 
zwischen Irak und Kuwait: Bericht des Generalsekretärs 
gemäß Ziffer 19 der Resolution 687 (1991) des Sicherheits
rats (S/22S59)7. teilzunehmen. 
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Resolution 692 (1991) 
vom 20. Mal 1991 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 674 (1990) vom 
29. Oktober 1990, 686 (1991) vom 2. März 1991 und 687 
(1991) vom 3. April 1991 betreffend die Haftung Iraks, 
unbescbadet seiner vor dem 2. August 1990 entstandenen 
Schulden und Verpflichtungen, fiIr alle unmittc1baren 
Verluste, Schilden, einschließlich Umweltschllden und der 
Erschöpfung der natörlichen Ressourcen, oder sonstige 
Bccintriichtigungen, die fremden Regierungen, Staatsangehö
rigen und Unternehmen als Folge der unrechtmlißigen 
In'lllSion und Besetzung Kuwaits durch Irak entstanden sind, 

Kenntnis nehmend von dem gemllß Ziffer 19 der 
Resolution 687 (1991) vorgelegten Bericht des Generalsekre
tärs vom 2. Mai 1991"', 

tiitlg werdend nach Kapitel V11 der Charta der Vereinten 
Nationen, 

1. dankt dem Gencra1sekretär fiIr seinen Bericht vom 
2. Mai 1991"'; 

2. begrqßt die Tatsache, daß der Gencra1sekretär 
nunmehr die entsprechenden, aufgrund von Ziffer 19 der 
Resolution 687 (1991) crfurdcrlichen Konsultationen auf
nebrncn wird, damit er dem Rat zur möglichst baldigen 
Beschlußfassung die Höchstgrcnzc des Beitrags Iraks zu dem 
Entschädigungsfonds der V crcinten Nationen empfehlen 
kann; 

3. beschließt, io Übereinstimmung mit Abschnitt I des 
Berichts des Generalsekretärs den Fonds und die Entschädi
gungskommission der Vereioten Nationen einzurichten, die 
io Ziffer 18 der Resolution 687 (1991) genannt werden, und 
beschließt, daß der Vcrwa1tungsrat der Kommission seinen 
Sitz im Genfcr Bilro der Vereioten Nationen haben wird und 
daß der Vcrwaltungsrat entscheiden kann, ob beatimmte 
Tätigkeiten der Kommission an einem anderen Ort wahr
genommen werden sollten; 

4. ersucht den Generalsekretllr, in Ahsprachc mit den 
Mitglicdem des V crwa1tungsrats die zur Durchführung der 
Ziffern 2 und 3 crfurdcrlichen Maßnahmen zu treffen; 

5. weist den Vcrwa1tungsrat an, unter Berilcksichtigung 
der Empfehlungen in Abschnitt n des Berichts des General
sekretärs die Bestimmungen von Abschnitt E der Resolution 

6. beschließt, daß die irakische Beitragspf1icht in der 
vom V crwa1tungsrat festzulegenden Weise fiIr das gesamte 
irakische Erdöl und alle irakischen Erdölprodukte, die nach 
dem 3. April 1991 aus Irak ausgcfilhrt wurden beziehungs
weise werden, sowie fiIr das Erdöl und die Erdölprodukte 
gilt, welche davor ausgefilhrt, jedoch als direkte Folge der in 
Resolution 661 (1990) vom 6. August 1990 enthaltenen 
V crbote nicht ausgeliefert oder bezahlt wurden; 

7. ersucht den Vcrwa1tungsrat, so bald wie möglich 
über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die er im Hinblick 
auf die Verfahren zur Bestimmung der angemessenen Höhe 
des Beitrags Iraks zu dem Fonds und die Vorkebrungen zur 
Sicberstellung der Zahlungen an den Fonds getroffen hat, 

damit der Sicherheitsrat in Überciostimmung mit Ziffer 22 
der Resolution 687 (1991) seine Zustimmung geben kann; 

8. ersucht aT4ßerdem alle Staaten und internationalen 
Organisationen, mit dem Vcrwaltungsrat hei der Durch
filhrung seiner gemllß Ziffer 5 gefaßten Beschlflsse zu
sammenzwubeiten. und ersucht ferner den Vcrwa1tungsrat, 
den Sicherheitsrat in dieser Angelegenheit unterrichtet zu 
balten; 

9. beschließt, daß der Sicherheitsrat, fa11s ihm der 
Vcrwaltungsrat die Nichtbefolgung gemllß Ziffer 5 gefaßter 
Beschlflsse des Vcrwa1tungsrals durch Irak meldet, be
absichtigt, das Verbot der Einfuhr von Erdöl und Erdölpro
dukten irakiscben Ursprungs und diesbezüglicher Fmanztrans
aktionen beizubehalten beziehungsweise Maßnahmen zu 
seiner erneuten Verhlingung zu treffen; 

10. beschließt llI4fIerdem. mit dieser Angelegenheit 
befaßt zu bleiben, und ersucht den Vcrwaltungsrat, dem 
Generitlsekretär und dem Sicherheitsrat regeImllßig Bericht 
zu erstatten. 

AJq der 2Wl. Silzung mit 14 SIImmm olme Gegen· 
stimme bei 1 Enthaltung (Kuba) verabschiedet 

Beschluß 
Auf seiner 2994. Sitzung am 17. Juni 1991 beschloß der 

Rat, den V crtreter Iraks einZIIladen, oboe Stimmrecht an der 
Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Die Situation zwischen Irak und Kuwait: 

Plan zur Durcbfilhrung der einschlägigen Teile von 
Abschnitt C der Resolution 687 (1991) des Sicherheits
rats: Bericht des Gencra1sekretärs (8122614)'; 

Mitteilung des Generalsekretärs (SI22615)'; 

Bericht des Gencra1sekretärs gcmlIß Ziffer 26 der 
Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats (SI22660)'." 

Resolution 699 (1991) 
vom 17. Junll99l 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 687 (1991) vom 
3. April 1991, 

Kenntnis nehmend von dem gcmlIß Ziffer 9 b) der 
Resolution 687 (1991) vorgelegten Bericht des Generalsekre
tärs vom 17. Mai 199183

, 

sowie Kenntnis nehmend von der Mitteilung des General
sekretärs vom 17. Mai 199184, mit der dem Rat das nach 
Ziffer 13 der genannten Resolution an den Gencra1sekretär 
gerichtete Schreiben des Generaldirektors der Internationalen 
Atomenergle-Organisaton abermittclt wird, 

tiitlg werdend nach Kapitel V11 der Charta der Vereinten 
Nationen, 

1. bill/Il!. den in dem Bericht des Generalsekretärs vom 
17. Mai 199183 enthaltenen Plan; 
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2. bestlJttgt, daß die Sonderkommission und die 
Internationale Atnmenergie-Organisation befugt sind, nach 
Ablauf des Zeitraums von 45 Tagen nach der Billigung 
dieses Plans Aktivitäten nach Abschnitt C der Resolution 687 
(1991) zur Vernichtung, Beseitigung oder Unscbädlichma
chung der in den Ziffern 8 und 12 der genannten Resolution 
aufgefilhrten Gegenstände durchzuftlhren, bis diese Aktivitä
ten abgeschlossen sind; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat alle sechs 
Monate nach Verabschiedung dieser Resolution einen 
Sachstandsbericht über die DurcbfDhrung des in Ziffer I 
genannten Plans vorzu1egen; 

4. beschließt, allen Mitgliedstaaten nabezulegen, 
größtmögliche Unterstützung in Fonn von Bar- oder Sachlei
stungen zu gewähren, um sicher.rustellen, daß die nach 
Abschnitt C der Resolution 687 (1991) vorgesehenen 
Aktivitäten wirksam und zngig durchgefflbrt werden; be
schließt indessen ferner, daß die Regierung Iraks für die 
vollen Kosten der DurcbfDhrung der mit Abschnitt C 
genehmigten Aufgaben haftet; und ersucht den Generalsekre
tär, dem Rat innerbalb von 30 Tagen Empfehlungen darüber 
zur Billigung vorzu1egen, wie Iraks diesbezngliche Ver
pflichtungen am wirksamsten erft1l(t werden können. 

A1lf der 2994. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Resolution 700 (1991) 
vom 17. Jun119!11 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 661 (1990) vom 
6. Augost 1990, 665 (1990) vom 25. August 1990, 670 
(1990) vom 25. September 1990 und 687 (1991) vom 
3. April 1991, 

Kenntnis nehmend von dem gentäß Ziffer 26 der 
Resolution 687 (1991) vorgelegten Bericht des Generalsekre
tärs vom 2 Juni 199185, 

tIltIg werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

1. dankt dem Generalsekretär für seinen Bericht vom 
2. Juni 199185; 

2. billigt die Richtlinien zur Erleichterung der vollen 
internationalen Anwendung der Ziffern 24, 25 und 27 der 
Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats"; 

3. erneuert seinen Aufruf an alle Staaten und inter
nationalen Organisationen, im Einklang mit den Richtlinien 
zu handeln; 

4. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär in Über
einstimmung mit Ziffer 8 der Richtlinien innerhalb von 45 
Tagen über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die sie zur 
Erföllung der in Ziffer 24 der Resolution 687 (1991) genann
ten V CIpflichtungen ergriffen haben; 

5. betraut den Ausschuß des Sicherheitsrats nach 
Resolution 661 (1990) zur Situation zwischen Irak und 
Kuwait mit der Aufgabe, entsprechend den Richtlinien das in 
Ziffer 24 der Resolution 687 (1991) verfügte Verbot des 

Verkaufs oder der Lieferung von Waffen an Irak und die 
damit znsammenhllngenden Sanktionen zu überwachen; 

6. besChließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu 
bleiben und die Richtlinien gleichzeitig mit der Überprüfung 
der Ziffern 22 bis 25 der Resolution 687 (1991), wie in deren 
Ziffer 28 vorgesehen, zu überprüfen. 

A1lf der 2994. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschliisse 

Auf seiner 2995. Sitzung am 26. Juni 1991 beschloß der 
Rat, den Vertreter Iraks einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "Die Situation zwischen Irak und 
Kuwait: Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 26. Juni 1991 (8/22739)'" 
teilznnehmen. 

Auf seiner 2996. Sitzung am 28. Juni 1991 erörterte der 
Rat den folgenden Punkt: 

"Die Situation zwischen Irak und Kuwait: 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 26. Juni 1991 (S/22739)7; 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 28. Juni 1991 (8/22743)'". 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Kunsultationen mit den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab"': 

''Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mit großer 
Besorgnis von einem Zwischeufall erfahren, der sich am 
heutigen Tage zugetragen hat, als die irakischen Militär
behörden einer gemeinsamen nuklearen Inspektions
gruppe der Internationalen Atnmenergie-Organisation 
und der Sonderkommission den sufortigen und ungehin
derten Zugang zu einem Ort verwehrten, der von der 
Sonderkommission gentäß den Ziffern 9 und 13 der 
Ratsresolution 687 (1991) vom 3. April 1991 zur 
Inspektion vorgesehen war. Im Verlauf dieses Zwischen
falls verabsäumte es das irakische Militär, dem Ersuchen 
des AmtIerenden Hauptinspektors Folge zu leisten, 
wonach bis zur Inspektion keine Bewegungen oder 
Transporte von Gerät stattfinden sollten. Das irakische 
Militär gab mit Handfeuerwaffen Schüsse in die Luft ab, 
als Mitglieder der Gruppe versuchten, beladene FaJtt.. 
zeuge zu photograpbieren, die den Ort verließen. Diesem 
Zwischenfall waren bereits frühere Zwischenfälle am 
23. und 25. Juni 1991 vorausgegangen,alsdieirakiscben 
Militärbehörden der nuklearen Inspektionsgruppe den 
Zugang zu bestimmten Anlagen an einem anderen zur 
Inspektion vorgesehenen Ort verwehrten. 

Am 26. Juni 1991 trat der Sicherheitsrat zusammen, 
um die Zwischenfälle vom 23. und 25. Juni zu behan
deln, und der Ständige Vertreter Iraks hei den Vereinten 
Nationen bestätigte zu diesem Zeitpunkt, daß lnIk die 
Resolution 687 (1991) akzeptiert habe und sein Bestes 
tue, um alle ihm mit der Resolution auferlegten Bedin
gungen und Verpflichtungen zu erfüllen. Er versicherte 
ferner, daß Irak mit allen Missionen der Vereinten 
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Nationen, einschließlich der Sonderkommission, zu
sammenarbeite. Der Präsident brachte danach gegenüber 
der Regierung Iraks die ernste Besorgnis des Rates über 
diese Zwischenfälle zum Ausdruck. 

Die Ratsmitglieder mißbilligen entschieden die 
Zwischenfälle vom 23., 25. und 28. Juni 1991 und 
verurteilen in diesem Zusammenhang das Verhalten der 
irakischen Behörden. Alle diese Zwischenfälle stellen 
flagrante Verletzungen der Resolution 687 (1991) und 
der in dem Briefwechsel zwischen dem Generalsekretär 
und dem Minister fUr auswärtige Beziehungen Iraks 
enthaltenen Regelungen in bezug auf den Status und die 
Vorrechte und Immunitäten der gemäß der Resolution 
des Sicherheitsrats eingesetzten Sonderkommission und 
Inspektionsgroppen dar. Darüher hinaus verdeutlichen 
diese Zwischenfiille, daß Irak seine feierliche Zusage, 
alle Bestinunungen der Resolution 687 (1991) zu 
befolgen, nicht eingehalten hat. 

Die Ratsmitglieder haben beschlossen, den General
sekretär zu bitten, sofort eine hochrangige Mission nach 
Bagdad zu entsenden, die mit den höchsten Vertretern 
der irakischen Regierung zusammentreffen soll um die 
dringende Forderung des Rates nach eindeuti~ Zusi
cherungen zu übermitteln, daß die Regierung alle er
forderlichen Maßnahmen treffen wird, um sicherzustel
len, daß der Sonderkommission bei der Wahmehtnung 
ihres Mandats keine Hindernlsse in den Weg gelegt 
werden, und daß die Regierung in Erf1Illung der gegen
über den Vereinten Nationen und der Internationalen 
Atomenergie-Organisatlon bestehenden und eingegange
nen Verpflichtungen Iraks in vollem Umfang mit den 
Inspektionsgroppen zusammenarbeiten wird, was auch 
die Gewährung des sofortigen und ungehinderten Zu
gangs einschließt Die Ratsmitglieder haben außerdem 
betont, daß die Regierung der hochrangigen Mission 
bedingungslose Garantien fUr die Sicherheit desgesam
ten Personals geben muß, das mit der Wahmehtnung von 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Resolution 687 
(1991) befaßt ist Die Mission, die sich aus dem Gene
raldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, 
dem Exekutivvorsitzenden der Sonderkommission und 
dem Untergeneralsekretär fUr Abröstongsfragen zusam
mensetzt wird heute abend, am 28. Juni 1991, aus New 
York abreisen. 

Die Rntsmitglieder fordern Irak nunmeht auf der 
Nuklearen Inspektionsgroppe der Internationalen Atorn
energie-Organisation und der Sonderkommission, die 
sich gegenwärtig in Irak befindet, sofortigen und unge
h!nderten Zugang zu den Objekten zu gewähren, welche 
die Gruppe am 28. Juni 1991 zu inspizieren versuchte, 
sowie zu jedem anderen Ort, den zu besichtigen sie fUr 
erforderlich hält 

. I?ie Rntsmitglieder ersuchen die hochrangige 
Mission, dem Rat über den Generalsekretär so bald wie 
möglich Uber die Ergebnisse ihter Zusammenkünfte mit 
den höchsten Vertretern der irakisehen Regierung Be
richt zu erstatten, insbesondere üher weitere Zusagen der 
Regierung, die Erf1Illung der Verpflichtongen Iraks nach 
Resolution 687 (1991) auf allen Ehenen, einschließlich 
der örtlichen Militär- und Zivilbehörden, sicherzustellen. 

Die Ratsmitglieder wiinschen klarzustellen, daß der 
Sicherheitsrat mit dieser Angelegenheit weiter befaßt 
bleibt und daß jede neue Nichteinhaltong ernste Kon
sequenzen nach sich ziehen wilrde. 

Die Ratsmitglieder hekräftigen ihten in Resolution 
687 (1991) zum Ausdruck gebrachten Standpunkt 
hinsichtlich der Gefahr, die alle Massenvernichtungs
waffen fUr den Frieden und die Sicherheit im Nahen 
Osten darstellen, und hinsichtlich der Notwendigkeit, auf 
die Schaffung einer von derartigen Waffen freien Zone 
im Nahen Osten hinzuarbeiten.« 

Im Anschluß an informelle Konsultationen am S. Angust 
1991 gab der Präsident gegenüber der Presse die folgende 
Erklilrung ab, die anschließend mit Schreiben des Präsidenten 
des Sicherheitsrats an den Generalsekretär vom 6. August 
1991 zirkuliert wurde": 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats filhrten am 
S. August 1991 informelle Konsultationen gemäß Zif
fer 28 der Resolution 687 (1991) vom 3. April 1991, 
Ziffer 6 der Resolution 700 (1991) vom 17. Juni 1991 
und Ziffer 21 der Resolution 687 (1991). 

Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultationen 
zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelangte der 
~dent zu der Schlußfolgerung, es bestehe keine 
Obeieinstinunung dahin gehend, daß die notwendigen 
Voraussetzungen gegeben seien fUr eine Änderung der 
Verfügungen in den Ziffern 22 bis 25 der Resolution 
687 (1991), wie vorgesehen in Ziffer 28 dieser Resolu
tion; in Ziffer 6 der Resolution 700 (1991); und in 
Ziffer 20 der Resolution 687 (1991), wie vorgesehen in 
Ziffer 21 dieser Resolution." 

Auf seiner 3004. Sitzung am 15. August 1991 beschloß 
der Rat, die Vertreter Iraks und Kowaits einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörtemng des Punktes "Die Sitoatlon 
zwischen Irak und Kuwait" teilzunehmen. 

Resolution 795 (1991) 
vom 15. August 1991 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung der vom Generalsekretär gemäß 
Ziffer 13 seines Berichts vom 2. Mai 1991 vorgelegten Mit
teilung vom 30. Mai 199182, die auch seinem Schreiben vom 
30. Mai 199 r an den Präsideuten des Sicberheitsrats" als 
Anlage beigefügt war, 

tIJtIg werdend nach Kapitel vn der Charta der Vereinten 
Nationen, 

1. dankt dem Generalsekretär fUr seine Mitteilung vom 
30. Mai 1991; 

2. beschUeßt, daß die von Irak aufgrund von Ab
schnitt E der Resolution 687 (1991) vom 3. Apri11991 zu 
leistende Entschädigung entsprechend der Anregung des Ge
neralsekretärs in Ziffer 7 seiner Mitteilung 30 Prozent des 
Jahreswertes seiner Exporte von Erdöl und Erdölprodukten 
nicht Überschreiten wird; 
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3. beschließt at4ßerdem, entsprechend Ziffer 8 der 
Mitteilung des Generalsekretlirs die in Ziffer 2 festgelegte 
Prozentzahl von Zeit zu Zeit unter Berilcksichtigung der in 
dem Schreiben des Generalsekretärs vom 30. Mai 1991'" 
enthaltenen Angnhen und Annahmen sowie anderer relevanter 
Entwicklungeo zu überprüfen. 

lu1f der 3004. Sll<ung eInsIimmIg _ 

Resolution 706 (1991) 
vom 15. August 1!l!l1 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine frilheren einschlägigen Resolu
tionen, insbesondere die Resolutionen 661 (1990) vom 
6. August 1990, 686 (1991) vom 2. Milrz 1991, 687 (1991) 
vom 3. April 1991, 688 (1991) vom 5. April 1991, 692 
(1991) vom 20. Mai 1991, 699 (1991) vom 17. Juni 1991 
und 705 (1991) vom 15. August 1991, 

KennJnls nehmend von dem vom 15. Juli 1991 datierten 
Bericht der interinstitutionellen Mission unter der Führung 
des Leitenden Delegierten des Generalsekretärs ffit das 
1nterinstitntinnelle humanitllte Programm der Vereinten 
Nationen ffit Irak, Kuwait und die irakisch-tilrkischen und 
irakisch-inmiscben Grenzgebiete"', 

besorgt über die in dem Bericht beschriebene ernste 
Brnllhrungs- und Gesundheitssltuation der irakischen Zivilbe
völkerung und die Gefahr einer weiteren Verschlecbternng 
dieser Sitnation, 

sowie besorgt darflber, daß die Repatriierung beziehungs
weise Rflckkebr aller am oder nach dem 2. August 1990 in 
Irak anwesenden Staatsangehörigen Kuwaits und dritter 
Stnnten beziehungsweise die Rflckgnbe ihrer sterblichen 
Überreste nach Ziffer 2 c) der Resolution 686 (1991) und 
den Ziffern 30 und 31 der Resolution 687 (1991) noch nicht 
voll durchgefilhrt worden ist, 

KennJnls nehmend von den Schlußfolgerungen des 
genannten Berichts und insbesondere von dem Vorscblng, 
Irak solle Erdöl verkaufen, um den Kauf von Nahrungs
mitteln, Medikamenten sowie GWern und Versorgungsgegen
ständen zur Deckung des Grundbedarfs der Zivilbevölkerung 
zu finanzieren und dieser so humanitllte Hilfe zu gewllhren, 

sowie KennJnls nehmend von den Schreihen des Mini
sters ffit auswllrtige Angelegenheiten Iraks und des Ständigen 
Vertreters Iraks bei den Vereinten Nationen an den Vor
sitzenden des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolu
tion 661 (1990) zur Situation zwiscben Irak und Kuwait, 
datiert vom 14. April, 31. Mai, 6. Juni, 9. Juli, und 22. Juli 
1991, betreffend die Ausfuhr von Erdöl und Erdölprodukten 
durch Irak, 

in der Oberzeugung, daß durch eine witksame Über
wachung und durch Transparenz des Verfahrens sichergestellt 
werden muß, daß die humanitllte Hilfe gerecht an alle Teile 
der irakischen Zivilbevölkerung verteilt witd, 

in diesem Zusammeuhang verweisend auf seine Resolu
tion 688 (1991) und diese bekrliftigend, insbesondere daß es 
der Rat ffit wichtig hält, daß Irak den internationalen humani
tlIten Organisationen ungehinderten Zugang zu allen hilf&-

bedürftigen Personen in allen Teilen Iraks gewährt und ihnen 
alle erforderlichen Hilfsmittel ffit ihre Tätigkeit zur Ver
fOgung stellt, und in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit 
unterstreichend, die der am 18. April 1991 unteIzeichneten 
Vereinbarung zwischen den Vereinten Nationen und der 
Regierung Ii8ks"! nach wie vor zukommt, 

daran erinnernd, daß Irak gemJIß den Resolutionen 687 
(1991), 692 (1991) und 699 (1991) die vollen Kosten zu 
tragen hat, die der Sonderkommission und der Internationalen 
Atnmenergie-Organisaton durch die Wahrnehmung der in 
Abschnitt C der Resolution 687 (1991) vorgesehenen 
Aufgaben entstehen, und daß der Generalsekretär in seinem 
dem Rat gemJ!ß Ziffer 4 der Resolution 699 (1991) vor
gelegten Bericht vom 15. Juli 1991"" die Auffassung 
vertteten hat, daß die naheliegendste Möglichkeit, FJIIlIIIZoo 
mittel zur Bestreitung dieser Kosten durch Irak aufzubringen, 
darin bestehe, den Verkauf einer bestimmten Menge iraki
schen Erdöls und irakischer Erdölprodukte zu genehmigen; 
außerdem daran erinnernd, daß Irak seine Beitrllge an den 
&tschädigungsfonds der Vereinten Nationen entrichten nnd 
ffit die Hälfte der Kosten der Grenzkommission ffit Irak und 
Kuwait aufkommen muß, und ferner daran erinnernd, daß der 
Rat in seinen Resolutionen 686 (1991) und 687 (1991) 
verlangt hat, daß Irak alle von ilun beschlagnalunten kuwniti
schen Vermögenswerte so rasch wie möglich zurückgibt, und 
den Generalsekretär ersucht hat, Maßnalunen zu treffen, um 
dies zu erleichtern, 

tlitig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten . 
Nationen, 

1. ermiichtlgt alle Staaten, vorbehaltlich des vom 
Sicherheitsrat gemäß Ziffer 5 zu fassenden Beschlusses und 
uubeschadet der Bestimmungen der Ziffern 3 a), 3 b) und 4 
der Resolution 661 (1990), ffit die in der vorliegenden 
Resolution dargelegten Zwecke während eines Zeitraums von 
sechs Monsten ab der Verabschiedung der in Ziffer 5 
vorgesehenen Resolution die Einfubr von Erdöl und Erd
ölprodukten aus Irak in einem Umfang zu gestatten, der 
ausreicht, um Erlöse in einer vom Rat nach Erhalt des in 
Ziffer 5 erbetenen Berichts des Generalsekretärs festzulegen
den Höhe zu erzielen, wobei der Gesamtbetrag jedoch 
1,6 Milliarden US-DolIar nicht übersteigen darf, vorbehaltlich 
der folgenden Bedingungen: 

a) Genehmigung eines jeden Kaufs von irakiscbem 
Erdöl und irakischen Erdölprodukten durch den Ausschuß des 
Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) zur Situation 
zwischen Irak und Kuwait nach Notifikation des Ausschusses 
durch den hetreffendenStaat; 

b) direkte Einzahlung des gesamten Betrags eines jeden 
Kaufs von irakischem Erdöl und irakischen Erdölprodukten 
durch den Käufer in dem betreffenden Staat auf ein Treu
handkontn, das von den Vereinten Nationen eingerichtet und 
vom Generalsekretär verwaltet witd, ausschließlich ffit die in 
dieser Resolution genannten Zwecke; 

c) durch den Rat vorzunehmende Billigung, nach Erhalt 
des in Ziffer 5 erbetenen Berichts des Generalsekretärs, der 
Modalitäten ffit den Kauf von NaJnungsmitte!n, Medikamen
ten sowie Gütern und Versorgungsgegenständen zur Deckung 
des Grundbedarfs der Zivilbevölkerung gemJIß Ziffer 20 der 
Resolution 687 (1991), insbesondere von GUtem im Zu-
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sammenhang mit der Gesundbeitsv"",orgung, wobei bei allen 
durch eine eotsprecheode Kennzeichnung soweit wie möglich 
erkenntlich zu machen ist, daß sie nach dieseo Moda1itäten 
bereitgestellt werden, und aller durchfilhrbaren und ge
eigneten Kontroll- und Überwachungsvorkehrungeo seitens 
der Vereinten Nationen, mit denen im Hinblick auf die 
Decknng des humanitären Bedarfs aller Gruppen der iraki
sehen Zivilbevölkerung eine gerechte Verteilung in allen 
Regionen Iraks sichergestellt werden soll, sowie aller durch
fiIhrbaren und geeigneten verwaltungstechnischen Vor
kehrungen zu diesem Zweck, wobei die Vereinten Nationen 
diese Aufgnbeo erforderlichenfalls auch flIr die humanitäre 
Hi1fe aus anderen Quellen übernehmen können; 

d) der nach dieser Ziffer genehmigte Gesamtbetrag 
wird in drei gleichen Teilbeträgen jeweils durch Beschluß des 
Ausschusses freigegeben. nachdem der Rat den in Ziffer 5 
vorgesehenen Beschluß über die Durchfilhrung dieser 
Resolution gefaßt hat; unbeschndet aller anderen Bestimmun
gen dieser Ziffer kann der Sicherheitsrat die Höhe des 
Gesamtbetrags auf der Grundlage einer fortlaufenden 
Bewertung des Bedarfs und der Erfordernisse revidieren; 

2. beschließt, daß ein Teil der Betrlige, die auf das vom 
Genera1sekretllr verwaltete Konto eingezahlt werden, dem 
Genera1sekretär zur VerflIgung gestellt wird, zur Finanzie
rnng des Kaufs von Nahrungsmitteln, Medikamenten und 
Gütern und Versorgungsgegenständen zur Decknng des 
Grundbedarfs der Zivilbevölkerung gemäß Ziffer 20 der 
Resolution 687 (1991) sowie zur Bestreitung der Kosten. die 
den Vereinten Nationeo durch ihre Maßnahmen nach dieser 
Resolution und durch andere erforderliche humanitäre 
Aktivitäten in Irak entstehen; 

3. beschließt außerdem, daß ein Teil der Beträge. die 
auf das vom Generalsekretär verwaltete Konto eingezahlt 
werden, vom Generalsekretär flIr die entsprecheoden Zahlun
gen an den Entschädigungsfonds der Vereinten Nationen 
sowie zur Bestreitung der gesamten Kosten im Zusammen
hang mit der Durchfilhrung der Aufgaben nach Abschnitt C 
der Resolution 687 (1991), der gesamten Kosten, die den 
Vereinten Nationen bei der Erleichterung der Rückgabe aller 
von Irak beschlagnahmten kuwaitischen Vermögenswerte 
entstehen, und der Hälfte der Kosten der GrenzIrommission 
flIr Irak und Kowait zu verwenden ist; 

4. beschließt ferner. daß der an den Entschädigungs
fonds zu entrichtende Prozentsatz des Wertes der nach dieser 
Resolution genehmigten Exporte von Erdöl und Erdölproduk
ten aus Irak, wie in Ziffer 19 der Resolution 687 (1991) vor
gesehen und in Ziffer 6 der Resolution 692 (1991) ausge
ffIhrt. dem Prozentsatz zu entsprechen hat, den der Rat in 
Ziffer 2 der Resolution 705 (1991) flIrdie Zahlungen an den 
Fonds festgelegt hat, solange der Verwaltungsrat des Fonds 
nichts anderes beschließt; 

5. ersucht den Generalsekretär. dem Rat binneo 20 
Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution einen Bericht 
vorzulegen mit Vorsch1ägen hinsichtlich der zu treffeoden 
Beschlüsse über die Maßnahmen zur Durchfilhrung der 
Ziffern I a), b) und c). über den geschätzten humanitären 
Bedarf Iraks nach Ziffer 2 und über die Höhe der finanziel
len Verpflichtungen Iraks nach Ziffer 3 bis zum Ablauf der 
in Ziffer I erteilten Genehmigung sowie über die Vorgehens
weise hezüglich der zur Verwirklichung der Ziele dieser 

Resolution gebotenen rechtlichen Maßnahmen und über 
Modalitäten zur Berücksichtigung der Transportkosteo des 
irakischen Erdöls und der irakischen Erdölprodukte; 

6. erweht den Genera1sekretär lUfIJertiem, dem Rat im 
Beoehmeo mit dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz binnen 20 Tageo nach Verabschiedung dieser Resolu
tion eineo Bericht über die Aktivitäten vorzu1egen. die 
entsprechend Ziffer 31 der Resolution 687 (1991) im 
Zusammeohang mit der Erleichterung der Repatriierung oder 
Rückkehr aller am oder nach dem 2. August 1990 in Irak 
anwesenden Staatsangehörigeo Kowaits nnd dritter Staaten, 
beziehungsweise der Rückgabe ihrer sterblichen Überreste, 
unternommeo worden sind; 

7. verlangt, daß die Regierung Iraks dem Genera1sekre
tär und den entsprechenden internationalen Organisationen 
am ersten Tag des auf die Verabschiednng dieser Resolution 
folgendeo Monats und danach bis auf weiteres jeweils am 
ersten eines jedeo Monats eine detaillierte Aufstellung ihrer 
in Irak oder anderswo vorhandenen Gold- und Devisenre
serven vorlegt; 

8. fordert alle Staaten zur vollen Kooperation bei der 
Durchfilhrung dieser Resolution auf; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 
Alff tkT 3004. S/tvmg mit 13 Stimmen bei 1 Gegen
_ (Kuba) und 1 Enthaltung (Jemen) verabschie
det. 

Resolution 7fY1 (1991) 
vom 15. "-11991 

Der Sicherheitsrat. 

unter Hinweis auf seine Resolution 687 (1991) vom 
3. April 1991 und seine anderen Resolutionen zu dieser 
Frage, 

sowie unter Hinweis auf das Schreiben des Präsidenten 
des Sicherbeitsrats an den Ständigen Vertreter Iraks bei den 
Vereinten Nationen vom 11. April 1991", in dem er fest
stellt, daß in Anbetracht der schtiftlicheo Zustimmung Iraks .... 
die Resolution 687 (1991) vol1inhn1t1ich durchzufilhren, die 
in Ziffer 33 der genannten Resolution gestellten Vorbedin
gungen flIr eine Waffenruhe erfUJlt sind, 

mit großer Sorge Kenntnis nehmend von den Schreiben 
des Genera1sekretärs vom 26. und 28. Juni sowie 4. Juli 1991 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats. mit denen Informatio
nen des Exekutivvorsitzenden der Sonderkommission93 und 
der hochrangigen Mission in Irak'" übermittelt werden, aus 
denen hervorgeht, daß Irak seineo Verpf1ichtungen nach 
Resolution 687 (1991) nicht nachgekommen ist, 

ferner unter Hinweis auf die vom Präsidenten des 
Sicherheitsrats am 28. Juni 1991 abgegebene BrkIliruug"1, in 
der er darum "",ucht, eine hochrangige Mission zu eoll>enden, 
die sich aus dem Exekutivvorsitzenden der Sonderkommis
sion, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergie
Organisation und dem Untergenera1sekretär flIr Abrüstungs
frageo zusammensetzt und die zum frUhestmög\ichen 
Zeitpnnkt mit den hüchsten Vertretern der Regierung Iraks 
zusammeotreffen soll, um die schriftliche Zusicherung zu 
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erlangen, daß Irak bei der Inspektion der von der Sonder
kommission bezeichneten Orte sofort voll zusammenarbeiten 
wird und alle Gegenstllnde, die von diesen Orten unter 
Umständen entfernt worden sind, einer sofortigen Inspektion 
unterziehen lassen wird, 

betroffen von dem Bericht der hoclmmgigen Mission an 
den Generalsekretär"' über die Brgebnisse ihrer Begegnun
gen mit den höchsten Vertretern der irakischen Regierung, 

ernsthqft besorgt über die dem Rat von der Internationa
len Atomenergle-Organisation am 15." und 25. Juli 1991'" 
zur Verfügung gestellten Informationen betreffend die von 
der Regierung Iraks in flagranter Verletzung der Resolution 
687 (1991) getroffenen Maßnahmen, 

sowie ernsthqft besorgt über das vom 7. Juli 1991 
datierte Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegen
heiten Iraks an den Generalse.kretJir sowie spätere BrkIlIrun
gen und Feststellungen, die beweisen, daß die Notifikationen 
Iraks vom 18. und 28. April unvollständig waren und daß 
bestimmtjl damit zusammenhllngende Aktivitllten verschleiert 
wurden, womit Irak seine V e.rpfJicbtongen nach Resolu
tion 687 (1991) in zwei Punkten erheblich verletzt hat, 

davon Kenntnis nehmend, daß Irak, wie aus den Schrei
beu des Generalsekretllrs vom 26. und 28. Juni sowie 4. Juli 
1991 hervorgeht, seine Zusagen hinsichtlich der Vorrechte, 
Immunitllten und Erleichterungen, die der SonderkPmmission 
und den Inspektionsgruppen der Internationalen Atomenergie
Organisation gemllß Resolution 687 (1991) zu gewllbren sind, 
nicht vollständig erfil\1t hat, 

erk1ilrend, daß die volle Offenlegung aller in Ziffer 9 a) 
der Resolution 687 (1991) verlangten Informationen durch 
Irak unabdingbar ist, damit die Sonderkommission ihren 
Auftrag gemllß Ziffer 9 b) i-ili) der genanDten Resolution zur 
Inspektion der biologischen und chemischen Kapazitllten 
sowie der ballistischen Flugkfuperkapazitllten Iraks und zur 
ÜbernaIune der Verfügungsgewalt über die darin genannten 
Gegenstände zum Zwecke ihrer Vernichtung, Beseitigung 
oder Unschädlichtnachung erfüllen kann, 

sowie erk1ilrend, daß Irak eine Deklaration aller seiner 
Nuklearprogramme abzugeben hat, einschließlich jener, 
bezllg\ich derer Irak geltend macht, daß sie nicht Zwecken 
im Zusamm~nhang utit kernwaffenfllblgem Materia\ dienen, 
damit die Internationale Atomenergie-Organisation unter 
Heranziehung und mit Unterstiltzung der Sonderkommission 
feststellen kann, welches kernwaffenfllhige Materia\ bezie
hungsweise welche Subsysteme oder Komponenten oder 
damit zusammenhängenden Forschungs-, Entwicklungs-, 
Unterstlltzungs- oder Produktionseinrichtungen gemllß 
Ziffer 13 der Resolution 687 (1991) vern1chtet, beseitigt oder 
unschädlich gemacht werden ml1saen, 

ferner erk1ilrend, daß das erwähnte Versäumnis Iraks, in 
strikter Übereinstimmung mit seinen Verpflichtungen nach 
Resolution 687 (1991) zu handeln, eine erhebliche Verletzung 
der von ihm angenommenen einschlägigen Bestimmungen 
dieser Resolution darstellt, mit der eine Waffenruhe herbei
gefUhrt wurde und die unerläßlichen Voraussetzungen für die 
Wiederherstellung des Friedens und der Sicherheit in der 
Region festgelegt wurden, 

weiterhin erldlJrend, daß Iraks Nichteinbaltung des 
gemllß dem Vertrag vom 1. Juli 1968 über die Nichtver
hreitung von Kernwaffen" von ihm mit der Internationalen 
Atomenergie-Orgon geschlossenen Sicherungsabkom
mens, wie vom Gouverneursrat der Organisation in seiner 
Resolution vom 18. Juli 1991" festgestellt, einJln Verstoß 
gegen seine völkerrechtlichen Verpflichtungen darstellt, 

entschlossen, die uneingeschränkte Befolgung der 
Resolution 687 (1991) und insbesondere ihres Abschnitts C 
sicherzustellen, 

tIltlg werdend nach Kapitel Vl1 der Charta der Vereinten 
Nationen, 

1. veruneJlt Iraks schwerwiegende Verletzung mehrerer 
der ihm nach Abschnitt C der Resolution 687 (1991) obJIe.. 
genden Verpflichtungen wie auch der von ihm gemachten 
Zusagen, mit der Sonderkommission und der Internationa1en 
AtornenergIe-Organisation zusammenzuarbeiten. was eine 
erhebliche Verletzung der einschlägigen Bestimmungen der 
genannten Resolution darstellt, mit der eine Waffenruhe 
herbeigefllhtt wurde und die unerläßlichen Voraussetzungen 
für die Wiederherstellung des Friedens und der Sicherheit in 
der Region festgelegt worden; 

2. veruneJlt lll4fJerdem die in der Resolution des 
Gouvemeursrats der Internationalen AtomenergIe-Organisa
tion vom 18. Juli 1991" festgestellte Nichteinbaltung der 
Verpflichtungen, die der RegIerung Iraks nach dem von ihr 
mit dieser Organisation geschlossenen Sicherungsabkommen. 
obliegen, was eine VerIetzung ihrer Verpflichtungen als 
Vertragspartei des Vertrages vom 1. Juli 1968 über die 
Nichtverhreitong von Kernwaffen" darstellt; 

3. verlangt, daß Irak 

a) ohne weitere Verzilgerungen, wie in Resolution 687 
(1991) verlangt, eine vollständige und endgiIltige, alle 
Aspekte umfassende Offen1egung seiner Programme zur 
Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und von 
ballistischen Flugkörpern mit einer Reichweite von mehr als 
einhnndettftlnfzig Kilometern sowie aller seiner Bestände 
~ger Waffen, ihrer Komponenten und Produktionsein
richtungen und ihrer Standorte sowie aller sonstigen Nuklear
programme vornimmt, einschlie8\ich jener, bezIIg\ich derer 
Irak geltend macht, daß sie nicht Zwecken im Z"sammoo
hang mit kernwaffenflihigem Materia\ dienen; 

b) der Sonderkommission, der Internationalen Atom
energiJl-Organisation und ihren Inspektionsgruppen soforti
gen, bedingungslosen und uneingeschränkten Zugang zu 
ausnahmslos allen GebIeten, allen Einrichtungen, allem 
Gerät, allen Unterlagen und allen Transportmitteln gewilbrt, 
die sie zu inspizieren wilnschen; 

c) sofort sämtliche Versuche einstellt, Material oder 
Gerät, das mit seinen Programmen fOr Kernwaffen, chemi
sche oder biologische Waffen oder ballistische FlugkilIper in 
Zusammenhang steht, oder Materia\ oder Gerät, das mit 
seinen sonstigen Nuklearaktivitllten zusammenhängt, ZU 
verbergen oder ohne Notifikstion und vorherige z,Jstimmung 
der Sonderkommission ZU verlagern und ZU zerstören; 

d) der Sonderkommission, der Internationalen Atom
energle-Organisation und ihren Inspektionsgruppen sofort alle 
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Gegenstllnde verfilgbar macht, zu denen ihnen zuvor der 
Zugang verwebrt wurde; 

e) der Sonderkommission, der Internationalen Atom
energie-Organisation und ihren InspektIonsgrnppen gestattet, 
zu allen sachdienlichen Zwecken, insbesondere auch zur 
Inspektion. zur Überwachung. zur Luftheobachtung, zum 
Transport oder für logistische Zwecke ohne jedwede Bebln
derung und nach von der Sonderkommission gegebenenfalls 
festzusetzenden Bedingungen im gesamten irakischen 
Hoheitsgebiet Flüge mit Stmrf1ügeJfIugzeugen und Hub
schraubern durchzufilhren und ohne Einschrllnkung ihre 
eigenen Flugzeuge sowie diejenigen Flugpliltze in Irak zu 
benutzen, die ihres Erachtens für die Tätigkeit der K0mmis
sion am besten geeignet sind; 

1) slimtliche wie auch immer gewteten Nuklearaktivitll
ten, mit AnsnaJrme des Eins","" von Isotopen für medizini
sche, Jandwirtscbaft1iche oder industrielle Zwecke, so lange 
einstellt, bis der Rat feststellt, daß Irak diese Resolution und 
die Ziffern 12 und 13 der Resolution 687 (1991) uneinge
schränkt befolgt, und bis die Internationale Atomenergie
Organisation feststellt, daß Irak das mit ihr geschlossene 
Sicherungsabkommen unelngescbrllnkt einhiilt; 

g) entsprechend seinen frDheren Zusagen daflIr Sorge 
triigt, daß die Vertreter der Sonderkommission und der 
Internationalen Atomenergie-Organisation in den unelnge
scbrllnkten Genuß der ihnen gewährten Vorrechte, Jmmunitll
ten und Erleichterungen gelangen, und ihre Sichedtelt und 
Bewegungsfreiheit in jeder Hinsicht gewährleistet; 

h) alle Transportmittel und jede iirztIlche oder logisti
sche UnterstiIIzung, die von der Sonderkommission, der 
Internationalen Atomenergie-Organisatlon und ihren In
spektionsgrnppen erbeten werden, sofort zur Verfilgung stellt 
beziehungsweise deren Verfilgbarmachung erleichtert; 

f) alle Fragen oder Ersuchen der Sonderkommission, 
der Internationalen Atomenergie-Organisation und ihrer 
Inspektionsgruppen umgehend und vollstllndig beantwortet; 

4. stellt fest, daß Irak keinerlei Eigentnmsrechte an den 
gemäß Ziffer 12 der Resolution 687 (1991) zu vemiehtenden, 
zu beseitigenden oder nnsc!tJidlich zu machenden Gegen
stlInden behlIJt; 

5. verlangt, daß die Regierung Iraks ab sofort allen 
ihren völkerrecht1ichen Verpflichtungen, einschließlich der 
Verpflichtungen nach dieser Resolution, der Resolution 687 
(1991), dem Vertrag über die Nichtvetbreltung von Kernwaf
fen und dem von ihr mit der Internationalen Atomenergie
Organisation gesehlossenen Sicherungsabkommen, ohne 
Verzug und unelngescbrllnkt nachkommt; 

6. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Bescb\u8 

Auf seiner 3008. Sitzung am 19. September 1991 lud der 
Rat den Vertreter Iraks ein, ohne Stimmrecht an der Erörte
rung des Punktes "Die Sitnation zwischen Irak und Kuwait: 
Bericht des GeneraJsekretärs gemäß Ziffer 5 der Resolution 
706 (1991) des Sicherheitsrats (Sf.23006 mit Korr.2>"" 
teilzunehmen. 

Resolution 712 (1991) 
vom 19. Sep1ember 1991 

Der Sicherheitsrat, 

UIlIer Hinweis auf seine frilheren elnschlllgigen Resolu
tionen, insbesondere die Resolutionen 661 (1990) vom 
6. August 1990. 686 (1991) vom 2. März 1991. 687 (1991) 
vom 3. April 1991, 688 (1991) vom 5. April 1991. 692 
(1991) vom 20. Mai 1991, 699 (1991) vom 17. Juni 1991 
sowie 70s (1991) und 706 (1991) vom 15. August 1991, 

mit dem Ausdruck seines Dankes für den Bericht, den 
der GeneraIsekreIli am 4. September 1991 gemäß Ziffer 5 
der Resolution 706 (1991) vorgelegt bat"', 

in Bekr4ftlgung seiner Besorgnis über die Ernährungs
und Gesundheltssitnation der irakischen Zivilbevölkernng und 
die Gefahr einer weiteren Verschlechterung dieser Sitnation, 
und in diesem Zns"!IlI!!enhnng betonend, daß als Grundlage 
für die gerechte Verteilung der humanitllren Hilfe an alle 
Teile der irakischen Zivilbevölkerung auf dem neueslen 
Stand befindliche Bewertungen der Sitnation in allen Teilen 
Iraks zur Verfilgung stehen müssen, 

unter Hinweis darauf. daß sich die Vorrechte und 
Immnnitllten der Vereinten Nationen auf die Aktivitllten 
erstrecken, die zur ErfDllung der in Resolution 706 (1991) 
und in dieser Resolution genannten Ziele vom GeneraJsekre
tär oder in seinem Namen dnrchzufilhren sind, 

tJ.Itig werdend nach Kapitel vn der Charta der Vereinten 
Nationen, 

1. bestliJigt die in Ziffer 1 der Resolution 706 (1991) 
genannte Zahl als den für die Zwecke derselben Ziffer ge
nehmigten Betrag und bekräftigt seine Absicht, diesen Betrag 
auf der Grundlage seiner fortlaufenden Bewertoug des 
Bedarfs und der Erfordernisse in Übereinstimmung mit 
Ziffer 1 d) der genannten Resolution zu übetprllfen; 

2. bittet den Ausschuß des Sicherheitsrats nach 
Resolution 661 (1990) zur Sitnation zwisehen Irak und 
Kuwait, den Generalsekretär gemäß Ziffer 1 d) der Resolu
tion 706 (1991) sofort zu ermächtigen, den ersten Teilbetrag 
von einem Drittel des in Ziffer 1 genannten Gesamtbetrags 
aus dem Treuhnndkonto freizugeben, und zwar je nach 
Sachlage, vorbehaltlich der Verfilgbarkeit von Mitteln auf 
dem Konto, beziehnngsweise bei Zahlungen zur Finanzierung 
des Kaufs von Nabrungsmitteln, Medikamenten sowie Gütern 
und VersorgungsgegenstlInden zur Deckong des Grundbedarfs 
der Zivilbevölkerung, die nach den geltenden Verfahren 
notifiziert oder genehmigt worden sind, vorbehaltlich der 
Einha1tnng der im Bericht des GeneraJsekretllrs" dargelegten 
und in Ziffer 3 gebilligten Verfahren; 

3. bllUgt die in den Ziffern 57 d) und 58 des Berichts 
des GeneraJsekretllrs enthaltenen Empfehlungen; 

4. legt dem Generalsekretär und dem Ausschuß nahe, 
fortlaufend zusammenzuarbeiten. in enger Konsultation mit 
der Regierung Iraks, um die möglichst wirksame Umsetzung 
des mit dieser Resolution gebilligten Plans zu gewährleisten; 

5. beschließt. daß das Erdöl und die Erdölprodnkte, die 
der Resolution 706 (1991) unterliegen, während der Zeit, in 
der Irak die Eigentumsrechte daran innehat, Inununitllt von 
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der Gerichtsbarkeit genießen und keinerlei Fflindung. 
Forderungspfilndung oder Zwangsvollstreckung unterworfen 
werden dflrfen und daß alle Staaten die nach ihrer jeweiligen 
innerstaatlichen Rechtsordnung erfonlerlicben Maßnahmen zu 
ergreifen haben, um diesen Schutz zu gewährleisten und 
sichenustellen, daß die Verkaufserlöse nicht fDr andere als 
die in Resolution 706 (1991) vorgesehenen Zwecke ver
wendet werden; 

6. bekrijfdgt, daß das von den Vereinten Nationen 
einzurichtende und vom Genemlsekretär zu verwaltende 
Trenh8Ddkonto zur Erfll1lung der Ziele der Resolution 
706 (1991) und dieser Resolution ebenso wie der mit 
Resolution 692 (1991) geschaffene Entscblldigungsfonds der 
Vereinten Nationen die Vorrechte und Immunitäten der 
Vereinten Nationen genießt; 

7. bekrlJftlgt al4ßerdem, daß die fDr die Zwecke dieser 
Resolution ernannten Inspektoren und anderen Sachver
stlIndigen im AuflIag der Vereinten Nationen die im Über
einkommen iIber die Vorrechte und Immunitäten der Ver
einten Nationen1oo vorgesehenen Vorrechte und lmmunitlJ... 
ten genießen, und verlangt, daß Irak ihnen volle Bewegungs
freiheit und alle erfonlerIichen Erleichterungen gewährt; 

8. bestlJtlgt, daß aus anderen Quellen eingehende 
Mittel, falls gewOnscht, gemäß Ziffer 1 c) der Resolution 706 
(1991) auf ein Unterkonto des Treubandkontos eingezahlt 
und ohne die in den Ziffern 2 und 3 der Resolution 706 
(1991) aufgefllhrten obligatorischen Abzflge und Verwal
tongsknsten sofort zur Deckung des humanitären Bedarfs 
Iraks nach Ziffer 20 der Resolution 687 (1991) bereitgestellt 
werden können; 

9. bittet nachdrilcklich darum, daß jede Lieferung von 
Nahrungsmitteln, Medilramenten oder anderen Gegenstllnden 
Immanitärer Art an Irak, die iIber die Kliufe mit den in 
Ziffer 1 genannten Mitteln hinausgeht, nach Moda1itIlten 
erfolgt, die eine ge=hte Verteilung zur Deckung des 
humanitliren Bedarfs sicherstellen; 

10. eraucht den Genera1sekretllr, die erforderlichen 
Maßnahmen zur Durchföhrung dieser Beschlilsse zu er
greifen, und ermlIchtigt ihn, alle hierzu erfonlerlichen 
Vorkehrungen beziebungsweise Vereinbarongen zu treffen; 

11. fordert alle Staaten auf, bei der Durcbfilhrung der 
Resolution 706 (1991) und dieser Resolution uneingeschränkt 
zlIS!!J!!menzuarbeiten, insbesondere im Hinblick aufMaßnah
men betreffend die Einfuhr von Erdöl und Erdölprodukten 
sowie die Ausfuhr von Nahrungsmitteln, Medilramenten 
sowie Gf1tem und Versorgungsgegenstllnden zur Deckung des 
Gmndbedarfs der Zivilbevölkerung gemllB Ziffer 20 der 
Resolution 687 (1991) sowie im Hinblick auf die Vorrechte 
und Immunitllten der Vereinten Nationen und ihrer Bedien
steten, die mit der Durcbfilhrung dieser Resolution beauftragt 
sind, und fordert sie außerdem auf, sicherzustellen, daß nicht 
von den in diesen Resolutionen festgelegten Zielen abgewi
chenwird; 

12. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

At( der 3()1)8. Sitzung mit 13 StImmen bell Gegenstimme 
(Kuba) und 1 Enthahung (Jemen) ve_ , 

BesrJdllsse 

Mit Schreiben vom 25. September 1991 UI1 untenichtete 
der Prilsident des Sicherheitsrats den Stlindigen Vertreter 
Iraks bei den Vereinten Nationen wie folgt: 

"leh habe Ihr Schreiben vom 24. September 
1991102 dem Sicherheitsrat ilbermittelt. 

Der Rat nimmt Kennta1s vom Wortlaut dieses 
Scbreibens beneffend die Durchfllhrung der Resolution 
687 (1991) vom 3. April 1991 und anderer einschlägiger 
Resolutionen und ist der Anffassung, daß dieser Wortlaut 
die vorbehaltlose Annahme der Resolution 7m (1991) 
vom 15. August 1991 durch Irak darstellt und daß die 
irakische Regierung damit der Verwendung eigener 
Flugzeuge durch die Sonderkommission bedingunga10s 
zustimmt. 

DemgemllB beabsichtigt die Sonderkommission, 
diese Möglichkeit im Hinblick auf die Fortsetzung des 
von ihr festgelegten lnspektionsprogram unverzflgIich 
zu nutzen." 

1m Anschluß an die am 2. Oktober 1991 abgehalte
nen Konsultationen gab der PriIsident des Sicherheitsrats 
im Namen der Ratsmimlieder gegenilber den Medien die 
folgende Erklärung ab'iii3: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats fIIhrten am 
2. Oktober 1991 infortnelle Konsultationen nach Zif
fer 21 der Resolution 687 (1991) vom 3. April 1991. . 

Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultationen 
zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelangte der 
~dent zu der Schlußfolgerung, es bestebe keine 
Übeieinstlmmung dahin II!'bend, daß die notwendigen 
Voraussetzungen fDr eine Anderong der VerI1Igungen in 
Ziffer 20 der Resolution 687 (1991), wie vorgesehen in 
Ziffer 21 dieser Resolution, gegeben seien." 

Am 2. Oktober 1991 legte der Generalsekretär seinen 
Bericht über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
fDr Irak und Kuwait fDr den Zeitraum vom 9. April bis 
2. Oktober 1991 1D4 vor. In seinem Bericht erklärte der 
Generalsekretär, daß die Mission während der vergangenen 
sechs Monate in ihrem Einsatzgeblet disloziert worden sei 
und ihre Aufgaben gemäß dem ihr vom Rat in Ziffer 5 seiner 
Resolution 687 (1991) vom 3. April 1991 übertragenen 
Mandat und in Obereinstinunung mit dem vom Rat in seiner 
Resolution 689 (1991) vom 9. April 1991 gebilligten Durch
fDbrungsplan wahrgenommen habe. Mit letzterer Resolution 
habe der Rat beschlossen, daß er - da der Beschluß zur 
Schaffung der Beobachtereinbeit in Ziffer 5 der Resolution 
687 (1991) gefaSt worden sei und nur ein weiterer Beschluß 
des Rates ihre Tiltigkeit beenden könne -, die Frage der 
Beendigung oder Fortsetzung der TätIgkeit der Mission und 
die fDr sie geltenden Modalitäten alle sechs Monate über
prüfen werde. Zweck des BeriChts des Genera1sekretIiIs sei 
es, dem Rat vor dieser ÜbeJ:prüfung einen Überblick über die 
ersten sechs Monate der Tiltigkeit der Mission zu geben. Da 
die vom Rat geschaffene entmi1ltsrisierte Zone im großen 
und ganzen respektiert worden sei und in dem Gebiet 
während dieses Zeitraums Ruhe geben:scht habe, habe die 
Mission somit den Zweck, fDr den sie geschaffen worden sei, 
erfüllt, und er empfehle dem Sicherheitsrat, die Mission fDr 
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einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten in dem Gebiet 
zu belassen. 

Mit Schreiben vom 7. Oktober 1991 UI5 unterrichtete 
der Präsident des SicherlleitsnllS den GeneraIsekretlI wie 
folgt: 

"Die Mitglieder des SicherlleitsnllS haben im 
Rahmen informeller Konsultationen am 7. Oktober 1991 
in Übereinstimmung mit der Resolution 689 (1991) vom 
9. Apri1 1991 die Frage der Beendigung oder Fort
setzung der Tätigkeit der Beobachtermission der Ver
einten Nationen für Irak und Kowait sowie der für sie 
geltenden Modalitl!ten im Lichte Ibres Berichts ge
prüft'"'. 

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Ratsmit
glieder Ihrer Empfehlung. insbesondere in Ziffer 30 
Ibres Berichts, zustimmen." 

Auf seiner 3012. Sitzung am 11. Oktober 1991 lud der 
Rat den Vertreter Iraks ein. ohne Stimmrecht an der Erörte
rung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

Bericht des Genera1sekretärs (SI22871lRev.lf'; 

Mitteilung des Genera1sekretärs (SI228721Rev.1 mit 
Korr.lf'." 

Reso1ntion 715 (1991) 
11. Oktober Im 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 687 (1991) vom 
3. April 1991 und 707 (1991) vom 15. August 1991 sowie 
seine sonstigen Resolutionen zu dieser Frage, 

Insbesondere unter Hinweis darauf, daß der Geneml
sekretlir und der Generaldirektor der Internationalen Atom
energie-Organisation mit Resolntion 687 (1991) ersucht 
wurden, Pläne für die kl1nftige laufende Oberwachung und 
Verifikation auszuarbeiten und diese dem Sicherlleitsrat zur 
Billigung volZll1egen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht'"" und der Mit
teilung'" des Generalsekretärs zur Übermittlung der vom 
Generalsekretlir und vom GeoeraIdirektor der InternationaJen 
Atomenergie-Organisation vorgelegten PllIne, 

tiltig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

1. biUigt in Übereinstimmung mit den Resolutionen 
687 (1991), 707 (199~ und der vorliegenden Resolution die 
vom Genera1sekretär' und vom Generaldirektor der inter
nationalen Atomenergie-Organisation'" vorgelegten PIlIne; 

2. beschließt, daß die Sonderkommission den vom 
Genera1sekretlir vorgelegten Plan durchfflhren wird· und 
außerdem ihren sonatigen Verantwortllchkeiten aufgrund der 
Resolutionen 687 (1991),699 (1991) vom 17. Juni 1991 und 
707 (1991) weiterhin nachkommen sowie alle anderen 
Aufgaben wahrnehmen winI, die ihr mit dieser Resolution 
übertragen werden; 

3. ersucht den Generaldirektor der Internationalen 
Atomenergie-Organisation, mit Unterstützung und Zusam-

menarbeit seitens der Sonderkommission den von ihm 
vorgelegten Plan durcbzuführen und auch weiterhin seinen 
sonatigen Verantwortllchkeiten aufgrund der Resolutio
nen 687 (1991),699 (1991) und 707 (1991) nachzukommen; 

4. beschließt, daß die Sonderkommission in WalIr
nehmung ihrer VerantwortIlcbkeiten als Nebenorgan des 
Sicberheitsrats 

a) auch weiterhin den Auftrag hat, znslItzIicbe Orte zu 
bestimmen, die inspiziert beziehungsweise überflogen wenlen 
sollen; 

b) den Generaldirektor der Internationalen Atom
energie-Organisation auch weiterhin unterstützt und mit ihm 
zusammenarbeite indem sie ihm im gegenseitigen Einver
nehmen die besonderen Fachkenntnisse und die logistische, 
lnformntionelle und sonatige operative UnteIstiltzung zur 
Verfügung steUt, die zur Durchfllbrung des von ihm vor
gelegten Plaos erforderlich ist; 

c) in 7»sammenarbeit mit dem Genemldirektor der 
Internationalen Atomenergie-Organisation auf nuklearem 
Gebiet alle sonatigen Aufgaben wahrnimmt, die zur Koor
dinierung der Aktivitl!ten gemäß den mit dieser Resolution 
gebilligten Pliinen erforderlich sind, und sich dabei ins
besondere auch die allgemein verfügbaren Dienste und 
Informationen so weit wie möglich zunutze macht, um ein 
HllchstmaB an Effizienz und einen optimalen Ressourcenein
satz zu erzielen; 

S. verlangt, daß Irak alle seine VCIpflichtungen nach 
den mit dieser Resolution gebilligten Plllnen bedingungslos 
erfDllt nnd mit der Sonderkommission und dem Generaldirek
tor der Internationalen Atomenergie-Organisation bei der 
Durchfllbrung der PIlIne voll zusam mell8lbeitet; 

6. beschließt, allen Mitgliedstaaten nabeZJJlegen, die 
Sonderkommission und den Generaldirektor der Ioternationa
len Atomenergie-Organisation bei der Durchfllbrung ihrer 
Aktivitl!ten aufgrund der mit dieser Resolution gebilligten 
Pläne nach besten Kräften in Form von Bar- und Sachteistun
gen zu unterstützen, unbescbadet der VCIpflichtung Iraks, fiIr 
die vollen Kosten dieser Aktivitl!ten mJb:nkommen; 

7. ersucht den Ausschuß des SicherlleitsnllS noch 
Resolution 661 (1990) zur Situation zwischen Irak und 
Kuwait, die Sonderkommission und den Generaldirektor der 
Internationalen Atomenergie-Organisation, gemeinsam einen 
Mechanismus zur Überwachung aller kl1nftigen durch andere 
LIlnder an Irak erfolgenden Verkliufe oder Lieferungen von 
Gegenständen zu entwickeln, die für die Durchfllbrung des 
Abschnitts C der Resolution 687 (1991) und der sonatigen 
einschlägigen Resolutionen, einschließlich dieser Resolution 
und der durch sie gebilligten PlIlne, von Bedeutung sind; 

8. ersucht den Genemlsekretlir und den Genemldirektor 
der InternationaJen Atomenergie-Organisation, dem Si
cherheitsrat auf dessen Ersuchen und in jedem Fall minde
stens alle sechs Monnte nach Verabschiedung dieser Resolu
tion Berichte über die Durchfllbrung der mit dieser Resolu
tion gebilligten PIlIne voIZII1egen; 

9. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu 
bleihen. 

Arg der 3012. Sltzrmg elnsllmmlg _ 
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Besehluß 
Im Anschluß an die am 20. Dezember 1991 gefilbrten 

Konsultationen gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Namen der Ratsmitglieder gegenliber den Medien die 
folgende Erk1llrung ab"": 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrnts filbrten am 
6. Dezember 1991 informelle Konsultationen nach 
Ziffer 28 der Resolution 687 (1991) vom 3. April 1991, 
Ziffer 6 der Resolution 700 (1991) vom 17. Juni 1991 
und Ziffer 21 der Resolution 687 (1991). Nach Anhö
rung aller im Verlauf der Konsultationen zum Ausdruck 
gebrachten Meinungen gelangte der Ra!,sprilsident ZU der 
Schlußfolgerung, es bestehe keine. übereinstimmung 
dahin gehend, daß die notwendigen Voraussetzungen 
gegeben seien fI1r eine Änderung der VerfI1gungen in 
den Ziffern 22 bis 25 der Resolution 687 (1991), wie 
vorgesehen in Ziffer 28 dieser Resolution; in Ziffer 6 der 
Resolution 700 (1991); und in Ziffer 20 der Resolution 
687 (1991), wie vorgesehen in Ziffer 21 dieser Resolu
tion. 

Zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Zivil
bevölkerung in Irak auf humanitärem Gebiet und zur 
Erleichterung der Geltendmachung von Ziffer 20 der 
Resolution 687 (1991) wird der Ausschuß des Sicher
heitsrnts nach Resolution 661 (1990) zur Situation 
zwischen Irak und Kuwait jedoch gebeten, die im 
Ahtisaari-Bericht'" genannten GI1ter und Versorgungs
gegenstände zur Deckung des Groodbedarfs der Zivilbe
vö\kerung und fI1r humanitäre Zwecke unverzllglich mit 
dem Ziel zu prüfen, eine Liste der Gegenstände zu 
erstellen, fI1r die mit Zustimmung des Rntes statt des 
"Kein-Einwand"-V erfabrens das einfache Notifizierungs
verfahren Anwendung finden kann. Die Ratsmitglieder 
können Gegenstände zur Aufnahme in diese Liste 
vorschlagen. 

Was die Einfuhr von Gegeostiindeo betrifft, die der 
vorherigen ZustImmung des Ausschusses nach dem "Kein
Einwand"-Verfahreo unterliegen (d.h. Gegeostiinde außer 
Nahrungsmitteln und MeAilcamenten), so hntjedes Aussclmß
mitglied, das Einwände gegen eine demrtige Einfuhr erhebt, 
auf einer Sitzung des Ausschusses eine konkrete BegrI10dung 
dafOrVOIZUbringen. 

Die Ratsmitglieder sind vertraut mit vorliegenden 
Berichten betreffend die etwa 2000 Kowaiter, von denen 
angenommen wird, daß sie noch in Irak inhaftiert sind, 
den Zugang des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz zu allen Inhaftierten und Haftorten, die RI1ckgabe 
kowaitischer Vermögenswerte und insbesondere die 
Rl1ckgabe kowaitischen Mi1itärgerllts sowie deren 
Auswirkungen auf den gegenwärtigen Stand der ErfUI
lung von Resolution 687 (1991) durch Irak. 

Infolgedessen wird der Rot den Generalsekretär 
ersuchen, einen auf Tatsachen beruhenden Bericht l1ber 
die ErfIillung aller Verpflichtungen durch Irak zu 
erstellen, die Irak mit Resolution 687 (1991) und nach
folgenden diesbezl1glicben Resolutionen auferlegt 
wordeo sind. Dieser Bericht soll dem Sicherheitsrnt 
rechtzeitig vor seiner nlichsten ÜberprI1fong nach 
Ziffer 21 von Resolution 687 (1991) vorgelegt werden. 

Im Verlauf der Konsultationen wurde festgestellt, 
daß die Resolutionen 706 (1991) vom 15. August 1991 
und 712 (1991) vom 19. September 1991 Irak die' 
Möglichkeit geben, Erdöl zu verkaufen, um den Kauf 
von Nahrungsmitte1n, Medikamenten sowie GI1tern und 
Versorgungsgegenständen fI1r den Grundbedarf der 
Zivilbevö\kerung zwecks Gewllhrung von humaoitiirer 
Hilfe zu finanzieren. Diese Möglichkeit ist jedoch noch 
nicht genutzt worden." 

DIE SITUATION IN Z\'PERN"" 

Besehllisse 

Am 28. März 1991 gab der Priisident im AoscbIuß an 
Konsultationen des Sicherheitsrnts im Namen der Ratsmit
glieder die folgende Erklärung ab110

: 

''Die Mitglieder des Sicherheitsrnts haben den 
Bericht des Generalsekretärs liber seinen Gute-Dienste
Auftrag in Zypern hehandelt Sie bringen einmlitig ihre 
volle Unterstlitzung fI1r seine derzeitigen Bemlihungen 
zum Ausdruck. 

Die Ratsmitglieder stimmen mit der Beurteilung der 
derzeitigen Lage durch den Generalsekretär liherein, 
insbesondere auch hinsichtlich der Hauptfragen, die noch 
zu kll!ren sind, bevor ein Rahmenplan fI1r eine Gesamt
regelung fertiggestellt werden kann, lIIl;d ermuntern ihn, 
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seine BemI1hungen in der von ihm vorgescblageoen 
Weise fortzusetzen und Anregungen zur Erleichterung 
der Erörterungen zu geben. 

Die Ratsmitglieder bekräftigen die Ratsresolution 
649 (1990) vom 12. März 1991 und das in Resolution 
367 (1975) vom 12. März 1975 festgelegte Mandnt fI1r 
den Gute-Dienste-Auftrag des Generalsekretärs; außer
dem weisen sie daraufhin, daß in Resolution 649 (1990) 
insbesondere die Resolution 367 (1975) sowie die 
Unterstl1tzung des Rntes fI1r die 1977111 und 1979"2 

auf hoher Ebene geschlossenen Vereinbarungen zwi
sehen den FI1hrern der beiden Volksgruppen hekräftigt 
wurde. Dies sollte weiterhin als Grundlage fI1r die 
Bemlihungen des Generalsekretärs dienen, zu einem 
einvernehtnl1chen Rabmenplan zu gelangen. 



Die Ratsmitglieder bitten alle Beteiligten nachdrück
lich, in Übereinstimmung DÜt Resolution 649 (1990) zu 
handeln, DÜt dem Generalsekretlir uneingeschriinkt zu
sammenzuarbeiten und die in den vergangenen Monaten 
gefllhrten Erörterungen fortzusetzen, um die noch 
offenen Fragen ohne Verzug zu lösen. 

Die Ratsmitglieder begrflßen die Absicht des 
Generalsekretlirs bis Anfang Juli 1991 einen weiteren 
Bericht aber seine Bemnhungen vorzulegen, zu einem 
einvernehmlieben Rahmenplan flIr eine Gesamttegelung 
zu gelangen. Die Ratsmitglleder werden unter Berück
sichtigung der dann herrscbenden Situation Ober etwa 
gebotene weitere Maßnahmen beschließen." 

Auf seiner 2992. Sitzung am 14. Juni 1991 beschloß der 
Rat, die Vertreter Griecbenlands, der Tllrkei und Zyperns 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation in Zypem: Bericht des Generalsekretlirs aber 
den Einsatz der Vereinten Nationen in Zypem (S/22665 DÜt 
Add. 1 und 2)"7 teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, 
Osman Ertug gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsord
nung einzuladen. 

Resolution 697 (1991) 
\'OlI114. Juni 1991 

Der Sicherheitsrat, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretii 
vom 31. Mai 1991 sowie vom 3. und 14. Juni 1991 Ober den 
Einsatz der Vereinten Nationen in Zypem113, 

sowie Kenntnis nehmend von der Empfehlung des 
GeneraIsekretärs, der Sicherheitsrat möge die Stationierung 
der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypem um 
einen weiteren Zeitreum von sechs Monaten verlängern, 

in Anbetracht der Zustimmung der Regierung Zyperns zu 
der Auffassung, daß es aufgrund der Verhältnisse auf der 
Insel notwendig ist, die Truppe auch Ober den 15. Juni 1991 
hinaus in Zypem zu belassen, 

in BekrUftigung der Bestimmungen der Resolution 186 
(1964) vom 4. März 1964 und der anderen einschUigigen 
Resolutionen, 

1. verliingert erneut die Stationierung der gemäß 
Resolution 186 (1964) aufgestellten Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypem um einen weiteren, DÜt dem 
15. Dezember 1991 endenden Zeitreum; 

2. enucht den Generalsekretär, seinen Gute-Dienste
Auftrag fortzuft!hren, den Sicherheitsrat über die erzielten 
Fortschritte unterrichtet zu balten und bis zum 30. November 
1991 einen Bericht Ober die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen; 

3. fordert alle Beteiligten auf, DÜt der Truppe auf der 
Grundlage dieses Mandats auch weiterhin zusammenzuarbei
ten. 

Auf der 2992. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

BesehIuß 

Auf seiner 2993. Sitzung, ebenfalls am 14. Juni 1991, 
erIIrterte der Rat den Punkt "Die Situation in Zypem: Kosten 
und Fmanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen 
in Zypem". 

Resolution 698 (1991) 
vom 14. Juni J9!11 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 186 (1964) vom 
4. März 1964, DÜt der er die Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypem zunächst flIr einen Zeitreum von drei 
Monaten aufstellte, 

sowie unter Hinweis auf seine nachfolgenden Resolu
tionen, durch die das Mandat der Truppe verlängert wurde, 
zuletzt die Resolution 697 (1991) vom 14. Juni 1991, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht der Üherprilfungs
gruppe des Sekretariats der Vereinten Nationeu aber die 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypem vom 
7. Dezember 1990114 und die darin enthaltenen Empfehlun
gen, 

ferner unter Hinweis auf seine Resolution 682 (1990) 
vom 21. Dezember 1990, DÜt der er beschloß, alle Aspekte 
des Problems der Kosten und der Finanzierung der Truppe zu 
prIIfen, DÜt dem Ziel, gleichzeitig DÜt der Erneuerung des 
Mandats am oder vor dem 15. Juni 1991 eine andere Metho
de zu ihrer Finanzierung einzufahren, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den jüngsten 
Konsultationen zwischen den Ratsmitgliederu aber alle 
Aspekte des Problems der Kosten und der Finanzierung der 
Truppe, die im Bericht der Gruppe der Freunde des Priisiden
ten des Sicherheitsrats vom 31. Mai 1991 ihren Niederschlag 
gefunden haben, 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem jüngsten 
Bericht des Generalsekretärs über die Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypem vom 31. Mai 1991 sowie vom 
3. und 14. Juni 1991113, in dem erneut auf das chronische 
Fmanzierungsproblem der Truppe aufmerksam gemacht wird, 

in erneuter BekrUftigung der Erklllrung des Priisidenten 
des Sicherheitsrats vom 30. Mai 1990"', in der die Rats
DÜtglieder betonten, daß die Friedensoperationen der Ver
einten Nationen auf einer soliden und sicheren finanziellen 
Grundlage eingeleitet und weitergeführt werden müssen, 

die Wichtigkeit unterstreichend, die einer baldigen 
Einigung Ober eine Lösung des Zypernproblems zukonunt, 

1. steU! fest, daß flIr die Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypem eine FinanzIerungsmethode gebraucht 
wird, welche die Truppe auf eine solide und sichere finan
zielle Grundlage stellt; 

2. stellt al4ßerdem fest, daß die Frage der Kosten der 
Truppe weiter untersucht werden muß, DÜt dem Ziel, die von 
den Vereinten Nationen zu tregenden Kosten sowohl zu 
vernündern als auch genau festzulegen; 
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3. ersucht den Generalsekretllr, mit den Ratsmit
gliedern, den truppenstellenden Ländern und anderen betrof
fenen Parteien Konsultationen über die Kostenfrage ab
zuhalten, unter Berücksichtigung sowohl des Berlehts der 
Überprflfungsgruppe des Sekretariats der Vereinten Nationen 
über die Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern 
vom 7. Dezember 1990114 als auch des Berichts der Gruppe 
der Freunde des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 31. Mai 
1991, und dem Rat bis zum 1. Oktober 1991 Bericht zn 
erstatten, und bekundet seine Absicht, im Lichte dies!IIl 
Berichts und bis zur nächsten Verlängerung des Mandats der 
Truppe am oder vor dem 15. Dezember 1991 einen~ 
über die Maßnahmen zn fassen, die ergriffen wenten mllssen, 
um die Truppe auf eine solide und sichere flnanzieUe 
Grundlage zn stellen. 

At4 der 2993. SItzung elnslimmlg 1I6I'Qbsch/edst 

Beseblilsse 

Am 28. Juni 1991 gab der PrIlsident des Sichedreitsrats 
im Anschluß an Konsultationen des Rates die folgende 
ErkIlIrung im Namen der Mitglieder ab11.: 

''Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den Be
richt des Generalsekretärs über seinen Gute-Dienste
Auftrag in Zypern behandelt Sie bringen ernent ein
mütig ihre volle Unterstützung ffIr seine derzeitigen 
Bemühungen zum Ausdruck. 

Die Ratsmitglieder weisen darauf hin, daß sie alle 
Beteiligten nachdrOckIich gebeten hatten, mit dem 
Generalsekretär zusammenzuarbeiten und die BrIIrteron
gen fortzusetzen, um die noch offenen Fragen ohne 
Verzog zu lösen. Sie bedauern, daß trotz der Anstren
gungen des Generalsekretärs die erfonIerlichen Fort
schritte in diesen noch offenen Fragen noch nicht erzielt 
worden sind. 

Die Ratsmitg1ieder machen sich die Auffassung des 
Generalsekretärs zu eigen, wonnch ein internationales 
Treffen auf hober Ebene, bei guter Vorbereitung und 
entsprechender Dauer, seinen AosIIengungen den er
forderlichen Auftrleh gehen und es ermöglichen wfInIe, 
zu einem einvemehmIichen Rahmenplan ffIr eine (]&. 
samtregelung zn gelangen. Sie teilen die Auffassung des 
Generalsekretärs, daß in allen Fragen beidseitiges 
Einvemehmen in Aussicht stehen sollte, bevor ein der
artiges Treffen mttfindell kano. Sie appellieren mit 
Nachdruck an alle Beteiligten, alles daranzusetzen, um 
dieses Ziel zu erreichen. 

Die Ratsmitglieder unterstützen den GeneraIsekretlI 
ferner in seiner Absicht, seine Berater zu beauftragen, 
während der Monate Juli und August mit allen Beteilig
ten znsammeuzutreffen, um zu versuchen, einen ldeen
kataIog auszuarbeiten, der beide Seiten hinsichtlich der 
acht einzelnen Rubriken des Rabmenplans dem Einver
nehmen nabe hringen wIIrde. Die Ratsmitglieder ersu
chen den Generalsekretllr, diesen Konsultationen drin
gend nachzugehen und diesen Prozeß durch eigene 
Vorscbläge zn fllrdem. 

Die Ratsmitglieder ersuchen den GeneraIsekretlI, 
dem Rat bis Ende August einen ausfllhrlichen Bericht 

über den Tenor der erörterten Ideen und die Reaktionen 
aller Beteiligten vorzulegen und seine Einschiltzung der 
Lage dmznIegen, insbesondere in hezug auf die Frage, 
ob die Voraussetzungen ffIr einen erfolgreichen Ab
scbluß eines intemationaJen Treffens auf hober Ebene 
gegehen sind.. 

Anf seiner 3013. Sitzung am 11. Oktober 1991 WÖlteIte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Zypern: Bericht des 
~iberseinenGute-Dienste-Auftrag inZypern 
(S/2312t,..·. 

BesoJntIw.I 716 (1991) 
_U.~l99l 

Der SlcIunfreItsrat 

nach BehandJung des Berichts des Generalsekretärs vom 
8. Oktober 1991 über seinen Gute-Dienste-Auftrag in 
Zypern117, 

mit Genugtuung über die Fortschritte bei der Ansarhei
tung eines ldeenkataJogs, der als Grundlage zur Herbei
führung einer einvernebmlichen Rabmen-Gesamtverelnbarung 
über Zypern dient, 

besorgt über die bei der Durchfilhrung dieser Arbeiten 
aufgetretenen Schwierigkeiten, 

mit BetlmJem dariIber, daß es nicht möglich war, das in 
der ~. des Prilsidenten des Sicherheitsrats vom 
28. Juni 1991 I. vorgesehene internationale Treffen aufhober 
Ebene einzuberufen, 

1. spricht dem Generalsekretllr ffIr die in den letzten 
Monaten von ihnt unternommenen Bemühongen seine An
erfcenntmg aus nnd billigt seinen Bericht und seine Bwner
kungen; 

2. bekrii,ftl.gt seine frIIheren Resolmionen zu Zypern; 

3. bekrii,ftl.gt auJJerdem seine zuletzt in der Resolution 
649 (1990) vom 12. MI!rz 1990 zum Ausdruck ~ 
Haltung zur Zypernfrage, die den ImlU und 19791l

• 
zwischen den Parteien in Zypern gescblossenen Verein
barungen auf hober Ebene entspricht, wonnch die fundamen
talen GnmdsUw einer Regelung ffIr Zypern die Souverllnitllt, 
Unabhllngigkeit, territoriale Unversehrtbeit und N"tchtgebun
denheit der Repnblik Zypern, der Ausscbluß der vollständi
gen oder teilweisen Vereinigung mit irgendeinem anderen 
Land nnd der Ansscbluß jedweder Form. der Teilung oder 
Sezession sowie die Ausarbeitung einer neuen Verfassungs
regelung ffIr Zypern sind. die das Wob! und die Sicherheit 
der griechisch-zyprischen und der türkisch-zyprischen Volks
gruppe in einer beide Volksgruppen einschließenden nnd 
.zwei Zonen umfassenden Föderation sicherstellt; 

4. erkliir1 erneut, daß seine Haltung zur Lösung des 
ZnJemproblems von einwn Staat Zypern ausgeht, der aus 
zwei politisch gleichberechtigten Volksgruppen besteht, wie 
vom Generalsekretär in Ziffer 11 des Aobangs I zu seinwn 
Bericht vom 8. MI!rz 1990"8 definiert; 

5. fordert die Parteien m4. sich voll an diese Grundsllt
ze zu halten und in ihrem Rahmen zu verhnndeln, ohne dabei 
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Konzepte einzubringen, die zu diesen Grundsätzen im 
Widerspruch stehen; 

6. erkllirt erneut, daß der Gute-Dienste-Auftrag des 
Generalsekretärs sich anfbeide Volksgruppen bezieht, die an 
dem Prozeß gleichberechtigt teilnehmen; 

7. bilügt die Absicht des Generalsekretärs, die Erörte
rungen mit den beiden Parteien in Zypern sowie mit Grie
chenland und der Türkei Anfang November wieder anf
zunehmen, um die Ausarbeitung des ldeenkataIogs fIlr eine 
Rahmen-Gesamtvereinbarung abzuschließen; 

8. Ist der Allf!assung, daß die Einberufung eines 
internationalen Treffens anf hoher Ebene unter dem Vorsitz 
des Generalsekretärs, an dem die beiden Volksgruppen sowie 
Griechenland und die Türkei teilnehmen würden, ein wirksa
mes Verfahren fIlr den Abschluß einer Rabmen-Gesamtver
einbarung üher Zypern darstellen würde; 

9. ersucht die führenden Politiker der beiden Volks
gruppen sowie Griechenland und die Türkei, mit dem 
Generalsekretär und seinen Vertretern voll zusammlll\ZU
arbeiten, damit das internationale Treffen anf hoher Ebene 
vor Ende dieses Jahres einberufen werden kann; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat im 
November 1991 darüber Bericht zu erstatten, ob ausreichende 
Fortschritte fIlr die Einberufung des internationalen Treffens 
auf hoher Ebene erzielt worden sind, und fIlr den Fall, daß 
die Bedingungen noch nicht so weit gediehen sein sollten, 
dem Rat den bis dahin entwickelten IdeenkataIog zusammen 
mit seiner Einschlltznng der Lage zu übermitteIn. 

Auf der 3013. SItzung einstimmig verabschiedet. 

BesehIiIsse 

Am 12. Dezember 1991 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Anschluß an Konsultationen des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit dem Punkt "Die Situation in Zypern" 
im Namen der Ratsrnimlieder gegenüber den Medien die 
folgende Erklärung abI1~----

"Im Lichte der Erörterungen wllhrend der informel
len Konsultationen zwischen den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats ist man zu dem Schluß gekonunen, daß 
im Rat derzeit nicht das erforderliche Einvernehmen 
gegeben ist, um einen Beschluß über die Änderung der 
Fmanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen 
in Zypern fassen zu können. Die Ratsrnitglieder sind 
übereingekommen, diese Frage vordringlich weiterzuver
folgen." 

Auf seiner 3022. Sitzung am 12. Dezember 1991 
beschloß der Rat, die Vertreter Griechenlands, Kanadas, der 
Türkei und Zyperns einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "Die Situation in Zypern: Bericht des 
Generalsekretärs über den Einsatz der Vereinten Nationen in 
Zypern (S/23263 mit Add.l F" teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, 
Osman Ertug gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschliftsord
nung einzuladen. 

Rt'SOlution 723 (1991) 
vom 12. Dezember 1991 

Der Sicherheitsrat, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 30. November und 12. Dezember 1991 über den Einsatz 
der Vereinten Nationen in Zypern"o, 

sowie Kenntnis nehmend von der Empfehlung des 
Generalsekretärs, der Sicherheitsrat möge die Stationierung 
der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern um 
einen weiteren Zeitraum von sechs Monsten verIäugern, 

in Anbetracht der Zustimmung der Regierung Zyperns zu 
der Auffassung, daß es anfgrund der Verhältnisse anf der 
Insel notwendig ist, die Truppe auch über den 15. Dezem
ber 1991 hinaus in Zypern zu belassen, 

in Bekriiftlgung der Bestimmungen der Resolution 186 
(1964) vom 4. März 1964 und der anderen einschllIgigen 
Resolutionen, 

1. verUingert erneut die Stationierung der gemäß 
Resolntion 186 (1964) anfgestellten Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypern um einen weiteren, mit dem 
15. Juni 1992 endenden Zeitraum; 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen Gnte-Dienste
Auftrag fortzuföbren, den Sicherheitsrat über die erzielten 
Fortschritte untenichtet zu balten und bis zum 31. Mai 1992 
einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vor
zulegen; 

3. fordert alle Beteiligten auf, mit der Truppe anf der 
Grundlage dieses Mandats auch weiterhin znsammellZll8rbei
ten. 

Auf der 3022. Sltvmg einstimmig verabschiedet. 

BesehIiIsse 

Auf seiner 3024. Sitzung am 23. Dezember 1991 
erörterte der Rat den Punkt "Die Situation in Zypern: Bericht 
des Genera1sekretärs über seinen Gute-Dienste-Auftrag in 
Zypern (S/23300)Z1·. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident des Sicherheits
rats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab''': 

"Die Mitglieder des Sicherlleitsrats haben den 
Bericht des Generalsekretärs vom 19. Dezember 1991 
über seinen Gute-Dienste-Auftrag in Zypern behan
delt"2. 

Die Ratsrnitglieder sprachen dem Generalsekretär 
ihren tiefempfondenen Dank fIlr seine schon seit langem 
untemonunenen, unermüdlichen Anstrengungen bei der 
Suche nach einer gerechten und dauerhaften Lösung der 
Zypernfrage aus. Sie stellten mit Genugtnung fest, daß 
dank seiner Bemühungen in diesem Jahr Fortscbritte anf 
dem Wege zur Herbeifllhrung einer Rahmen-Gesamtver
einbarung erzielt worden. 

Die Ratsmitglieder bekräftigten die Haltung des 
Rates, die in seinen früheren Resolutionen, insbesondere 
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den Resolutionen 649 (1990) vom 12. Ml!rz 1990 und 
716 (1991) vom 11. Oktober 1991, zum Ausdruck 
kommt. 

Die Ratsmitglieder unteIstiltzten einmütig den 
Bericht und die Bemerkungen des Generalsekretärs. Sie 
stimmten voll mit seiner Auffassung üherein, daß eine 
Lösung des Zypernproblems seit langer Zeit iIberfIIllig 
ist. Die bloße Aufrechterbaltung des Status qua stellt 
keine Lösung dar. Sie riefen die führenden Politiker der 
beiden Volksgruppen sowie Griechenlands und der 
Tllrkei auf, mit a\ler Kraft auf die baldige Erreichung 
dieses Ziels hinzuarbeiten. 

Die Ratsmitglieder bekräftigten die Auffassung des 
Rates, wonach die Einberufung eines internationalen 
Treffens auf hoher Ebene unter dem Vorsitz des Gene-

ralsekretärs, an dem sowohl die heiden Volksgruppen als 
auch Griecbenland und die Tllrkei teilnehmen wIIrden, ein 
wirksames Mittel zum Abschluß einer Rahmen-Gesamtver
einbarung darstellt. 

Die Ratsmitglieder ersuchten die ftlhrenden Politiker 
der beiden Volksgruppen sowie Griechenlands und der 
Tllrkei, voll mit dem Generalsekretär zusammenzuarbei
ten, um den Ideenkatalog hinsichtUch einer Rahmen
Gesamtvereinbarung rasch fertigzus1ellen. 

Die Ratsmitglieder ersuchten den Generalsekretär, 
dem Sicherheitsrat bis April 1992 darfiber Bericht zu 
erstatten, ob ausreichende FortschrItte fIIr die Einberu
fung des internationalen Treffens aufhaher Ebene erzielt 
worden sind, und, fa\\s die Bedingungen noch nieht so 
weit gediehen sein sollten, dem Rnt den bis dahin 
entwickelten IdeenkataIog zusammen mit seiner Ein
sch!ltzung der Lage zu übermitteln." 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS DER TilRKEI BEI DEN VEREINTEN NATIONEN 
AN DEN PRÄSIDENTEN DES SICBERHElTSRATS, 

DATIERT VOM 2. APRIL 1991 

SCHREIBEN DES GESCHÄFTSTRÄGERS A.L DER STÄNDIGEN VERTRETUNG FRANKREICHS 
BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN PRÄSIDENTEN DES SICBERHElTSRATs, 

DATIERT VOM 4. APRIL 1991 

BesclduII 

Auf seiner 2982. Sitzung am 5. April 1991 beschloß 
der Rat, die Vertreter Dänemarks, Deutschlands, Griechen
lands, Iraks, der Islamischen Republik Iran, Irlands, Italiens, 
Kanadas, Luxemburgs, der Niederlande, Norwegens, Paki
stans, Portugals, Schwedens, Spaniens und der Tllrkei 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

"Schreiben des Ständigen VetbeteIs der Tllrkei bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 2. April 1991 (SI22435)'/n; 

"Schreiben des Geschllftstritgers ai. der Ständigen 
Vertretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 4. April 
1991 (8122442)7". 

Resolution 688 (1991) 
\'ODl s. AprIJ 1991 

Der Sicherheitsrat, 

eingedenk seiner nach der Charta der Vereinten Nationen 
bestehenden pflichten und Verantwort1ichkeiten in bezug auf 
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, 

unter Hinweis auf Artikel 2 Absatz 7 der Charta der 
Vereinten Nationen, 

emsthoft besorgt über die Unterdrflckung der iTakiscben 
Zivilbevölkerong in vielen Teilen Iraks, insbesondere auch in 
a\lerjilngster Zeit in den kurdischen Siedlungsgebie!en, die zu 
einern massiven F11lcht1ingsstrom zu den internationalen 
Grenzen und über diese hinweg sowie zu grenziIberschre
den Einfällen gefUhrt hst, die den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit in der Region bedrohen, 

zutleftt beU1l1Uhlgt über den Umfang des damit ver
bundenen menschlichen Leids, 

Kenntnis nehmend von den Schreiben der Vertreter der 
Tllrkei und Frankreichs bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 2. beziehungs
weise 4. April 1991123, 

sowie Kenntnis nehmend von den Schreiben des Ständi
gen VertreteIS der Islamischen Repnblik Iran bei den 
Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 
3. beziehungsweise 4. April 1991124

, 

In Bekriiftigung der Verpf!ichtung a\ler Mitgliedstaaten, 
die Souverllnitlit, territoriale Unversehrtheit und politische 
Unabblingigkeit Iraks und a\ler Stauten der Region zu achten, 

eingedenk des vom Generalsekretär am 20. Ml!rz 1991 
übermittelten Berichts", 
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1. verurteilt die in vielen Teilen Iraks, insbesondere 
auch in allerjüngster Zeit in den kurdischen Siedlungs
gebieten, stnttfindende Unterdrilckung der irakischen Zivilbe
völkerung, deren Folgen den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit in der Region bedrohen; 

2. verlangt, daß Irak als Beitrag zur Beseitigung der 
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit in der Region diese Unterdrilckung sofort einstellt, 
und bringt in diesem Zusammeohnng die Hoffnung zum Aus
druck, daß ein offener Dialog mttfinden wird, dei: sicher
stellt, daß die Menschenrechte und politischen Rechte aller 
irakischen Bürger respektiert werden; 

3. besteht darmif, daß Irak den internationalen humaoi
tllren Orgnnisationen sofortigen Zugnng zu allen bilfsbedOrfti
gen Personen in allen Teilen Iraks gewährt und diesen 
Organisationen alle erforderlichen Hilfsmittel fiIr ihre 
Tätigkeit zur Verfilgung stellt; 

4. emlCht den Generalsekretär, seine humanitllren 
Bemühungen in Irak fortzusetzen und umgehend, gegebenen
falls auf der Grundlage einer weiteren Mission in die Region, 

Besehliisse 

Mit Schreiben vom 22. April 1991 J26 setzte der 
Generalsekretllr den Sicherheitsrat davon in Kenntnis, daß die 
Dienstzeit von Brigadegeneral Lewis Mackenzie, der seit 
18. Dezember 1990 als diensthabender Befchlsbaber der 
Beobachtergruppe gedient ~ am 13. Mai 1991 auslaufen 
wIIrde und daß es nach den üblichen Konsoltationen mit den 
beteiligten Parteien seine Absicht sei, Brigadegeneral Vfctor 
Suanzes Pardo (Spnnien) zum Bekhlsbaber der Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen in Zentralamerika ab 13. Mai 
1991 zu ernennen, sofern das Mnndat der Gruppe verilingert 
werde. Die Regierung Spaniens habe den Generalsekretllr 
davon in Kenntnis gesetzt, daß sie bereit sei, den Vereinten 
Nationen die Dienste von Brigadegeneral Suanzes zur Ver
ffigung zu stellen. 

In einem Schreiben vom 24. April 1991127 unterrichtete 
der Ratspräsident den Generalsekretllr wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 22. April 1991 J26 betreffend Ihre Absicht, 
Brigadegeneral Vfctor Suanzes Pardo (Spnnien) zum 
Befßblsbaber der Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen in Zentralamerika zu ernennen, den Mitgliedem 
des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorsch1ag 
zu." 

Auf seiner 2986. Sitzung am 6. Mai 1991 etÖlterte der 
Rat den Punkt ~'Zentralamerika: FriedensbemOhungen -
Bericht des Generalsekretärs (SI22543)"". 

Ober die Not der iraldschen Zivilbevölkerung, vor allero der 
kurdischen Bevölkerung, zu berichten, die unter den vielflllti
gen Unterdrilckungsmallnabmen der iraldsehen Behörden 
leidet; 

5. emJCht den Generalsekretllr ferner, sich unter 
Hemnziehung aller ihm zur Verfilgung stehenden Ressourcen, 
einschließlich der Ressourcen der zustJlndigen Orgauisationen 
der Vereinten Nationen, dringend der akuten BediItfnisse der 
Flüchtlinge und der vertriebenen iraldschen Bevölkerung 
anzunehmen; 

6. appeUiert on alle Mitgliedstanten und alle humanitä
ren Organisationen, zu diesen humanitären HilfsbemOhungen 
beizutragen; 

7. verlangt, daß Irak zu diesem Zweck mit dem 
Generalsekretllr zusammeQllfbeitet; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Atif du 2982. Sitzung mit 10 Stlmnum beJ 3 Gegen· 
sIImnum (Jemen, Kuba, Simbabwe) wuJ 2 E.nthaIIIm. 
gen (ChIna, Indien) verabschiedet. 

lJesnlntfoQ 6'1 (1991) 
\'OlIl 6. Mal 19!Il 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 637 (1989) vom 
27. Juli 1989, 644 (1989) vom 7. November 1989 und 675 
(1990) vom S. November 1990 sowie auf die in seinem 
Namen vom PrIIsidenten des Sicherheitsrats am 7. November 
1989 abgegebene Erk1llrungJ28

, 

1. billigt den Bericht des Geoeralsekretllrs vom 
29. April 1991129

; 

2. besch:lUißt, das Mnndat der ibm unterstehenden 
Beobachtergruppe der Vereinten Nationen in ZentraIamerika, 
das in Resolution 644 (1989) festgelegt ist, um einen 
weiteren Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 
7. November 1991, zu verlllngern, unter Beri1cksichtigung 
des Berichts des Geoeralsekretllrs sowie der Notwendigkeit, 
in dieser Zeit der zunehmenden Beanspruchung der Mittel ffir 
die Friedenssicherung die Ausgaben auch kOnftig sorgfIUtig 
zu überwachen; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat Ober 
die weitere Entwicklung voll unterrichter zu halten und vor 
Ablauf des neuen Mnndatsmitraums Ober alle Aspekte des 
Einsatzes der BeobachtergJUppe Bericht zu erstntten. 

AI{{ der 2986. Slt1Jms elnsdmmlg ve_ 
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DescliIuß 

Auf seiner 2988. Sitzung am 20. Mai 1991 erörterte der 
Rat den Punkt "Zentralamerika: Friedensbemühungen -
Bericht des Generalsekretllrs (SI22031130, S/22494 mit 
Kord und Add.l)"". 

ResoIo1ion 693 (1991) 
vom 20. Mal19!11 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 637 (1989) vom 
27. Juli 1989, in der er dem Genera\sekretlir seine uneinge
schriinkte UnteIStiltzung bei der Fortsetzung seines Gute
Dienste-Auftrags in Zentralamerika ausgesprochen hat, 

sowie unter Hinweis auf das Genfer Abkommen vom 
4. April 1990131 und die Tagesordnung und den Zeitplan 
von Caracas vom 21. Mai 1990132, auf die sich die Regie
rung von EI Salvador und die Frente Farabundo Martf para 
la Liberaci6n Nacional geeinigt haben, 

zutiefst besorgt über das fortbestehende und zunebmende 
Klima der Gewalt in m Salvador, welches die Zivilbevölke
rung schwer in Mitleidenschaft zieht, und daher betonend, 
wie wichtig die uneingeschränkte Anwendung des von den 
heiden Parteien am 26. Juli 1990 in San J086 unterzeichneten 
Abkommens über die Menschenrechte133 ist, 

mit Genugtuung über die zwischen den beiden Parteien 
am 27. April 1991 geschlossenen Abkommen von MeJd
kolM, 

nach Behtmdlun§ der Berichte des Generalsekretärs vom 
21. Dezember 1990" sowie vom 16. April und 20. Mai 
1991136

, 

In Wilrdigung des Genera\sekretärs und seines Persönli
chen Beauftragten fiIr Zentralamerika fiIr die von ihnen 
geleisteten Guten Dienste und mit dem Ausdruck der 
uneingeschränkten Unle11itUtzung fiIr ihre ständigen An
strengungen zur Erleichterung einer friedlichen Regelung des 
Konflikts in m Salvador, 

untemrelchend, fiIr wie wichtig es der Rat hlI1t, daß 
. heide Seiten Miißigung und ZurUckhaltung üben, um die 
Sicherheit des gesamten von den Vereinten Nationen ange
stellten Personals zu gewllhrleisten, und daß sie alle sonstigen 
geeigneten und notwendigen Maßnnbmen zur Erleichterung 
der Verhandlungen treffen, die zur IDÖglichst baldigen 
Erreichung der Ziele des Genfer Abkommens und der 
anderen vorgenannten Abkommen filhren sollen, und daß sie 
auch zu diesem Zweck mit dem Generalsekretär und seinem 
Persönlichen Beauftragten voll zusammenarbeiten, 

In Anerkennung des Rechts der Parteien, ihren eigenen 
Verhandlungsprozeß festzulegen, 

mit der Allf{orderung an beide Parteien, die derzeitigen 
Verhandlungen unverzUglich und flexibel unter Konzen
trierung auf die in der Tagesordnung von Caracas verein
barten Gegenstände fortzusetzen, damit mit Vommg eine 
politische Einigung über die Streitkrllfte und die zur Beendi
gung der bewaffneten Konfrontation erforderlichen Abkom-

men erzielt wird und damit danach so bald wie möglich ein 
Prozeß herbeigeführt wird, der zur Schaffung der erforderli
chen Voraussetzungen und Garantien fiIr die Wiederein
gliederung der Mitglieder der Frente Farabundo Martf para 
la Liberaci6n Nacional, in voller Lega1itllt, in das zivile, 
institutionelle und politische Leben des Landes führen wird, 

mit dem Ausdruck seiner Überzeugung, daß eine ftIedli
ehe Regelung in m Salvador zum Erfolg des zentralamerlka
nischen Friedensprozesses beitragen wird, 

1. blmgt den Bericht des Generalsekretärs vom 
16. April und 20. Mai 1991136

; 

2. beschließt, unter seiner Aufsicht und unter Zngrun
delegung des in Ziffer 1 genannten Berichts des Generalse
kretärs eine Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
m Salvador zur Überwachung aller zwischen den beiden 
Parteien geschlossenen Abkommen einzusetzen, wobei ihr 
anfIinglicher Auftrag in der ersten Phase als integrierte 
Friedensoperation darin bestehen wird, die Einhalbmg des am 
26. Juli 1990 in San J086 unterzeichneten Abkommens über 
die Menschenrechtel33 

ZU verifizieren, und beschließt auf3er... 
dem, daß die anschließenden Aufgaben und Phasen der 
Beobachtermission der Genehmigung durch den Rat unter
liegen; 

3. beschließt il14ßerdem, daß die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in m Salvador fDr einen anfänglichen 
Zeitraum von zwölf Monaten eingesetzt wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Maßnalunen zu ergreifen, um die in den Ziffern 2 und 3 
beschriebene erste Phase der Mission in Gang zu bringen; 

5. fordert heide Parteien auf, wie von ihnen vereinbart 
einen kontinuierlichen Verhandlungsprozeß zu fUhren, damit 
die Ziele der Abkommen von Mexiko vom 27. April 1991134 

und alle anderen, in dem Genfer Abkommen vom 4. April 
1990131 enthaltenen Ziele so bald wie möglich erreicht 
werden, und zu diesem Zweck mit dem Genera\sekretlir und 
seinem Persllnlichen Beauftragten bei ihren Anstrengungen 
voll zusammenzuarbeiten; 

6. ersucht den Genera\sekretlir, den Sicherheitsrat über 
die DnrchfUhrung dieser Resolution voll unterrichtet zu 
balten . 

Auf d8r 2988. Sitzung einstimmig vembschledet. 

Beschllisse 

In einem fiIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
26. Juni 1991137 nalun der Generalsekretär Bezug auf 
Resolution 693 (1991) vom 20. Mai 1991, mit welcher der 
Rat beschlossen hatte, unter seiner Aufsicht und auf der 
Grundlage des Berichts des Generalsekretärs vom 16. April 
und 20. Mai 1991136 eine Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in EI Salvador einzusetzen, mit dem Auftrag, alle 
zwischen den beiden Parteien in diesem Mitgliedstaat 
geschlossenen Abkommen zu überwachen. Nach Rücksprache 
mit den Parteien schlage er vor, daß der militärische Anteil 
der Mission aus Kontingenten der folgenden MitgliedstaateIl 
bestehen solle, die alle grundsiltzllch ihre Bereitschaft zum 
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Ausdruck gebracht hatten, das erforderliche Personal zur 
Verfilgung zu steUen: Brasilien, Ecuador, Kanada, Spanien 
und Venezuela. 

Mit Schreiben vom 1. Juli 1991138 unterrichtete der 
Ratspräsident den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 26. Juni 1991137 betreffend die Zusammen
setzung des militärischen Anteils der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in m Salvador den Mitgliedern 
des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag 
zu." 

Auf seiner 3010. Sitzung am 30. September 1991 
erörterte der Rat den Punkt "Zentralamerika: Friedensbemü
hungen". 

Resolutlou 714 (1991) 
vom 30. September 1991 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 637 (1989) vom 
27. Juli 1989, in der er dem Generalsekretär seine uneinge
schränkte Unterstützung für seinen Gute-Dienste-Auftrag in 
Zentralamerika ausgesprochen hat, 

sowie unter Hinweis auf seine Resolution 693 (1991) 
vom 20. Mai 1991, mit der er die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in m Salvador eingesetzt hat, 

mit Genugtuung über das am 25. September 1991 von 
der Regierung m Salvadors und der Frente Farabundn MartC 
para la Liberaci6n Nacional unterzeichnete New Yorker 
Abkommenl39

, welches die Garantien und Voraussetzungen 
festlegt, unter denen eine friedliebe Beilegung des bewaff
neten Konflikts zu erreichen ist, darunter unter anderem die 
Bestimmungen betreffend die Nationale Kommission zur 
Konsolidierung des Friedens, wodurch die Wtedereingliede
rung der Mitglieder der Frente Farahnndn MartC para la 
Liberaci6n Nacional in voUer Legalität in das zivile, in
stitutionelle und politische Leben des Landes ermöglicht 
wird, 

sowie mit Genugtuung über den während der Kon
sultationen am 30. September 1991 abgegebenen mündlieben 
Bericht des Generalsekretärs, 

1. wlJrd/gr die von den Beteiligten während der 
jüngsten Gespräche in New York gezeigte Flexibilität und 
Ernsthaftigkeit; 

2. begllJckwllnscht den Generalsekretär und seinen 
Persönlichen Beauftragten für Zentralamerika zu ihren 
umsichtigen und unermüdlichen Bemühungen, die von 
entscheidender Bedeutung für den Friedensprozeß waren; 

3. bringt seinen Dank zum Ausdruck für den Beitrag 
der Regierungen der Gruppe der Freunde des Generalsekre
tärs - Kolumbien, Mexiko, Spanien und Venezuela -, die den 
Friedensprozeß in m Salvador vorangebracht haben; 

4. bittet beide Parteien nachdrllcklich, während der 
nächsten, am 12. Oktuber 1991 beginnenden Verhandlungs-

runde angestrengte und beharrlicbe Verhandlungen ZU führen, 
um so schneU wie möglich eine FeuereinsteUung und eine 
friedlicbe Regelung des bewaffneten Konflikts entsprechend 
den im New Yorker Abkommen"" vorgesehenen Rahmenbe
dingungen zu erreichen; 

5. bekriiftlgt seine nachdrUcklicbe Unterstützung für 
den umgehenden Abschluß des Friedensprozesses in m 
Salvador und bekondet seine Bereitschaft, dle Durchführung 
einer Regelung zu unterstützen; 

6. bittet beide Parteien nachdrllckUch, stets größte 
Zurückhaltung zu üben, insbesoadere gegenflber der Zivilbe
völkerung, um so das beste Klima für eine erfolgreiche letzte 
Verbandhmgsphase zu schaffen; und 

7. fordm beide Parteien f11If, weiterhin uneingescbritnkt 
mit der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
m Salvador znsammeaznarbeiten. 

AtIf der 3010. S/tzImg _g verabschiedet. 

Besebluß 

Aufseiner3016. Sitzung am 6. November 1991 erörterte 
der Rat den Punkt "Zentralamerika: Friedensbem6hungen -
Bericht des Generalsekretärs (S/23171)"'". 

Resolution 719 (1991) 
vom 6. Novemberl99l 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 637 (1989) vom 
27. Juli 1989, 644 (1989) vom 7. November 1989, 675 
(1990) vom 5. November 1990 und 691 (1991) vom 
6. Mai 1991 sowie auf die in seinem Namen vom Priisiden
ten des Sicherheitsrats am 7. November 1989 abgegebene 
ErklärungI2

", 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs vom 
28. Oktober 1991140; 

2. beschließt, das Mandat der ihm unterstehenden 
Beobachtergruppe der Vereinten Nationen in Zentralamerika, 
das in Resolution 644 (1989) festgelegt ist, um einen 
weiteren Zeitraum von fiinf Monaten und dreiundzwanzig 
Tagen, das heißt bis zum 30. April 1992, zu verlängern, unter 
Berücksichtigung des Berichts des Generalsekretärs sowie der 
Notwendigkeit, in dieser Zeit der zunehmenden Beanspru
chung der Mittel für die Friedenssicherung die Ausgaben 
auch künftig sorgfältig zu überwachen; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat Ober 
die weitere Entwicklung voU unterrichtet zu halten und vor 
Ablauf des neuen Mandatszeitraums über alle Aspekte des 
Einsatzes der Beobachtergruppe Bericht ZU erstatten und ins
besoadere dem Rat iunerhalb von drei Monaten nach 
Verabschiedung dleser Resolution einen Bericht vorzuIegen, 
in dem alle Entwicklungen in der Region Berücksichtigung 
finden, die es angezeigt erscheinen lassen, den derzeitigen 
Umfang der Beobachtergruppe oder ihren Fortbestand neu zu 
überdenken. 

Arif der 3016. S/tzImg .lnstImmIg verabschiedet. 
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DIE SITUATION BETREFFEND WESTSAllARA141 

Beschluß 

Auf seiner 2984. Sitzung am 29. April 1991 erörterte der 
Rat den Punkt ''Die Situation betreffend Westsahara: Bericht 
des Generalsekretärs (S/22464 mit KalT. 1)'·. 

Resolution 690 (1991) 
vom 29. AprD 1991 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 621 (1988) vom 
20. September 1988, mit der er den Generalsekretär unter 
anderem ersucht hat, ihm einen Bericht über die Abhaltung 
eines Selbstbestimmungsreferendums des Volkes von West
sahara sowie darDber zu unterhreiten, wie die Organisation 
und Überwachung eines solchen Referendums durch die 
Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der Organisation 
der afrikanischen Einheit sichergestellt werden kann, 

sowie unter Hinweis darauf, daß das Königreich Marok
ko und die Frente Popular para Ia Liberaci6n de Sagufa el
Hamra y de Rfo de Oro (Volksfront filr die Befreiung von 
Sagufa el-Hamra und Rfo de Oro) am 30. August 1988 den 
vom Generalsekretär der Vereinten Nationen nnd dem da
maligen Vorsitzenden der Versammlnng der Staats- und 
Regiernngschefs der Organisation der afrikanischen Einheit 
im Rahmen ihres gemeinsamen Gute-Dienste-Auftrags unter
breiteten Vorschlägen ihre grnndsätzliche Zustimmung erteilt 
haben, 

ferner unter Hinweis auf seine Resolution 658 (1990) 
vom 27. Juni 1990, mit der er den Bericht des Generalsekre
tärs vom 18. Jnni 1990142 gebilligt hat, der den vollen 
Wortlaut der von den belden Parteien am 30. August 1988 
angenommenen Regelungsvorschläge und eine Zusammen
fassung des Plans des Generalsekretärs zur Umsetzung dieser 
Vorsch1llge enthält, und mit der er den Generalsekretär 
ersocht hat, ihm einen weiteren detaillierten Bericht Ober 
seinen DurcbfUhrungsplan vorzulegen, der insbesondere einen 
Kostenvoranschlag filr die Mission der Vereinten Nationen 
filr das Referendum in Westsahara enthält, 

In dem Wunsche, eine gerechte und dauerhafte Lösung 
der Westsahara-Frage zu erreichen, 

nach PrUfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
19. April 1991 über die Situation betreffend Westsaharal43, 

I. bUligt den Bericht des Generalsekretärs14
', der dem 

Sicherheitsrat gemäß Resolution 658 (1990) übermittelt 
worden ist; 

2. bekundet seine volle Unterstatzung filr die Bemü
hungen des Generalsekretärs zur Organisation und Über
wachung eines Selbsthestimmungsreferendums des Volkes 
von Westsahara durch die Vereinten Nationen in Zusammen
arbeit mit der Organisation der afrikanischen Einheit und in 
Übereinstimmung mit den in seinem Bericht genannten 
Zielen; 

3. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Generalse
kretär bei der Durchfilhrung seines Plans, der in seinem 

Bericht vom 18. Juni 1990142 beschrieben und in seinem 
Bericht vom 19. April 1991143 weiter ausgearbeitet worden 
ist, uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

4. beschließt, entsprechend dem Bericht vom 19. April 
1991 unter seiner Aufsicht eine Mission der Vereinten 
Nationen filr das Referendum in Westsahara zu schaffen: 

5. beschließt ferner, daß die Ühergangsperiode späte
stens 16 Wochen nach Billigung der Haushaltsmittel filr die 
Mission durch die Generalversammlung beginnt; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat Ober 
die Durchfilhrnng seines Regelungsplans regehnäßig 
unterrichtet zu halten. 

AlJf der 2984. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschliisse 

In einem filr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 21. 
Juni 1991144 nahm der Generalsekretär Bezug auf Ziffer 82 
seines Berichts vom 18. Juni 1990 Ober die Situation betref
fend Westsaharal42, in dem er erkllirte, daß er die ZUstim
mung des Rstes zur Ernennung des Befehlshabers der 
MilitIireinheit der Mission der Vereinten Nationen filr das 
Referendum in Westsahara einholen würde. Nach Abschluß 
seiner Konsultationen mit den Parteien schlage er vor, mit 
Znstimmnng des Rstes, Generalmajor Armand Roy (Kanada) 
zum Befehlshaher der Militäreinheit der Mission zu ernen
nen. 

Mit Schreiben vom 24. Juni 1991145 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 21. Juni 1991144 betreffend die Ernennung des 
Befehlshabers der Militäreinheit der Mission der Ver
einten Nationen filr das Referendum in Westsahara den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist und daß Ihr Vorsch1ag ihre Zustimmung 
findet." 

In einem Schreiben vom 8. Juli 1991146 an den Präsi
denten des Sicherheitsrats nahm der Generalsekretär Bezug 
auf seinen Bericht vom 18. Juni 1990 an den Sicherheitsrat 
üher die Situation betreffend Westsaharal42 und erkIlIrte, daß 
er in Übereinstimmung mit Ziffer 12 dieses Berichts am 
24. Mai 1991 zwei gleichlautende Schreiben an Marokko und 
an die Frente Popu1ar para Ia Liberaci6n de Sagufa el-Hamra 
y de Rfo de Oro gerichtet habe, worin er einen konkreten 
Termin und eine konkrete Uhrzeit filr den filrmlicben Beginn 
der Waffenruhe vorschlage. Mit Schreiben vom 11. Juni 1991 
beziehungsweise 10. Juni 1991 unterrichteten Marokko und 
die Frente Popu1ar den Generalsekretär von der Annahme 
seines Vorschlags, wonach die fönu1icbe Waffenrnhe am 
6. September 1991 um 06.00 Uhr WEZ beginnen solle. 

In einem Schreiben vom 3. September 1991147 an den 
Präsidenten des Sicherbeitsrats übermittelte der General
sekretär in Übereinstimmung mit dem Plan der Vereinten 
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Nationen tlIr das Referendum in Westsabara, der in seinem 
Bericht vom 18. Juni 1990142 besclnieben und in seinem 
Bericht vom 19. April 1991143 sowie in Resolution 690 
(1991) vom 29. April 1991 weiter ausgearbeitet ist. dem 
Präsidenten des Sicherheitsrats eine Mitteilung in bezug auf 
die Durchfilbrung der Waffenruhe. Der Generalsekretlir er
klärte, daß er aus Sorge über die JÜDgsten Entwicklungen 
entlang der internationalen Grenze beschlossen habe, daß sich 
die Bemühungen der Vereinten Nationen im gegenwlirtigen 
Stadium auf die in seiner Mitteilung genannten Gebiete kon
zentrieren sollten, nämlich Aguenit, Awsard, Bir Lablou, 
Mahhes, Meharrize, Mijek, Oum Dreyga, Smara, Tifariti und 
Zug. In diesem Zusammenhang verwies er darauf, daß in 
Ziffer 20 seines Berichts vom 18. Juni 1990 vorgesehen sei, 
daß die Einrichtung und die Tätigkeit der Beobachtergruppe 
in Übereinstimmung mit den tlIr die Friedensoperationen der 
Vereinten Nationen geltenden allgemeinen Grundsätze 
ablaufen solle. 

Mit Schreihen vom 4. September 1991148 unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt: 

'1ch bechre mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich Ihr 
Schreiben vom 3. September 1991141 betreffend die 
Situation in Westsahara den Mitg1iedern des Sicherheits
rats zur Kenntnis gebracht habe. 

Die Ratsmitglieder unterstützen Ihr Vorgehen und 
werden Ihre Anstrengungen auch künftig unterstützen." 

In einem Schreiben vom 13. September 1991149 an den 
Präsidenten des Sicherbeitsrats nahm der Generalsekretär 
Bezug auf den Plan der Vereinten Nationen tlIr das Referen
dum in Westsabara, der in seinem Bericht vom 18. Juni 
1990142 beschrieben und in seinem Bericht vom 19. April 
1991143 sowie in Resolution 690 (1991) vom 29. April 1991 
weiter ausgearbeitet ist, und unterrichtete im Nachgang zu 
seinem Schreiben vom 3. September 1991147 den Rats
prlisidenten davon, daß er im Zusammenhang mit der Ent
sendung von Militärbeobachtern zur Verifikation der Waffen
ruhe und der Einstellung der Feindseligkeiten in den in 
diesem Brief genannten Gebieten beschlossen habe, etwa 
einhundert zusätzliche Militärbeobachter sowie das erforderli
cbe Personal tlIr Aufgaben der Einsatzfilhrung, logistische 
Unterstützung, Fernmeldewesen, Lufttransport sowie medizi
nische Versorgung zu entsenden. 

Mit Schreiben vom 17. September 19911'" unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt: 

"Ich habe den Mitgliedern des Sicherheitsrats Ihr 
Schreihen vom 13. September 1991149 betreffend den 
Plan der Vereinten Nationen tlIr das Referendum in 
Westsahara übermittelt 

Die Ratsmitglieder haben mich gebeten, Ihnen tlIr 
die in dem Schreiben enthaltenen Informationen zu 
danken und Sie davon in Kenntnis zu setzen, daß sie Ihr 
Vorgehen unterstützen." 

Auf seiner 3025. Sitzung am 31. Dezember 1991 
erörterte der Rat den Punkt "Die Situation betreffend West
sahara: Bericht des Generalsekretärs (SI23299)'Zt". 

Resolutlon 725 (1991) 
vom 31. _19!Il 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekrliftigung seiner Resolutionen 621 (1988) vom 
20. September 1988, 658 (1990) vom 22. Juni 1990 und 690 
(1991) vom 29. April 1991, 

nach Behmuflung des Berichts des Generalsekretärs vom 
19. Dezember 1991 über die Situation betreffend West
sahara1S1, 

besorgt über die Schwierigkeiten und Verzilgerungen, die 
bei der Durchführung des mit den Resolutionen 658 (1990) 
und 690 (1991) verabschiedeten Regelungsp1ans tlIr die 
Westsaharafrnge aufgetreten sind, 

1. bl/Ugt die Bemühungen des Generalsekretärs im 
Hinblick auf die Organisation und Überwachung eines 
Selhstbestimmungsreferendums des Volkes von Westsahara 
durch die Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit und begriIßt daher den 
Bericht des Generalsekretärs vom 19. Dezember 1991 über 
die Situation betreffend Westsahara1J1; 

2. bekundet erneut seine Unterstützung tlIr alle weite
ren Bemühungen des Generalsekretärs im Hinblick auf die 
Organisation und Überwachung eines Selbstbestimmungs
referendums des Volkes von Westsabara durch die Vereinten 
Nationen in Zusammenarbeit mit der Organisation der 
afrikanischen Einheit in Übereinstimmung mit den Resolutio
nen 658 (1990) und 690 (1991). mit denen der Rat den 
Regelungsplan tlIr Westsahara vernbschiedet bat; 

3. !orden die beiden Pnrteien atif, mit dem Generalse
kretär bei der Durcbfilhrung des von ihnen akzeptierten 
Regelungsplans uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

4. bittet den Generalsek:retär, dem Sicherbeitsrat so 
bald wie möglich, in jedem Fall aber innerhalb von zwei 
Monsten nach Verabschiedung dieser Resolution einen 
weiteren Bericht vorzu1egen. 

AI{{ der 302S. Sl1vmg eln.sllmmlg 1IBI'tllmhIedet. 
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SCHREIBEN DES GESCBÄFl'STRÄGERS A.L DER STÄNDIGEN VERTRETUNG ANGOLAS BEI DEN 
VEREINTEN NATIONEN AN DEN GENERALSEKRETÄR, 

DATIERT VOM 17. MAI 1991 

BERICHT DES GENERALSEKRETÄRS ilBER DIE VERIFIKATIONSMISSION DER VEREINTEN NATIONEN 
FÜR ANGOLA 

BescbInß 

Auf seiner 2991. Sitzung am 30. Mai 1991 beschloß der 
Rat, die Vertreter Angolas und Portugals einznladell, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu
nehmen: 

Schreiben des Gescbliftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Angolas bei den Vereinten Nationen an den 
Generalsekretär. datiert vom 17. Mai 1991 (SJ22609)7; 

Bericht des Generalsekretärs Uher die Verifikations
mission der Vereinten Nationen filr Angola (S/22627 mit 
Add.l)'. 

Resolution 696 (1991) 
vom 30. Mall!191 

Der Sicherheitsrat, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Regierung der 
Volksrepublik Angola und der Nationalen Union filr die 
völlige Unabhängigkeit Angolas, die Friedensabkommen filr 
Angola zu schließen. 

unter Betonung der Bedeutung. die er der Unterzeich
nung der Friedensabkommen und der nach Treu und Glauben 
erlolgenden Erfil1lung der darin enthaltenen Verpt1ichtungen 
durch die Vertragsparteien beimißt, 

sowie betonend. wie wichtig es ist, daß alle Staaten 
Handlungen unterlassen. welche die genannten Abkommen 
untergraben könnten. daß sie zu deren Verwirk1ichung 
beitragen und daß sie die Unabhängigkeit, Snuveränitlit nnd 
territoriale Unversehrtheit Angolas voll respektieren. 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem Beschluß 
der Regierung der Volksrepublik Angola und der Regierung 
der Republik Kuba, den Abzug aller kubanischen Truppen 
aus Angola vorfristig bis zum 25. Mai 1991 ahzuscblie
ßenl5Z, 

in Anbetracht des Ersuchens. das der Minister filr 
auswärtige Angelegenheiten der Vo1ksrepublik Angola in 
seinem Schreiben vom 8. Mai 1991 "13 an den Generalsekre
tär gerichtet hat, 

nach Behandlung des Berichts des GeneraJsekretärs vom 
20. und 29. Mai 1991 '-"'. 

unter Beracksichtigung dessen. daß das Mandat der mit 
Ratsresolution 626 (1988) vom 20. Dezember 1988 einge
richteten Verifikationsmission der Vereinten Nationen filr 
Angola am 22. Juli 1991 abläuft, 

1. blUigt den Bericht des Generalsekretärs vom 20. und 
29. Mai 1991'54 und die darin enthaltenen Empfehlungen; 

2. beschließt dementsprechend. wie vom General
sekretär in Übeniinstimmnng mit den Friedensabkommen filr 
Angola vorgeschlagen, der Verifikationsmission der Ver
einten Nationen filr Angola (könftig Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen filr Angola ll) ein nenes Mandat zu 
übertragen, und ersucht den Generalsekretär. diesbezüglich 
die erlorderlichen Schritte einzuJelten; 

3. beschließt m4Jerdem, daß die Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen filr Angola II filr einen Zeitraum von 
17 Monaten ab dem Zeitpunkt der Verahscbiedung dieser 
Resolution eingerichtet wird, um die im Bericht des General
sekretärs festgelegten Ziele zu erreichen; 

4. ersucht den GeneraJsekretär. dem Sicberheitsrat 
unmittelbar nach der UnterzeiChnung der Friedensahkommen 
Bericht zu erstatten und den Rat über die weitere Entwick
lung voll unterrichtet zu halten. , 

AIif tkr 2991. st=Ig einatimmlg verabschiedet. 

Bescbltlsse 

In einem filr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
PräsIdenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
13. Juni 1991 W nahm der Generalsekretär Bezug auf 
Resolution 696 (1991) vom 30. Mai 1991. mit welcber der 
Rat beschlossen hatte, der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen filr Angola ein nenes Mandat zu ü~ sowie 
auf Ziffer 19 seines Berichts vom 20. Mai 1991 hinsicht
lich der Zusammensetzung der Mission. Nach Kunsultationen 
mit heiden Seiten schlage er vor. daß sich der Mi1itärbenb
achteranteil der Mission aus Kuntingenten der folgenden 
Mitgliedstaaten zusammeusetzen sollte: Ägypten, A1gerien. 
Argentinien, Brasilien, Guinea-Bissau. Indien, Irland. 
Jordanien. Jugoslawien, Kanada, Kongo. Malaysia, Marokko. 
Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Schweden. 
Senegal. Simbabwe, Singapur. Spanien, Tschechoslowakei 
und Ungarn. Er verwies darauf. daß A1gerien. Argentinien, 
Brasilien, Indien. Jordanien. Jugoslawien. Kongo. Norwegen. 
Spanien und die TschechosJowakei der Mission bereits 
Mi1itärbenbachter zur Verfügung stellten. 

Mit Schreiben vom 18. Juni 1991"" unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 13. Juni 1991'''' betreffend die vorgescbIagene 
Zusammensetzung der Verifikationsmission der Ver
einten Nationen filr Angola II den Mitgliedern des 
Sicberheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist Sie 
stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag 
zu." 

In einem filr die Ratsmitg1ieder bestimmten. an den 
Prilsldente1l des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
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11. Juli 1991 lSl nahm der Genera1sekretär Bezug auf Res0-
lution 696 (1991) vom 30. Mai 1991, mit welcher der Rat 
beschlossen hatte, der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen flIr Angola, die in Verifikationsmission der Ver
einten Nationen flIr Angola TI umbenannt werden sollte, ein 
neues Mandat zu übertragen, sowie auf Ziffer 14 a) seines 
Berichts vom 20. Mai 1991"4 hinsichtlich der Ernennung 
eines neuen Befehlshabers der Mission. Er unterrichtete den 
Rat dahin gehend. daß er uach Absprache mit den beiden 
Parteien vorgeschlagen habe, mit Zustimmung des Rates 
General.rnl\ior Lawrence A. Uwumarogie (Nigeria) zum 
Befehlshaber der Mission zu ernennen, nachdem der derzeiti
ge Befehlshaber, Brigadegeneral Pericles Ferreira Games 
(Brasilien), Anfang Augost 1991 den Befehl niedergelegt 
habe. 

Mit Schreiben vom 16. Juli 1991'" unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Genera1sekretär wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 11. Juli 1991151 betreffend die Ernennung des 
Befehlshabers der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen flIr Angola 11 den Mitgliedern des Sicherheits
rats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen dem 
in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

In einem flIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
14. August 1991159 nahm der Generalsekretär Bezug auf 
sein Schreiben vom 11. Juli 1991 151 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats und auf dessen Antwortschreiben vom 16. Juli 
1991"8 betreffend die Ernennung des Befehlshabers der 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen flIr Angola TI. 
Er erklärte, daß ihn die nigerianischen Behörden am 25. Juli 
1991 davon in Kenntnis gesetzt hätten, daß sie aufgrund 
dienstlicher Erfordernisse nicht länger in der Lage seien, 
Generalmajor Lawrence A. Uwumarogie als Befehlshaberder 
Mission abzustellen. Nach weiterer Absprache mit den beiden 
Parteien schlage er vor, mit Zustimmung des Rates, Gene
l"IIIml\ior Edward Ushie Unimna (Nigeria) zum Befehlshaber 
der Mission zu ernennen, nachdem der derzeitige Befeh1s
haber, Brigadegeneral PericIes Ferreira Games (Brasilien), 
den Befehl niedergelegt habe. 

Mit Schreiben vom 16. Angust 1991"· unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 14. August 1991'59 betreffend die Ernennung 
eines neuen Befehlshabers der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen fiIr Aagola TI den Ratsmitgliedern 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen dem in 
Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

In einem Schreiben vom 3. Dezemher 1991'61 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats nahm der Generalsekretär 
Bezug auf sein Schreiben vom 13. Juni 1991 an den Rats
präsidenten'" und auf das Antwortschreiben des Präsidenten 
vom 18. Juni 1991'56 befIeffend die Zusammensetzung der 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen flIr Aagola TI. 
Nach Absprache mit den Parteien setzte der Generalsekretär 
den Rat davon in Kenntnis, daß er beabsichtige, etwa 
filnfundzwanzig finnische Soldaten flIr einen Zeitmmn von 
sechs bis acht Wochen zu der Mission zu entsenden, um 
bestimmte Bauarbeiten durchzuführen, die dringend notwen
dig seien, um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mit
glieder der Mission in Luanda sowie in den Außenposten zu 
verbessern. Diese Soldaten würden mit Zustimmung der 
finnischen Regierung von bereits bestehenden Friedens
operationen hn Nahen Osten vorübergehend nach Angola 
abgeordaet. Da FumIaad der Mission zuvor keine Soldaten 
zur Verfilgung gestellt habe, wolle der Genera1sekretär diese 
Angelegenheit den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 
Kenntnis bringen. 

Mit Schreiben vom 9. Dezember 1991'" unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretiir wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, auf Ihr Schreiben vom 3. Dezem
her 1991161 betreffend die vorgeschlagene Entsendung 
von finnischen Soldaten zur Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen flIr Angola TI Bezug zu nehmen, 
welches den Ratsmitgliedern zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben 
enthaltenen Vorschlag zu." 

DIE SITUATION IN KAMBODSCHAI" 

BeschIlisse 

In einem Schreiben vom 8. August 1991164 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats verwies der Generalsekretär 
auf jüngste Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Situntion in Kambodscha. Er erinnerte daran, daß Prinz 
Norodom Sihanouk vom 24. bis 26. Juni 1991 ein Treffen 
des Obersten Nationalrats Kambodschas in Pattaya (Thai
land)l" einberufen habe und daß die Kovorsitzenden der 

Pariser Kambodacha-Konferenz und der Sonderbeauftragte 
des Generalsekretärs, Rafeeuddin Ahmed, als Beobachter 
eingeladen worden seien. Auf diesem Treffen seien eine 
Reihe wichtiger BeschlUsse gefußt worden; insbesondere habe 
der Oberste Nationalrat einstimmig eine sofortige und 
unbegrenzte Waffenruhe sowie eine Verpflichtung vereinbart, 
keine Militärhilfe aus dem Ausland mehr entgegenzunehmen. 
Der Generalsekretär erinnerte daran, daß am 16. und 17. Juli 
1991 von Prinz Sihanouk ein informelles Treffen des 
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Obersten Natinnalrats in Beijing einberufen worden sei'" 
und die Kovorsitzenden der Pariser Kambodscha-Konferenz 
und der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs wiederum als 
Beobachter teilgenommen hlitten. Auf diesem Treffen sei 
Prinz Sibanouk vom Obersten Nationalrat einstimmig zum 
Präsidenten gewllhlt worden. Der Oberste Nationalrat habe 
von neuem auf seine Annahme des Rahmenplans fiIr eine 
umfassende politische Regelung des Kambodschakon
fIikts'67 vom 28. August 1990 in seiner Gesamtheit hinge
wiesen. In diesem Zusammenhang habe der Oberste Natio
nalrat einatimmig beschlossen, die Vereinten Nationen um 
die Entsendung einer Lageerhebungsmission nach Kambo
dscha zu ersuchen. Der Genera1sekretl!r unterrichtete den Rat 
dahin gehend, daß in einem von Prinz Sihanouk im Namen 
des Obersten Nationalrats an den Generalsekretl!r gerichteten 
Schreiben vom 16. Juli 1991 erkllirt worden sei, daß der 
Oberste Nationalrat beschlossen habe, die Vereinten Nationen 
um die Entsendung einer Lageerhebungsmission zur Beur
teilung der ÜberwRi:hungsmodalitliten sowie um die Entsen
dung einer angemessenen Zahl von Personal der Vereinten 
Nationen zur 'überwachung der Waffenruhe und der Ein
stellung der ausländischen MiIitärhilfe in Zusammenarbeit 
mit der miliIärischen Arbeitsgruppe des Obersten Nationalrats 
zu ersuchen. Am 11. und 18. Juli 1991 habe in Beijing in 
Anwesenheit des Sonderbeauftragten des Generalsekretllrs ein 
Treffen der Kovotsitzenden der Pariser Kambodscha-Kon
ferenz und der fIInf stIlndigen Mitglieder des Sicherheitsrats 
stattgefunden. In dem Schlußkommuniqu6 des Treffens'" 
sei unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der zwei jüngsten 
Treffen des Obersten Nationalrats festgestellt worden, daß die 
fIInf stIlndigen Mitglieder des Sicherheitsrats und Indunesien 
den Beschluß des Obersten Nationalrats zur Inkmftsetzung 
einer unbegrenzten Waffenruhe begrüßten. Sie begrüßten 
ferner seinen Beschluß, keine ausländische Miliärhilfe mebr 
entgegenzunehmen, erklll.rten, daß sie selbst diesen Beschluß 
achten WOrden, und forderten alle betroffenen Länder auf, 
ebenso zu handeln. Die flInf ständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrats und Indonesien hlitten nußerdern ihrer Hoff
nung Ausdruck verliehen, daß die Nachbarll!nder Kambo
dschas die Lieferung militlirischer Ausrllstung von ihrem 
Hoheitsgebiet aus an irgendeine der kambodschanischen 
Parteien verbieten wilrden. Sie hlitten nußerdern nocbrnals 
darauf verwiesen, daß der Abzug der ausländischen Streit
kräfte, die Waffenruhe und die Einstellung der ausländischen 
MilitJirhiJfe von den Vereinten Nationen wirksam nachgeprüft 
und überwacht werden solle. Zu diesem Zweck hlitten sie den 
Vorscblag des Obersten Nationalrats begrilßt, wonach eine 
Lageerhebungsmission der Vereinten Nationen nach Kambo
dscha entsandt werden solle. Sie seien übereingekommen, die 
Entsendung dieser Mission zu empfehlen, womit der Vor
bereitungsprozeß fiIr die militärischen Aspekte der Über
gangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha 
beginnen wilrde und durch die geprüft werden könnte, wie 
der Generalsekretl!r seine Guten Dienste einsetzen könnte, 
um zu erreichen, daß die unbegrenzte informelle Waffenruhe 
in Kraft bleibe. Der Generalsekretl!r wünsche den Rat davon 
in Kenntnis zu setzen, daß er beabsichtige, mit den erforderli
chen Vorkebrungen fiIr die Entsendung einer Lageerhebungs
mission nach Kambodscha so bald wie möglich zu beginnen. 

Mit Schreiben vom 14. August 1991'" unterrichtete 
der PrIIsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß lbr Schrei
ben vom 8. August 1991'64 betreffend die Entsendung 
einer Lageerhebungsmission nach Kambodscha den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben 
enthaltenen Vorschlag zu." 

Auf seiner 3014. Sitzung am 16. Oktober 1991 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Kambodscha: Bericht 
des Genera1sekretärs (S123091 mit Add.I)"". 

Resolution 711 (1991) 
vom 16. Oktober 1991 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 668 (1990) vom 
20. September 1990, in der er sich den Rahmenplan fiIr eine 
umfassende politische Regelung des Kambodscha-Konflikts 
vom 28. August 1990'67 zu eigen machte, 

Kenntnis nehmend von den Übereinkommensentwürfen 
fiIr eine umfassende pulitische Regelung des Kambodscha
Konflikts''1Il, 

mit Genugtuung über die sebr bedeutenden Fortschritte, 
die auf der GrundJage dieser Übereinkommensentwörfe in 
Richtung auf eine umfassende politische Regelung erzielt 
worden sind, die es dem kambodschanischen Volk ermögli
chen wiIrde, sein unveräußerliches Recht auf Selbstbestim
mung durch von den Vereinten Nationen organisierte und 
abgewickelte freie und faire Wahlen wahrzunehmen, 

mit Genugtuung insbesondere über die Wahl Seiner 
Königlichen Hoheit Prinz Norodom Sihanouk zum Vor
sitzenden des Obersten Nationalrates Kambodschas, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den weiteren 
BeschlOssen des Obersten Nationalrates Kambodschas, be" 
treffend insbesondere die Inkraftsetzung einer freiwilligen 
Waffenruhe und den Verzicht auf ausländische MiIitärbiJfe, 
und die Notwendigkeit der vollen Zusammenarbeit der kam
bodschanischen Parteien hervorhebend, 

In Anbetracht dessen, daß diese Fortschritte den Weg 
bereitet haben flIr eine baldige Wiedereinberufung der Pariser 
Kambodscha-Konferenz auf Minlsterebene und fiIr die 
Unterzeichnung der Übereinkommen fiIr eine umfassende 
politische Regelung auf der Grundlage des Rabmendoku
ments vom 28. August 1990, und unter Begrllßung der von 
den Kovorsitzenden der Pariser Kambodscha-Konferenz in 
dieser lfinsicht getroffenen Vorbereitungen, 

davon Uberzeugt, daß eine derartige umfassende politi
sche Regelung geeignet ist, endlich eine friedliche, gerechte 
und dauerhafte Lösung des Kambodscha-Konflikts zu er
möglichen. 

Kenntnis nehmend von dem Ersuchenl7l Seiner Kö
niglichen Hoheit Prinz Norodom Sibanouk, baldmöglichst 
Personal der Vereinten Nationen nach Kambodscha zu 
entsenden, 

hervorhebend, daß eine Präsenz der Vereinten Nationen 
in Kambodscha sofort nach der Unterzeichnung der Überein
kommen fIIr eine umfassende politische Regelung des 
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Kambodscha-Konflikts erforderlich ist, bis die in diesen 
Übereinkommen getroffenen Abmachungen umgesetzt sind, 

nach entsprechender BeIuuullung des Berichts des 
Generalsekretärs vom 30. September 1991172

, in dem die 
Schaffung einer Vorallsmis.ion der Vereinten Nationen in 
Kambodscha vorgeschlagen wird, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs vom 
30. September 1991172

; 

2. beschUeßt, unter seiner Aufsicht sofort nach der 
Unterzeichnung der Übereinkommen fiIr eine nmfassen<le 
ehe Regelung des Kambodscha-Konflikts und in 

instimmung mit dem Bericht des Generalsekretärs eine 
Vorausmission der Vereinten Nationen in Kambodscha ein
zusetzen, wohei die Angehörigen der Mission sofort nach der 
Unterzeichnung nach Kambodscha zu entsenden sind; 

3. fordert den Obersten NationaIrat Kambodschas und 
die kambodschanischen Parteien ibrerseits mif, mit der 
Mission voll zusammenzuarbeiten und an den Vorbereitungen 
fiIr die Umsetzung der in den Übereinkommen fiIr eine 
umfassende politische Regelung getroffenen Abmachungen 
voll mitzuwirken; 

4. begrUßt den Vorschlag der Kovorsitzenden der 
Pariser Kambodscha-Konferenz, die Konferenz bald auf 
Ministerehene wiedereinzuberufen, um die Übereinkommen 
fiIr eine umfassende politische Regelung des Kambodscha
Konflikts zu unterzeichnen; 

S. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat bis 
zum 15. Novemher 1991 über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten und den Rat über weitere 
Entwicklungen voll unterrichtet zu halten. 

Auf der 3014. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

B-"Ilisse 

In einer Mitteilung vom 30. Oktober 1991113 lenkte der 
Generalsekretär in Obereinstinunung mit dem in Absatz 12 
der Schlußakte der Pariser Kambodscha-Konferenz an ihn 
gerichteren Ersuchen die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats 
auf die von der Konferenz am 23. Oktober 1991 angenom
menen Rechtsakte, die in der Anlage zu einem vom 30. Ok
tober 1991 datierten Schreiben der Vertreter Frankreichs und 
Indonesiens hei den Vereinten Nationen im Namen der 
Kovorsitzenden der Konferenzl7' zirkuliert worden waren. 

In einem fiIr die Ratsmitglieder bestinunten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
29. Oktober 1991'" nahm der Generalsekretär Bezug auf 
Resolution 717 (1991) vom 16. Oktober 1991, mit welcher 
der Rat beschlossen hatte, sofort nach der Unterzeichnung 
der Übereinkommen fiIr eine umfassende politische Regelung 
des Kambodscha-Konflikts eine Vorausmission der Vereinten 
Nationen in Kambodscha einzurichten, und erklärte, daß 
diese Übereinkommen am 23. Oktoher 1991 in Paris unter
zeichnet worden seien. Nach Abscbluß der erforderlichen 
Konsultationen schlage er vor, daß sich der militärische 
Anteil der Mission aus Kontingenten der folgenden Mitglied
staaten zusammensetzen solle, die alle ihre grundsätzliche 
Bereitschaft erklärt hätten, das erforderliche Personal zur 

Verfügong zu stellen: A1gerien, Argentinien, Australien, 
Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Ghana, Indien, 
Indonesien, Irland, Kanadn, Malaysia, Nenseeland, Pakistan, 
Polen, Senegal, Tunesien, Union der Sozialistischen S0-
wjetrepubliken, Urugoay , Vereinigtes Königreich Groß
britannien und Nordirland und Vereinigte Stasten von 
Amerika. Er fUgte hinzo, daß die Antwort eines Mitgliedstaa
tes, an den man informell herangetreten sei, noch ausstehe, 
und daß er sich wieder an den Sicherheitsrat wenden werde, 
sobald ihm Hinweise darauf vorlägen, daß auch dieser 
Mitgliedstaat grundsätzlich bereit wäre, der Mission Soldaten 
zur Verfügung zu stellen. 

Mit Schreiben vom 31. Oktober 199117• unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, I1men mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 29. Oktober 1991175 betreffend die Zusammen
setzung des militärischen Anteils der Vorausmission der 
Vereinten Nationen in Kambodscha den Ratsmitgliedern 
zur Kenntnis gehracht worden ist. Sie stinunen dem in 
Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

Auf seiner 3015. Sitzuag am 31. Oktober 1991 erörterte 
der Rat den Punkt: 

"Die Situation in Kambodscha: 

Schreiben der Vertreter Frankreichs und Indonesiens hei 
den Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 30. Oktober 1991 (SJ23171f1; 

Mitteilung des Generalsekretärs (SJ23179),,". 

Resolution 718 (1991) 
vom 3L Oklober1!l91 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 668 (1990) vom 
20. September 1990 und 717 (1991) vom 16. Oktober 1991, 

mit GenugtuJmg üher die vom 21. bis 23. Oktober 1991 
in Paris abgehaltene Sitzung auf Ministerehene der Pariser 
Kambodscha-Konferenz, auf der die Übereinkommen über 
eine umfassende politische Regelung des Kambodscba
Konflikts17• unterzeichnet worden, 

nach BeIuuullung der am 23. Oktober 1991 in Paris 
unterzeichneten tThei-einkommen über eine 1unfasS ende 
politische Regelung des Kambodscha-Konflikts, 

im Hinblick darauf, daß diese Übereinkommen unter 
anderem die Ernennung eines Son~n des 
Generalsekretärs und die Schaffong einer Übergangsbehörde 
der Vereinten Nationen in Kambodscha vorsehen, 

sowie im Hinblick darauf, daß der Generalsekretär 
beabsichtigt, so bald wie möglich eine Lageerhebungsmission 
nach Kambodscha zu entsenden, um einen Plan zur Durch
fllhrung des in den Übereinkommen vorgesehenen Mandats 
auszuarbeiten, der dem Sicherheitsrat vorzulegen ist, 

unter Hervorhebung der Notwendigkeit, daß der Oberste 
Nationalrat Kambodschas und alle Kambodschaner ihrerseits 
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bei der Durchfilbrung der ÜbereInkoJiunen unelngescbriinkt 
znsammenarbeiten, 

1. bekundet seine volle Unterst!Jtvmg flIr die am 
23. Oktober 1991 in Paris unteIzeichneten ObereinkolllDUlll 
aber eine umfassende politische Regelung des JCamwscha
Kont1ikts114; 

2 erml.tchttgt den Genera1sekretär, einen Sonder
beauftragten flIr Kambodscha zu ernennen, der in seinem 
Namen tätig wird; 

3. begrf4Pt die Absicht des Genera1sekretärs, so bald 
wie möglich eine Lageerhebungsmission nach Kambodscha 
ZU entsenden, um einen Plan zur Durchfilbrung des in den 
Übereinkommen vorgesehenen Mandats auszuarbeiten; 

4. ersucht den Genera1sekretär, dem Sicherheitsrat zum 
frIIhestmöglichen Zeitpunkt einen Bericht mit seinem Durch
fllbrungsplan vorzulegen, darunter insbesondere einen de
taillierten KostenvOIansch1ag flIr die Übergan~örde der 
Vereinten Nationen in Kambodscha. wobei davon ausgegan
gen wird, daß dieser Bericht die Grundlage flIr die Genehmi
gung des Rates zur Schaffung der Behörde darstellen wlIrde, 
deren Haushalt anschließend gemIIß den Bestimmungen von 
Artikel 17 der Charta der Vereinten Nationen zu prlIfen und 
zu genehmigen ist; 

5. fordert alle kambodscbanischen Parteien auf, die mit 
der Unterzeichnung der Übereinkommen in Kraft getretene 
Waffenruhe uneingescbriinkt zu befolgen; 

6. fordert den Obersten Nationalrat Kambodschas und 
alle Kambodschaner ihrerseits auf, mit den Vereinten 
Nationen bei der Durchfilbrung der ÜbereinkolIIDUl aber 
eine umfassende politische Regelung des Kambodscha
Konflikts unelngescbriinkt zusammenzuarbeiten. 

A1lf der 3015. Sitvmg eln.rllmmlg verabschiedet. 

JJesclifiIsse 

In einem flIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsratsgerlchteten Schreiben vom 
8. November 1991117 schlug der Generalsekretär im Nach
geng zu seinem Schreiben vom 29. Oktober 199117

• hetref
fend die Zusammensetzung des militllrischen Anteils der 
VOIausmission der Vereinten Nationen in Kambodscha vor, 
Brigndegeneral Michel Loridon (Frankreich) zum Leitenden 
Verbindungsoffizier der Mission zu ernennen. 

In einem weiteren flIr die Ratsmitglieder bestimmten, an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben 
vom 8. November 1991178 schlug der Generalsekretär vor, 
vorbebaltlich der zu gegebener Zeit zu erteilenden Genehmi
gung durch den Rat, Generalmajor John M. Sanderson 

(Australien) zum Befehlsbaher des militärischen Anteils der 
Ubergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha zu 
ernennen, nachdem diese vom Rat eingerichtet worden sei. 
Er schlug weiterbln vor, Brigadegeneral Michel Loridon 
(Frankreich) zum Stellvertretenden Befehlshaber zu ernennen. 
Er erkllirte, daß er zwischenzeitlich beubslchtige, General 
Sanderson in einer leitenden Beraterfunktion eng in den 
Vorbereitungsprozeß im Zusammenhang mit dem militäri
schen Mandat der Behörde einzubeziehen. 

Mit Schreiben vom 11. November 1991179 unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Genera1sekretär wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 8. November 1991117 betreffend die Ernennung 
des Leitenden Verbindungsoffiziers der Vorausmission 
der Vereinten Nationen in Kambodscha den Ratsmit
g1iedern zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stinunen 
dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

In einem weiteren Schreiben vom 11. November 
1991180 unterrichtete der Präsident des Sicherheitsrats den 
Genera1sekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 8. November 1991118 betreffend die Ernennung 
des Befehlshabers und des Stellvertretenden Befehls
hnhers des militllrischen Anteils der Übergangsbehörde 
der Vereinten Nationen in Kambodscha den Ratsmit
gliedern zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie begrIlßen 
den in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag." 

In einem flIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
12. November 1991181 nahm der Genera1sekretär Bezug auf 
sein Schreihen vom 29. Oktober 1991 an den Präsidenten des 
Sicherbeitsrats11S sowie auf das Antwortschreiben des 
Präsidenten vom 31. Oktober 1991176 betreffend die Zu
sammensetzung des militärischen Anteils der Vorausmisslon 
der Vereinten Nationen in Kambodscha. Nach weiteren 
Konsultationen schlage er vor, daß Österreich in die Liste der 
Mitgliedstaaten aufgenommen werden solle, die Soldaten flIr 
die Mission zur Verfligung stellten. 

Mit Schreiben vom 14. November 1991 182 unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Genera1sekretär wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
benvom 12. November 1991181 betreffend die Anfnahme 
eines Mitgliedstantes in die Liste der Staaten, die der 
Vorausmission der Vereinten Nationen in Kambodscha 
Soldaten zur Verfligung stellen, den Ratsmitgliedern zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie stinunen dem in Ihrem 
Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 
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SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS ÖSTERREICHS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 
PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 19. SEPI'EMBER 1991 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS KANADAS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 
PRÄSIDENTEN DES SlCBERBElTSRATS, DATIERT VOM 19. SEPtEMBER 1991 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS UNGARNS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 
PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 20. SEPtEMBER 1991 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS JUGOSLAWIENS BEI DEN VERElNTEN NATIONEN AN DEN 
PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 24. SEPI'EMBER 1991 

Beschluß 

Auf seiner 3009. Sitzung am 25. September 1991 
beschloß der Rat, den Vertreter Jugoslawiens einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

"Schreiben des Ständigen Vertreters Österreichs bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 19. September 1991 (SI23052)22; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Kanadas bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 19. September 1991 (8123053)"; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Ungarns bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 20. September 1991 (SJ23057)"; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Jugoslawiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 24. September 1991 (SI23069)22". 

Resolution 713 (1991) 
vom 25. ~ 1991 

Der Sicherheitsrat, 

im Bewl4ßtseln der Tatsache, daß Jugoslawien in einem 
Schreiben des Ständigen Vertreters Jugoslawiens hei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats'" den Beschluß, eine Sitzung des Sicherheitsrats 
einzuberufen, begrüßt hat, 

nach AnhlIrung der Erklärung des Ministers für ans
wärtige Angelegenheiten Jugoslawiens''', 

zutiefst besorgt über die KampfhandIungen in Jugo
slawien, die schwere Verluste an Menschenleben und 
Sachscbliden verursacben, und über die Auswirkungen auf 
din Länder der Region, insbesondere in den Grenzgebieten 
der Nachbarllinder, 

besorgt darüber, daß das Fortbestehen dieser Situation 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit derstelIt, 

unter Hinweis darauf, daß ihm nach der Charta der 
Vereinten Nationen die Hauptverantwortung für die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit obliegt, 

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Kapitels 
vm der Charta, 

In Ward/gung der Bemühungen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, mit Unterstützung 
der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Enropa, Frieden und Dialog in Jugo
slawien wiederherzustellen, unter anderem durch den Vollzug 
einer FeuereinsteIlung, einschließlich der Entsendung von 
Beobachtern, die Einberufung einer Konferenz über Jugo
slawien, einschließlich der durch sie geschaffenen Mechanis
men, und die Suspendierung aller Lieferungen von Waffen 
und militärischem Gerät nach Jugoslawien, 

unter Hinweis auf din in der Charta verankerten dies
bezüglichen Grundsätze und in diesem Z1I$ammenhang im 
Hinblick auf die Erk1llrung der Teilnehmerstaaten der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarheit in Enropa 
vom 3. September 1991, wonach durch Gewalt herbei
gef1lhrte Gebietsgewinne oder -veränderungen innerhalb 
Jugoslawiens nicht hingenommen werden köunen, 

sowie In Anbetracht der am 17. September 1991 in 19a1o 
geschlossenen Vereinbarung über eine Feuereinstellung sowie 
der am 22. September 1991 unterzeichneten Vereinbarung, 

zutiefst bellll17lhigt über die Verletzungen der Waffen
ruhe und die Fortsetzung der Kampfbsndlungen, 

Kenntnis nehmend von dem vom 19. September 1991 
datierten Schreiben des Ständigen Vertreters österreichs bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats185

, 

sowie Kenntnis nehmend von den vom 19. beziehungs
weise 20. September 1991 datierten Schreiben des Ständigen 
Vertreters Kanadas'" und des Ständigen Vertreters Un
garns"7 bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, 

ferner Kenntnis nehmend von den an den Generalsekretllr 
gerichteten Schreiben des Ständigen Vertreters der Nieder
lande, datiert vom 5. und 22. Juli, 6. und 21. August 1991 
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und 20. September 1991188, dem vom 12. Juli 1991 datier
ten Schreiben des Stlindigen Vertreters der Tschechoslowa
kei"', dem vom 7. August 1991 datierten Schreiben der 
Stlindlgen Vertreter Belgiens, Frankreichs und des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland'!lO und 
dem vom 19. September 1991 datierten Schreiben des 
Stlindlgen Vexlleters Australiens'" sowie dem an den 
Prilsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben des 
Geschliftstri!gers a.L der Stlindifn Vertretung Österreichs, 
datiert vom 7. August 1991' und den vom 29. Au
gust und 4. und 20. September 1991 datierten Schreiben der 
Stlindigen Vertreter Belgiens, Frankreichs und des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und NordJrland193 bei 
den Vereinten Nationen, 

1. bringt seine volle Unterstützung :oun Ausdruck für 
die kollektiven Bemilhungen um Frieden und Dialog in 
Jugoslawien, die unter der Schirmherrschaft der Mitglied
staaten der Europäischen Gemeinschaft mit Unterstlltzung der 
Teilnebmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa im Einklang mit den GrundsIltzen 
dieser Konferenz unternommen werden; 

2. unterstUtzt voll und ganz alle Regelungen und 
Maßna]rmeQ, die aus kollektiven Bexnühungen wie den oben 
bescbriebenen hervorgehen, insbesondere zur Gewll1nung von 
Beistand und Unterstützung an die Waffenruhebeobachter, 
sowie mit dem Ziel der Konsolidierung einer tatsächlichen 
Beendigung der Feindseligkeiten in Jugoslawien und der 
Gewähr1eistong des retbungslosen Funktionierens des im 
Rnhmen der Konferenz über Jugoslawien geschaffenen 
Prozesses; 

3. bittet zu diesexn Zweck den Generalsekretlir, 
unverz6glich seine Unterstützung anzubieten, im Benehmen 

mit der Regierung Jugoslawiens und allen, welche die 
genannten Bemilhungen fördern, und dem Sicherheitsrat so 
bald wie möglich Bericht zu erstntten; 

4. bittet alle Parteien 1II1ChdriJckUch, sich strikt an die 
Waffenruhevereinbarungen vom 17. und 22. Septemher 1991 
zu halten; 

5. appelliert eindringlich an alle Parteien und legt 
ihnen nahe, ihre Streitigkeiten auf friedlichexn Wege und 
durch Verhandlungen auf der Konferenz über Jugoslawien, 
einschließlich der in ihrem Rahmen geschaffenen Mecbsnis
men, beizulegen; 

6. beschließt nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, daß alle Stanlen zum Zweck der Herstellung von 
Frieden und Stabilität in Jugoslawien sofort ein allgemeines 
und vollstlindiges Embargo für alle Lieferungen von Waffen 
und militärlschexn Gerät nach Jugoslawien verbilngen werden, 
bis der Sicherheitsrat nach Konsultationen zwischen dem 
Generalsekretllr und der Regierung Jugoslawiens einen 
gegentei1igen Beschluß faßt; 

7. fordert alle Staaten auf, alles zu unterlassen, was zu 
einer Verschärfung der Spannungen und zur Behinderung 
oder Verz6gerung einer friedlichen Verbandlungslösung des 
Konflikts in Jugoslawien beitragen könnte, die es allen Jugo
slawen gestatten würde, ihre Zukonft in Frieden zu bestim
men und aufzubauen; 

8. besChließt, bis zur Erzielung einer friedlichen 
Lösung mit dieser Augelegenheit befaßt zu bleiben. 

Aqf der 3009. 81_8 einstimmig verabschiedet. 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS HAITIS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 
PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 30. SEPTEMBER 1991 

Bescblnß 

Auf seiner 3011. Sitzung am 3. Oktober 1991 beschloß 
der Rat, die Vertreter Hnitis, Honduras' und Kanndas 

einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Schreiben des Stlindigen Vertreters Hnitis bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
30. September 1991 (S123098)"" teilzunehmen. 
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SCHREIBEN DES GENERAIßEKRETÄRS AN DEN PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT 
VOM 24. NOVEMBER 19!Il 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS DEUTSCHLANDS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 
PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 2L NOVEMBER 19!11 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS FRANKREICHS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 
PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 26. NOVEMBER 1991 

BesclduB 

Auf seiner 3018. Sitzung am 27. November 1991 
beschloß der Rat, die Vertreter Jugoslawiens einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
tei1zunehmen: 

"Schreiben des Generalsekretllrs an den PrIIsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 24. November 1991 
(SI23239>" ; 

Schreiben des Stilndigen Vertreters Deutsch\ands bei den 
Vereinten Nationen an den Priisidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 21. November 1991 (8123232>"; 

Schreiben des Stilndigen Vertreters Frankreichs hei den 
Vereinten Nationen an den Priisidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 26. November 1991 (S123247f1". 

Resolution 721 (1991) 
vom ZT. Novemberl99l 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekriiftlgung seiner Resolution 713 (1991) vom 
25. September 1991, 

In Anbetracht des Ersucheos der Regierung Jugoslawiens 
um die Schaffung einer Friedensoperation in Jugoslawien, 
das in dem Schreiben des Stilndigen Vertreters Jugoslawiens 
bei den Vereinten Nationen an den Priisidenten des Si
cherheitsrats vom 26. November 1991194 zum Ausdruck 
gebracht wurde, 

zutiefst besorgt über die Kampfhandlungen in Jugo
slawien und die gravierenden Verletzungen frilherer Waffen
ruhevereinbarungen, die schwere Verluste an MenscheDleben 
und weitverhreitete SachschIlden verursacht haben, und über 
die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Länder der 
Region, 

feststellend, daß das Fortbestehen und die Verscblirfung 
dieser Situation eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt, 

sowie In Anbetracht des Schreibens des Generalsekretllrs 
an den Priisidenten des Sicherheitsrats vom 24. November 
199119!J betreffend den Auftrag seines Persönlichen Abge
sandten in Jugoslawien und der diesem Schreiben beigefilg
ten, am 23. November 1991 in Genf unterzeichneten Verein
barung, 

ferner In Anbetracht dessen, daß, wie ans diesem 
Schreiben des Genera1sekretllrs hervorgeht, jeder der jngo
slawischen Teilnehmer an dem Treffen mit seinem Persönli
chen Abgesandten erk1lirt hat, den möglichst baldigen Einsatz 
einer Friedensopemtion der Vereinten Nationen zu wünschen, 

1. billigt die Bemühungen des GeneraIsekretlirs und 
seines Persönlichen Abgesandten und bringt die Hojfnung 
zum Ausdruck, daß sie ihre Kontakte zu den jugoslawischen 
Parteien so rasch wie möglich fortsetzen werden, damit der 
Genera1sekre1llr dem Sicherheitsrat alsbald Empfehlungen 
vorlegen kann, so auch hinsichtlich der möglichen Schaffung 
einer Friedensoperation der Vereinten Nationen in Jugo
slawien; 

2. schließt sich der Erklärung des Persönlichen 
Abgesandten des Generalsekretllrs gegenüber den Parteien an, 
wonach der Einsatz einer Friedensoperation der Vereinten 
Nationen nicht in Aussicht genommen werden kann, ohne 
daß unter anderem a\le Parteien die am 23. November 1991 
in Genf onterzeichnete und dem Schreiben des Genera1sekre
!IIrs vom 24. November 1991'" beigefilgte Vereinbanmg voll 
einhalten; 

3. forden die jugoslawischen Parteien nachdrlJcklich 
arif, die genannte Vereinbarung voll einzuhalten; 

4. verpflichtet sich, die genannten Empfehlungen des 
Genera1sekretllrs zu prIlfen und unverzüglich entsprechende 
Mnßnshmen zu ergreifen, insbesondere auch in bezug auf 
jede Empfehlung zur möglichen Schaffung einer Friedens
operation der Vereinten Nationen in Jugoslawien; 

S. beschließt, bis zur Erzielung einer friedlichen 
Lösung mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

AI({ der 3018. S/tvmg elnsllmmlg verabschletkt. 
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BERICHT DES GENERALSEKRETÄRS GEMÄSS RESOLUTION 721 (1991) DES SICHERHEITSRATS 

Beschluß 

Auf seiner 3023. Sitzung am 15. Dezember 1991 beschloß 
der Rat, den Vertreter Jugoslawiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erilrterung des Punktes "Bericht des 
Generalsekretärs gemäß Resolution 721 (1991) des Sicher
heitsrats (SJ23280)XI" teilzunehmen. 

Resolution 724 (1991) 
YODl 15. Dezember 1991 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekrtiftigung seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991 und 721 (1991) vom 27. Novem
ber 1991, 

Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 721 
(1991) des Sicherheitsrats vorgelef'n Bericht des Genera\se
kretärs vom 11. Dezember 1991' , 

unter Hinweis darauf, daß ihm nach der Charta der 
Vereinten Nationen die Hauptverantwortung für die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit obliegt, 

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Kapitels 
vm der Charta, 

entschlossen, sicherzustellen, daß das mit Resolution 713 
(1991) verhängte allgemeine und vollständige Embargo für 
alle Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät nach 
Jugoslawien wirksam angewandt winI, 

in Wardigung der Initiativen des Generalsekretllrs auf 
hmnanitllrem Gebiet, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs vom 
11. Dezember 1991196 und spricht ihm seinen Dank dafilr 
ans; 

2. macht sich insbesondere die Auffassungen ZU eigen, 
die in Ziffer 21 dieses Berichts zum Ausdruck gebracht 
werden, wonach die Voraussetzungen für die Schaffung einer 
Friedensoperation in Jugoslawien nach wie vor noch nicht 
gegeben sind, sowie die Auffassungen in Ziffer 24, wonach 
die volle Einbaltung der am 23. November 1991 in Genf 
unterzeichneten Vereinbarung!!" die beschleunigte Behand
lung der Frage der Schaffung einer Friedensoperation der 
Vereinten Nationen in Jugoslawien ermöglichen wDrde; 

3. schließt sich insbesondere der Bemerkung des 
Generalsekretärs an, wonach die internationale Gemeinschaft 
bereit ist, den jugoSlawiSChen Völkern zu helfen, wenn die in 
seinem Bericht dargelegten Voraussetzungen erfll\lt werden, 
und macht sich in diesem Zusammenheng sein Angebot zu 
eigen, als Teil des fortbestehenden Auftrags seines Persönli
chen Abgesandten einen kleinen Stab nach Jugoslawien zu 
entsenden, dem auch Soldaten angehören, um die Vor
bereitungen für den möglichen Einsatz einer Friedensopera
tion voranzubringen; 

4. unterstreicht die Auffassung, wonachjeder Friedens
einsatz der Vereinten Nationen in Jugoslawien den Zweck 
hlltte, allen Parteien die friedlIche Beilegung ihrer Streitigkei
ten zu ermöglichen, auch vennittels der im Ralunen der 
Konferenz über Jugoslawien geschaffenen Prozesse; 

5. tlJtJg werdend nach Kapitel V11 der Charta der 
Vereinten Nationen: 

a) ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär binnen 
zwanzig Tagen über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die 
sie ergriffen haben, um den in Ziffer 6 der Resolu
tion 713 (1991) niedergelegten Verpflichtungen zur Anwen
dung eines allgemeinen und vollständigen Embargos für alle 
Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät nach 
Jugoslawien nachzukommen; 

b) beschli'ißt, gemäß Regel 28 seiner vorläufigen 
Geschllftsordnung einen ans allen Ratsmitgliedern bestehen
den Ausschuß des Sicherheitsrats einzusetzen, mit dem 
Auftrag, die nachstehenden Aufgaben wahrzunehmen, dem 
Rat über seine Tätigkeit Bericht zu erstatten und Bemerkun
gen und Empfehlungen dazu vorzulegen: 

i) Prüfung der gemäß Buchstabe a) vorgelegten 
Berichte; 

ö) Einholung weiterer Informationen von allen Staaten 
über die von ilmen ergriffenen Maßnahmen zur 
wirksamen Anwendung des mit Ziffer 6 der Resolu
tion 713 (1991) verhängten Embargos; 

ili) Behandlung etwniger ihm von den Staaten zur 
Kenntnis gebrachten Informationen über Verletzun
gen des Embargos und, in diesem Znsammenheng, 
Abgabe von Empfehlungen an den Rat betreffend 
Möglichkeiten zur Erhöhung der Wirksamkeit des 
Embargos; 

iv) Empfehlung geeigneter Maßnahmen bei Verletzun
gen des allgemeinen und vollständigen Embargos 
für alle Lieferungen von Waffen und militärischem 
Gerät nach Jugoslawien und regebnäßige Versor
gung des Generalsekretärs mit Informationen zur 
allgemeinen Verteilung an die Mitgliedstaaten; 

c) fordert alle Staaten auf, mit dem Ausschuß bei der 
BrfO\lung seiner Aufgaben hinsichtlich der wirksamen Um
setzung von Ziffer 6 der Resolution 713 (1991) voll zu
sammenzuarbeiten; 

cl) ersucht den Genera1sekretär, dem Ausschuß jede 
erforderliche Unterstützung zu gewähren und im Sekretariat 
die dafilr notwendigen Vorkehrungen zu treffen; 

6. verpflichtet sich, zu prüfen, wie die Einbaltung dei 
von den Parteien eingegangenen Verpflichtungen gewähr
leistet werden kann; 

7. fordert alle Staaten und Parteien mit Nachdruck auf, 
alles zu unterlassen, was zu einer VerschlIrfung der Spannun-
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gen, zur Behinderung der Herstellung einer wirksamen 
Waffenruhe und zur Behinderung oder Verzögerung einer 
friedlichen Verhandlungslösung des Konflikts in Jugoslawien 
beitragen könnte, die es allen Völkern Jugoslawiens gestatten 
würde, ihre Zukunft in Frieden zu bestimmen und auf
zubauen; 

8. ermutigt den Generalsekretär. seine humanitären 
Bemilhungen in Jugoslawien in Verbindung mit dem Inter
nationalen Komitee vom Roten Kreuz, dem Hohen Kommis
sar der Vereinten Nationen für FlOchtJinge, dem Kinderhi1fs-

werk der Vereinten Nationen und anderen geeigneten 
humanitären Organisationen fortzusetzen. mit dem Ziel. 
dringend praktische Maßnahmen zur Deckung des aknten 
Bedarfs der Menschen von Jugoslawien, einschließlich der 
Vertriebenen und der von dem Konflikt betroffenen verwund
barsten Gruppen, zu treffen und bei der freiwilligen ROck
kebr der Vertriebenen an ihre Heimstätten behilflich zu sein: 

9. beschließt. bis zur BIzielung einer friedlichen 
Lösung mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

A14f der 3023. Sitzung einstimmig verobscIdedet. 

Teil Il. Weitere vom Skherheitsrat belumdelte Fragen 

AUFNAHME NEUER MITGLIEDER IN DIE VEREINTEN NATIONEN'08 

Beschlilsse 

Auf seiner 2998. Sitzung am 6. August 1991 beschloß 
der Rnt nach Verabschiedung seiner TagesordnunA- die 
Anträge der Demokratischen Vo1ksrepnblik Korea' und 
der Republik Kmea"'" auf Aufnahme in die Vereinten 
Nationen gemiiß Regel 59 der vor\llufigen GescblIftsordnung 
zur PrOfung und Berichterstattung an den Ausschuß für die 
Aufnahm~ neuer Mitglieder zu überweisen. 

Auf seiner 3001. Sitzung am 8. August 1991 elölteIte 
der Rnt den Bericht des Ausschusses für die Aufnahme neuer 
Mitglieder'" betteffend die Anträge der Demokratischen 
Vo1ksrepnblik Korea und der Repnblik Korea auf Aufnahme 
in die Vereinten Nationen. 

Resolution 702 (1991) 
..... 8. August 1991 

Der Sicherheitsrat. 

nach gesonderteI Prfl/wtg der Anträge der Demokrati
schen Vo1ksrepublik Korea'" und der Repnblik Korea200 auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen, 

1. empfiehlt der Generalversamm1ung, die Demokrati
sche Vo1ksrepublik Korea als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen; 

2. empfiehlt der Generalversamm1ung, die Republik 
Korea als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. 

A14f der 3001. S~g ohne Abnlmmung .erabscldedet 

Beschluß 

Auf derselben Sitzung gab der Ratsprllsident im An
schluß an die Verabschiedung der Resolation 702 (1991) des 
Sicherheitsrats im Namen der Mitglieder die fulgende 
ErIdlirung ab"": 

"Mit der Verabschiedung der Resolution 702 (1991) 
hat der Sicherheitsrat einen weiteren Schritt zum Ab
schluß eines politischen Prozesses geten, im Zuge der 
Wahrnehmung einer der wichtigsten ihm cIuroh die 
Cbartn der Vereinten Nationen übertragenen Aufgaben, 
nlImlich der Generalversamm1ung hinsichtlich der Auf
nahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 
Empfehlungen zu unterbreiten. 

Die Anträge der Demokratischen Volksrepublik 
Korea und der Repnblik Korea sind vom Sicherlteitsrat 
behaDdelt und einmiltig gehilIigt wonIen. Die Bestnlbun
gen der Völker und der Regierungen der Demokratischen 
Vo1ksrepnblik Korea und der Repnblik Korea sind in 
harmonischer Weise zusammellgettoffen. Desha1b hat 
der Sicherheitsrat beschlossen, die Anträge beider Teile 
der koreanischen Halbinsel auf Anfnabme in die Welt
organisatiOD gemeinsam zu behandeln und gleichzeitig 
darIlber zu beschließen. 

Dies ist ein historisches Ereignis für die Demolaati
sche Volksrepublik Korea, für die Repnblik Korea, für 
den asiatischen Kontinent und für die Weltgemeinschaft 
der Nationen. 

Es kann kein Zweifel daInn bestehen, daß durch 
diese Empfehlung des Sicherlteitsrats an die Generalver
sammlung das Ziel der Universalität der Vereinten 
Nationen nIIher rOckt und noch unterstrichen wird. Ich 
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bin sicher. daß die Demokratische Vo1ksrepublik Korea 
und die Republik Korea als neue Mitglieder der Organi
sation einen positiven Beitrag zu den Bemillumgen um 
die Steigerung der Wirksamkeit der Vereinten Nationen 
und die Stlirlrung der Achtung ihrer Ziele und Grund
siIIze leisten werden. 

Die Aufnahme der DemokratischCD Repnblik Korea 
und der Repnblik Korea wird auch die Spannungen in 
der Region vermindern, in ihren bilateralen Beziehungen 
eine gilnstige Atmospblire f1lr vertrauenbiJdende Maß
nahmen schaffen und deren F6rdenmg erleichtern und 
einen geeigneten Rahmen hieten.in dem sie sich mit den 
vielen DIngen auseinandersetzen können. die sie einen. 
und in dem sie die wenigen Hindernisse, die sich ihrer 
Vereinigung noch entgegenstellen, überwinden könnCD. 

Wir haben in jilngster Zeit gesehen, wie Länder. die 
einst Gegner waren, die notwCDdige Kraft gefunden 
haben. ihre MeinungsveIllCbiedenbeiten zuguDSten ihres 
gemeinsamen Interesses an der FIlrdenmg des Wohls 
ihrer Völker und der Welt im allgemeinen hintanzustel
len. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschbeit an
scheinend wieder Vernunft annimmt Wir können das 
nIlchste Jahrtausend in einer optimistischeren Grundbal
tung beginnen. In der positiven Atmospblire. die mit dem 
Ende des Kalten Krieges entstanden ist, nehmen wir mit 
tiefer Genugtuung Kenntnis von einem neuerlichen 
Beweis konstruktiven Aufeinanderzugebens in Gestalt 
der vom Sicherheitsrat verabschiedeten Empfeblung. die 
Demokratische Volksrepublik Korea und die Republik 
Korea als Mitglieder in die Vereinten Nationen auf
zunelnnen. 

Abschließend möchte ich in meiner Eigenschaft als 
Präsident des Sicherheitsrats feststellen, daß es f1lr mich 
eine große Ehre ist, der DemokratiscbCD Volksrepublik 
Korea und der Repnblik Korea in diesem historischen 
Augenblick im Namen aller Ratsmitglieder meine 
Gll\ckwflnsche auszusprechen. • 

B. Antrag der FiIderüIrten Sttulten von MiIaolUl8ien 

Bescldlisse 

Auf seiner 2999. Sitzung am 6. August 1991 beschloß 
der Rat nach Verabscbiedung seiner Tagesordnung. den 
Antrag der Föderierten Staaten von Mikronesien203 gemIIß 
Regel 59 der vorläufigen Geschäftsordnung zur Prftfung und 
Berichterstattung an den Ausschuß f1lr die Aufnahme neuer 
Mitglieder zu ilberweisen. 

Auf seiner 3002. Sitzung am 9. August 1991 erörterte 
der Rat den Bericht des Ausschusses f1lr die Aufnahme neuer 
Mitglieder'"' betreffend den Antrag der Föderierten Staaten 
von Mikronesien auf Aufnahme in die Vereinten Nationen. 

Resolution 703 (1991) 
vom 9. August 1!191 

Der Sicherheitsrat. 

noch Prlifung des Antrags der Föderierten Staaten von 
Mikronesien auf Aufnahme in die Vereinten Nationen2"'. 

emp.f/ehlt der Generalversammlung. die Föderierten 
Staaten von Mikronesien als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. 

BesdIlnß 

Auf derselben Sitzung gab der RatsprIlsident nach 
Verabschiedung der ResolutiOlI 703 (1991) des Sicherheits
rats im Namen der Mitglieder die folgende Erk1llrung ah"": 

"In meiner Eigenschaft als Präsident des Sicherheits
rats und im Namen der Mitglieder des Rates möchte ich 
die historische Bedeutung der von uns soeben verab
schiedeten Resolution hervorheben. in der empfuhlen 
wlrd. die Föderierten Staaten von Mikronesien als 
Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. Diese 
Resolution ist zweifellos der . logische Sclnitt im An
schluß an die vom Sicherheitsrat am 22. Dezember 1990 
verabschiedete Resolution 683 (1990). mit der er die 
Treubandregelung f1lr die Gebiete von Mikronesien 
beendet hat. 

FiIr den Sicherheitsrat wie auch f1lr den Treubandrat 
und f1lr die Vereinten Natiunen als Ganzes stellt diese 
Resolution den Höbepunktjahrzebntelanger Anstrengun
gen dar. die Völker dieser Gebiete in die Lage zu 
versetzen. iht Gescbick selbst in die Hand zu nehmen 
und den ihnen zustehenden P1atz in der Gemeinschaft 
der Nationen einzunehmen. 

Mit der schrittweisen Aufnahme aller Staaten, die 
die Weltgemelnschaft bilden. riIckt die Unlversalitllt der 
Organisation immer mehr der Verwlrklicbung näher und 
gewinnt von Tag zu Tag an Bedeutung. 

Genau dieses Ziel hatten die Gründer der 0rganisa
tion im Sinn, nIImlich die Bildung einer einzigen, 
universalen Institution. in der alle Staaten ohne Unter
schied nach ihtem wirtschaftlichen Entwlcklungsstand. 
der Größe ihrer Bevö1kernng. ihrer Mllitärmacht oder 
anderen Fakturen gemeinschaftllch die Verantwortung 
f1lr die Erhaltung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit tragen. 

Die Föderierten Staaten von Mikronesien werden 
einen herausragenden Beitrag zu den Vereinten Nationen 
1eisten.indem sie einen lnnuvatoriscbCD.AnsaIz und eine 
unvoreingenummCDe Betrachtungsweise der internationa
len Angelegenbeiten einbringen und so helfen werden. 
eine Änderung eingefahrener Praktiken herbeizuf!Ihren 
von denen viele, wie alle Mitglieder der Vereinten 
Natiomnwlssen.~~gmd 

Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats 
heglilckwilosche ich die Föderierten Staaten von Mlkro-
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nesien zu dem Beschluß des Rates. in dem der General
versammIung empfohlen wird, die Föderierten Staaten 
von Mikronesien als Mitglied in die Vereinten Nationen 
aufzunehmen." 

c. Antrag der Republik MtII'ShtzIIlnseln 

Bescldlhwe 

Auf seiner 3000. Sitzung am 6. August 1991 beschloß 
der Rat nach Verabschiedung seiner Tagesordnung. den 
Antrag der Republik MarsbalUnseln'" gemllß Regel S9 der 
vorläufigen Gesch1lftsordnung zur Prüfung und Bericht
erstattung an den Ausschuß fIIr die Aufnahme neuer Mit
glieder zu überweisen. 

Auf seiner 3003. Sitzung am 9. August 1991 erörterte 
der Rat den Bericht des Ausschusses fIIr die Aufnahme neuer 
Mitglieder"" betreffend den Aotrag der Republik Marsbal1-
Inseln auf Aofnubme in die Vereinten Nationen. 

Resolution 704 (1991) 
vom 9. August 19!11 

Der Sicherheitsrat. 

nach Priifung des Antrags der Republik Marshallinseln 
auf Aufnubme in die Vereinten Nationen .... 

empfiehlt der GeneralversammIung, die Republik 
Marsballinseln als Mitglied in die Vereinten Nationen 
aufzunehmen. 

Auf der 3003. Sll:unll ohne AbstImmung verabschiedet. 

Bescldnß 

Auf derselben Sitzung gub der Ratspriisident nach 
Verabschiedung der Resolution 704 (1991) des Sicherheits
rats im Namen der Mitglieder die folgende Erklärung ah2ll8: 

"Die von uns soeben verabschiedete Resolution. in 
der empfohlen wird, die Republik Marshallinseln als 
Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen, ist ein 
historisches Ereignis. Sie ist einer der letzten Schritte in 
dem Prozeß der vollständigen Integration der Republik 
Marshallinseln in die internationale Gemeinschaft, ein 
Prozeß. der neuen Anstoß erhielt mit der Verabschie
dung der Resolution 683 (1990) am 22. Dezember 1990 
durch den Sicherheitsrat, mit welcher der Rat das Ende 
der Treubandregelung fIIr die Marshallinseln erklllrte. 

Die vom Rat verabschiedete Resolution bestätigt die 
volle Gültigkeit des grund1egenden Ideals der Univer
salität der Vereinten Nationen. wonach alle Staaten. ob 
groß oder klein, aufgefordert sind, zu einer friedlichen 
und geordneten internationalen Koexistenz beizutragen. 

W"1f können heute sehen, daß mit der zune1nnenden 
Universalität der Vereinten Nationen die spezifischen 
Verantwort1ichkeiten der Staaten eine Stärkung erfahren, 
ebenso wie auch ihre Rechte, am Entscheidungsfindungs-

prozeß in Bereichen mitzuwirken, die fIIr die inter
nationale Gemeinschaft als Ganzes von Belang sind und 
die mit der Erhaltung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit und vor allem mit der Förderung 
der Znsammenarbeit zwischen den Völkern ZUS8JDmen

blIngen. 

Die Aufnahme der Republik MarshalUnseln wird 
dazu beitragen, die Gültigkeit der Gnmdslilze der Charta 
der Vereinten Nationen zu bekräftigen und die Errei
chung ihrer Ziele zu erleichtern. 

Im Namen der Mitglieder des Sicherheitarats 
beglückwünsche ich die Republik MarshaJ]jnse1n zu dem 
Beschluß des Rates. in dem der GenemlversammIung 
empfohlen wird, die· Republik MarsbglUnseln als Mit
glied in die Vereinten Nationen aufmnehmen." 

D. Antrllge der Republik EstItuul, der Republik 
LettItmd und der Republik LiIIIlIBn 

Bescldlhwe 

Auf seiner 3006. Sitzung am 10. September 1991 
beschloß der Rat nach Verabschiedun"i seiner Tagesordnung, 
die Anträge der Republik Estland • der Republik Lett
land"o und der Republik Litauen"l gemllß Regel S9 der 
vorläufigen Gesch1lftsordnung zur Prüfung und Bericht
erstattong an den Ausschuß fIIr die Aufnahme neuer Mit
glieder zu überweisen. 

Auf seiner 3007. Sitzung am 12. September 1991 
erörterte der Rat den Bericht des Ausschusses fIIr die 
Aufnahme neuer Mitgliedet12 betreffend die Anträge der 
Republik Estland, der Republik Leuland und der Republik 
Litauen auf Aufnahme in die Vereinten Nationen. 

Resolution 709 (1991) 
vom 12. Sep_ber 19!11 

Der Sicherhellsrat. 

nach Priifung des Antrags der Republik Est1and auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen"". 

empfiehlt der GeneralversammIung. die Republik Estland 
als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Auf der 3007. SilzJmg ohne Abstimmung .etrzbscldedet 

Resolution 710 (1991) 
vom 12. Soptember 19!11 

Der Sicherheitsrat. 

nach Prlljimg des Antrags der ~ublik Leuland auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen"o. 

empfiehlt der GenemlversammIung, die Republik 
Lettland als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Auf der 3007. SilzJmg ohne AbstImmung verabschiedet. 
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Resolution 711 (1991) 
vom 12. September 1991 

Der Sicherheitsrat, 

nach PrlJ.fung des Antrags der ~Iik Litauen auf 
Aufnahme iu die Vereinten Nationen'!1J, 

empJIehIt der Generalversammlung, die Republik Litauen 
als Mitglied iu die Vereinten Nationen aummehmen. 

AIif d8I' 3IXJ7. SJtzrma ohne Ab_g vetabschiedet. 

BescbIiisse 

Da keine Einwände erhoben wurden, beschloß der Rat 
anschließend, sich in ÜbereiDStimmung mit der iu Ziffer 3 
des Berichts des Ausschusses für die Aufnahme neuer 
Mitglieder'J· enthaltenen Empfehlung auf den letzten Absatz 
von Regel 60 der vorläufigen GeschJiftsordnu des Rates zu 
berufen und von der im vorletzten Absatz der Regel 60 
festgesetzten Frist abzuweichen, um seine Empfehlung der 
sechsundvierzigsten Tagung der Generalversammlung vor
legen zu können, die in der Folgewoche beginnen sollte. 

Auf derselben Sitzung gab der Ratsprlisident nach 
Vernbschiednng der Resolutionen 709 (1991), 710 (1991) 
und 711 (1991) im Namen der Mitglieder die folgende 
Erklärung aIJ2J3; 

"Icb empfinde es wahrhaftig als große Ebre, als 
Pdlsident des Sicherheitsrats im Namen aller seiner 
Mitglieder feststellen zu dürfen, mit welcher Genugtuung 
der Rat der Generalversammlung empfiehlt, die Republik 
Estland, die Republik Lettland und die Republik Litauen 
als Mitglieder iu die Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Dies gescbieht mit Genugtuung, nber auch mit BrDSt, 
denn es ist ein feierlicher Beschluß von großer symboli-

scher und historischer Tragweite, den der Rat heute trifft. 
Das Rad der Gescbichte hat sich weileigedreht. Der Wmd 
der Freiheit fegt die alten Strukturen hinweg. WIl' treten ein 
iu eine Welt, die vielleicht von weniger Ordnung gekenn
zeichnet ist, iu der es nber immer mehr Raum für Hoffnung 
gibt 

Die Unabhängigkeit der Republik Estland, der 
Republik Lettland und der Republik Litauen wurde auf 
frledUche Welse wiedergewonnen, im Wege des Dialogs, 
mit Zustimmung der Beteiligten und im Einklang mit 
den Wflnschen und Bestrebungen der drei Völker. WIl' 
können diese Bntwicklung IIUI' begrüßen, stellt sie doch 
offensichtlich eiuen Fortschritt dar biDSichtlich der 
Achnmg der Grundsätze der Charta der Vereiuten Natio
nen und der Brreichnng ihrer Ziele. 

Den V",l1e1ein Estlands, Lettlands und Litauens 
entbiete ich meinen WtllkommeDSgruß. Der Rat ist zu 
der einmiltigen Auffassung gelangt, daß Thre Stnsten die 
iu Regel 60 der vorläufigen Geschäftsordnnng festgeleg
ten Bedingungen für die Aufnahme iu die Vereinten 
Nationen erllIllen, nftmUch friedliebend sowie fiibig und 
wiUeDS zu sein, die Verpflichnmgen aDS der Charta zu 
erllIllen. 

Ich hin sicher, daß Estland, Lettland und Litauen als 
neue Mitglieder der Vereinten Nationen einen kon
struktiven Beitrag zu den BemiJhllngen \eisten werden, 
die Ziele und Grundsätze der Charta zu fördern und zu 
verteidigen. 

Es ist jetzt an der Generalversammlung, diese 
Auffassung des Sicherheitsrats zu bestätigen und es 
Ihnen zu ermöglichen, wieder rechtmllßig Thren PIaIz iu 
der Stnstengemeiuscbaft einzunehmen. Diese sechs
undvierzigste Tagung wiId somit Zeuge sein, wie die 
Vereinten Nationen mit 166 Mitgliedern der Univer
salität, die eines ihrer Grundprinzipien ist, wieder einen 
Schritt näherkommen. " 

DER INTERNATIONALE GERlCHnmoF'J4 

Beschluß 

Auf seiner 3005. Sitzung am 28. AugDSt 1991 setzte der 
Rat die Erörterung des Punktes "Zeitpunkt der WDhI zur 
Besetzung eines frei~wordenen Sitzes im Internationalen 
Gerichtshof (S/22959) .... fort. 

ResoIntlon 788 (1991) 
.... 28. August 1991 

Der Sicherheitsrat, 

mit dem Ausdruck der Trauer Kenntnis nehmend vom 
Tod des Richters Taslim Olawale Elias am 14. AugDSt 1991, 

ferner zur Kenntnis nehmend, daß damit für die ver
bleibende Amtszeit des verstorbenen Richters eiu Sitz im 
Internationalen Gerichtshof frei geworden ist, der nach dem 
Statut des Gerichtshofs besetzt werden muß, 

In Anbetracht dessen, daß gemäß Artikel 14 des Statuts 
der Zeitpunkt der Wahl zur Neuhesetzung dieses Sitzes vom 
Sicherheitsrats bestimmt wird, 

beschließt, daß die WDhI zur Besetzung des freigewonJe.. 
nen Sitzes am 5. Dezember 1991 auf eiuer Sitzung des 
Sicherheitsrats und eiuer Sitzung der sechsundvierzigsten 
Tagung der Generalversammlung stattfindet 

AIif der J()()5. SlIvms ehJstlmmIg ... -
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Am 5. Dezember 1991 wIiblten der Sicherheitsrat, auf 
seiner 3021. Sitzung, und die Generalversammlung, auf der 
63. Plenarsitzung ihrer sechsundvierzigsten Tagung, Bola 

Ajibola (Nigeria) in den Internationalen Gerichtshof, um 
einen durch den Tod von Richter TasJim Olawale Ellas 
freigewordenen Sitz zu besetzen. 

EMPFEHLUNG BETREFFEND Dm ERNENNUNG DES GENERALSEKRETÄRS'" 

Beschluß 

Auf seiner 3017. Sitzung erörterte der Rat in nichtöffentlicher Sitzung sm 21. November 1991 die 
Frage der Empfehlung betreffend die Ernennung des Generalsekretllrs der Vereinten Nationen. 

Der Sicherheitsrat, 

Resolution 720 (1991) 
vom 21. November 19!Il 

nach Behtmdlung der Frage der Empfehlung betreffend die Ernennung des Generalsekretllrs der 
Vereinten Nationen, 

empfiehlt der General versammlung, Boutros Boutros Ghali für eine Amtszeit vom 1. Januar 1992 
bis 31. Dezember 1996 zum Generalsekretär der Vereinten Nationen zu ernennen. 

AJif der 3017. SI_S (nichtiitfenlllchJ einstimmig 1IImII>schIedet 
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Amnerkungen 

, Resolutionen bezielnmgswelse BeschlOsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 
1986, 1987, 1988, 1989 und 1990 vembscbiedet. 

• Dokument SI2204S 1m Protokoll der Z973. Sitzung. 
3 SI22046. 

4 Vereinte Nationen, Treaty Serles, VoL 75, Nr. 973. 

, Dokument SI2:Z4OZ 1m Protokoll der Z98O. Sitzung. 

6 snz408. 

, Siehe 0jJicIal Records of the Securily Counc/l, Fony.sixth Year, Supplement jor April, May ond JUIIe 1991. 

• Dokument SI22640 1m Protokoll der Z989. Sitzung. 

• Siebe 0jJicIal Records ofthe Securily Counc/I, Fony.sixth Year, Supplementjor January, FebnuJI'Y and March 1991. 

'0 sn2133. 

11 A/45J894..SIZ2IlZS, AoIage. 

12 Resolutionen beziehungsweise Besch!osse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1967, 1968, 1969, 1970. 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 und 1990 verabschiedet. 

.. 0jJicIal Records of the Securily Counc/l, Fony.sixth Year, Supplement jor January, FebnuJI'Y ond March 1991, Doku-
ment sn21Z9 mit Add.l. 

'4 Ebd., Dokument SlZ2JY79. 

.. 0jJicIal Records of the Securily Counc/l, Thlny.thlrd Year, Supplement lor January, FebnuJI'Y ond March 1978, Doku
ment SlIZ611. 

'6 sn2176. 

17 SlZZ38S. 

'8 SI2ZS6S • 

• 9 SlZZS66. 

.. 0jJicIal Records ofthe Securlty Counc/l, Fony.slxlh Year, Supplementjor April, May ond JUIIe 1991, Dokument Sl22631 mit 
Add.1. 

2. SlZZ657. 

22 Siehe 0jJicIal Records ofthe Securily Counc/I, Fony.sixth Year, Supplementjor July, August ond September 1991. 

23 Ebd., Dokument S1228Z9. 

24 0jJicIal Records of the Securlty CoUl/t:/J, Forty-sixth Year, Supplement jor January, FeJmuuoy ond March 1991, Doku
ment sn21Z9/Add.l. 

.. Ebd., Supplement lor July, August ond September 1991, Dokument SlZZ791. 
26 SlZZ862 

'" Siebe OjJü:/aI Records ofthe Securlty Counc/l, Fony.sixth Year, Supplementjor October, Novemberond December 1991. 

28 Ebd., Dokument Sl23Z33 mit Kmr.l • 

.. S/Z3ZS3 • 

.. Resolutionen beziehungsweise BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 
1988, 1989 und 1990 vembscbiedet. 

31 OjJü:/aI Records ofthe Securlty Counc/I, Fony.sixth Year, SupplementjorJanuary, FebnuJI'Y ond March 1991, Doku
mentSml48 • 

.. SlZn79. 

33 0jJicIal Records of the Securlty Count:/J, Fony.sixth Year. Supplement jor January, February ond March 1991, Doku
ment SIllZ63. 
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34 SJ22280. 

" SI2'1fJ37. 

,. Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1990 verabschiedet. 

'n SJ22319 • 

.. Dokument SJ22220 1m Protokoll der 2977. Sitzung, Tell n (nichtöffentlich). 

,. Dokument sn.2221 1m Protokoll der 2977. Sitzung, Tell n (nichtöffentlich). 

40 OjfIcial Records of the Securlty Counci/, Forty-sixlh Year, Supplement for JIl1I1JIlTY. February and March 1991, Dokumen
te S122275 und S/22276. 

41 Ebd., Dokument SI22273. 

42 Vereinte Nationen, Tretlty Series, Vol 75, Nr. 972. 

43 SJ22322. 

44 SJ22333. 

" SJ22333, Anlage. 

.. S/22334. 

<1 SJ22361. 

48 0jfIcial Records ofthe Securlty Counci/, Forty-sixIh Year. Supplementfor AprH. May and June 1991, Dokument SJ22330 • 

.. SJ22398. 

50 OjfIcial Records ofthe Securlty Counci/, Forty-sixlh Year, Supplementfor JIl1I1JIlTY. February and March 1991, Doku
ment Sl2202l1Add.2. 
SI SI224OO. 

52 SI224OO, Anlage. 

" OjfIcial Records ofthe Securlty Council, Forty-sixIh Year, Supplementfor AprH. May and June 1991, Dokument SJ22366, 
Anlage. 

54 S/AC.25I199l1COMM.I02. 

.. 8/22387. 

56 OjfIcial Records of the Security Council, Forty-sixlh Year, Supplement for JIl1I1JIlTY. February and March 1991, Dokumen
te SJ22320 und SJ22321. 

51 Ebd., Dokument SJ22330. 

58 Vereinte Nationen, Tretlty Series, Vol 485, Nr. 7063 • 

.. Völkerbuod, Tretlty Serles, Vol XCIV (1929), Nr. 2138. 

.. A/44I88, Anlage . 

• , Resolution 2826 (XXVI) der Generalversammlung, Anlage • 

.. Vereinte Nationen, Tretlty Series, Vol 729, Nr. 10485. 

" Resolution 34/146 der GeneralversammJung, Anlage. 

.. OjfIcial Records of the Securlty Council, Forty-sixIh Year. Supplement for JIl1I1JIlTY, February and March 1991, Doku
ment S/22409, AnJage . 

., Ebd., Dokument 8/22412 • 

.. OjJlcial Records ofthe Securlty Counci/, Forty-sixIh Year. Supplementfor AprH. May and June 1991, Dokument Sl22454 mit 
Add. 1-3 • 

• 7 S/22478 . 

.. S/22479 • 

.. S/22485. 

'" OjfIcial Records ofthe Securlty Councit Forty-sixlh Year, Supplementfor AprH. May and June 1991, Dokument Sl22456. 
71 Ebd., Dokument Sl22480. 
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12 SJ22488. 

13 SJ22489. 

7' Off/cial Records ofthe Security CoUIICÜ, Forty-sixIh Year, SupplementJor Aprü, May anti June 1991, Dokument SI22508. 
'15 stnS09. 

7. 8122548. 

77 OJfIcial Records ofthe Security CoUllCü, Forty-sixIh Year, SupplementJor Januory, February anti March 1991, Doku
ment S/22382, Anlage. 

18 stnS92. 

,. OJfIcial Records ofthe Security COUIICÜ, Forty-slxlh Year, SupplementJor Aprü, May anti June 1991, Dokument 8122S58. 

so stnS93. 

81 SI2262O. 

8Z OJfIcial Records ofthe Security CoUllCü, Forty-sixIh Year, Supplementfor Aprü, May anti June 1991, Dokument Sl22SS9 • 

.. Bbd., Dokument 8/22614 . 

.. Ebd., Dokument 8/22615 . 

., Ebd., Dokument 8122660. 

.. Ebd., Dokument S/22660, Anlage. 

87 S/22746 . 

.. 8122904 • 

.. OJfIcial Records ofthe Security CoUIICÜ, Fony-slxlh Year, Supplementfor Aprü, May anti June 1991, Dokument 8122661. 

.. Bbd., SupplementJor July, August, anti September 1991, Dokument S/22799, Anlage. 

91 Ebd., Supplement for Aprü, May anti June 1991, Dokument 8122663, Anlage. 

92 Bbd., Supplement Jor luly, AugTfft, anti September 1991, Dokument S/22792. 

93 Bbd., Supplement Jor Aprü, May anti lune 1991, Dokumente S/22739 und 8/22743 . 

.. Bbd., SupplementJor luly, August, anti September 1991, Dokument 8122761. 

"" Bbd., Dokument S/22761, Anlage. 

.. Bbd., Dokument 8/22788. 

'TI Bbd., Dokument S/22837 . 

.. Bbd., Dokument 8122812, An1age, Anhang. 

.. Bbd., Dokument S/23006 mit Korr.2. 

UD Resolution 22 A (I) der Genera1versammlung. 

101 Off/cial Records of the Security COUIICÜ, Forty-slxlh Year, Supplement Jor luly, August anti September 1991, Doku
ment SI23070. 

102 Bbd., Dokument 8/23064. 

103 S/23107. 

Ia< OjJlcial Records ofthe Secur/ty CoUIICÜ, Fony-slxlh Year, Supplementfor Oetober, November anti December 1991, 
Dokument 8/23106 mit Add.1. 

lOS 8/23118. 

106 OJfIcial Records of the Securlty CoUllCü, Forty-sixIh Year, Supplement for Oetober, November anti December 1991, 
Dokument S/22871/Rev.1. 

107 Bbd., Dokument 81228721Rev.1 mit Korr.1. 

108 8/23305. 

Im Resolutionen beziehungsweise BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 
~m1.~~~~~lm~lm1_m1,~I_IM~I_~I~~und 
1990 verabschiedet. 
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110 8/22415. 

tII 0jfIc/al Records of the Securlty Councll, Thirty-second Year, Supplement for April, May und June 1977, Dokument S/12323, 
Ziffer 5. 

112 Ebd., Thirty-jourth Year, Supplement for April, May und June 1979, Dokument S/13369, Ziffer 51. 

113 Ebd., Forty-sixth Year, Supplementfor April, May und June 1991, Dokument Sl22665 mit Add. 1 und 2, 

114 Ebd., Forty-Jifrh Year, Supplementfor October, November und December 1990, Dokument 8121982, AoIage. 

"' 8iehe Resolutionen und Beschlllsse dea Slcherheltstrll8 1990, Seite 19. 
116 S/22744. 

117 0jfIc/al Records of the Securlty CouncIl, Forty-sixtJz Year, Supplement for October, November und December 1991, 
Dokument S/23121. 

11. Ebd., Forty-Jifrh Year, Supplement for Jf11IlIIl1"Y, Februmy und March 1990, Dokument 8121183. 
119 S/23284. 

120 0jfIc/al Records of the Securlty Councll, Fony-sixth Year, Supplement for Oetober, November und December 1991, 
Dokument 8123263 mit Add.1. 

121 8123316. 

122 0jfIc/al Records ofthe Securlty CouncIl, Forty-sixtJz Year, Supplementfor Oetober, November und December 1991, 
Dokument S/23300. 

... Ebd., Supplementfor April, May und June 1991. 

124 Ebd., Dokumente 8/22436 und 8/Z2447. 

125 Resolutionen beziehungsweise BeschWsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1989 und 1990 verabschiedet. 

... SlZ2S27. 

127 SlZ2S28. 

128 8iehe Resolutionen und Beschlllsse dea Slcherheltstrll8 1989, Seite 47. 

129 0jfIc/al Records of the Securlty Councll, Forty-sixth Year, Supplement for April, May und June 1991, Dokument Sl22S43. 

1 .. Ebd., Forty-1ifth Year, Supplement for Oetober, November und December 1990. 

131 Ebd., Supplementfor April, May und June 1990, Dokument 8121931, Anlage L 
132 Ebd., Anhang 1L 

133 0jfIc/al Records of the Securlty Councll, Forty-Jifrh Year, Supplement for July, August und September 1990, Doku
ment 8121541, Anlage. 

154 Ebd., Forty-sixth Year, Supplementfor April, May und June 1991, Dokument S/2313D. 

135 Ebd., Forty-1ifth Year, Supplement for Oetober. November und December 1990, Doknment S/22031. 

156 Ebd., Forty-sixth Year, Supplementfor April, May und June 1991, Dokument 8/22494 mit Korr.1 und Add.1. 

137 S/22751. 

138 S/22752. 

129 0jfIc/al Records of the Securlty Councll, Forty-sixth Year, Supplement for July, August und September 1991, Doku
ment SI23082, Anlage. 

140 Ebd., Supplementfor Oetober, November und December 1991, Dokument S/23171. 

141 Resolutionen beziehungsweise BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1975, 1988 und 1990 verabschiedet 

142 0jfIc/al Records of the Securlty Councll, Forty-Jifrh Year, Supplement for April, May und June 1990, Dokument 8121360. 

143 Ebd.. Forty-sixth Year, Supplementfor Apri~ May und June 1991, Dokument SI22464 mit Korr.1. 
144 SIZ2734. 

'" S/22735. 
146 Sl22779. 

147 SI23008. 
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148 8123009. 

149 8123043 • 

... 8123044. 

151 OJflcial Records ofthe SecurIty Counci!, Forty-sixth Year, SupplementJor October, November and December 1991, 
Dokument 8123299. 

1,. Ebd., Supplement/or April, May and JutUJ 1991, Dokument SI22644, Anlage. 

1" Ebd., Dokument S/22609. 

154 Ebd., Dokument SJ'1:JfJZ7 mit Add.l. 

'" Sl2Z716. 

156 S/22717. 

157 Sn:J:197. 

"" SJ22798 . 
... S/22954. 

11111 Sn.29SS. 

161 8123271. 

162 SIZ3272 

163 Resolutionen beziehungsweise BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1990 verabscbledet. 

164 S/2294S. 

165 OJflcial Records ofthe SecurIty Council, Forty-sixth Year, SupplementJor Aprit May and JutUJ 1991, Dokument Sl2Z74O, 
Anlage. 

166 Ebd., Supplement/or July, August and September 1991, Dokument Sn.2808, Aolage. 

161 Ebd., Forty-fifth Yeal; Supplement Jor July, August and September 1990, Dokument SI21689. 

168 Ebd., Forty-sixth Year, Supplement/or July, August and September 1991, Dokument S122889, Anlage. 

1 .. Sn.2946. 

110 OJflcial Records of the Security Council, Forty-sixth Year, Supplement Jor Jar/JII'JI'Y, February and March 1991, Doku
ment S122059, Anlage. 

171 Ebd., Supplement/or July, August and September 1991, Dokument 8123066, Anlage. 

1'l2 Ebd., Dokument 8123097 mit Add.l. 

113 8123179. 

174 OJflcial Records ofthe Security Council, Forty-sixth Year, SupplementJor October, Nt1VtIIIIber and Decemher 1991, 
Dokument 8123177, Anlage. 

175 S1Z3186. 

176 S1Z3187. 

1'l'1 8123205. 

118 SIZ3207. 

119 SIZ3206. 

1811 S1Z3208. 

181 S1Z3216. 

182 S1Z3217. 

183 OJflcial Records of the Security Council, Forty-sixth Year, Supplement Jor July, August and September 1991, Doku
ment SIZ3069. 

'84 Siehe 3009. Sitzung. 

18' OJflcial Records of the Security Councit Forty-sixth Year, Supplement /or July, August and September1991, Doku
ment 8123052. 
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'86 Ebd., Dokument 8123053. 

181 Ebd., Dokument 8123057. 

111 Ebd., Dokumente srn:n5, 8122834, Sl22898, S/22975 und 8123059. 

189 Ebd., Dokument Sl22875. 

'''' Ebd., Dokument S/22902. 
,., Ebd., Dokument SI23047. 

,.. Ebd., Dokument S/22903. 

1113 Ebd., Dokumente 8122991 und 8/23060. 

, .. Ebd., Supplementfor October, November and December 1991, Dokument 8/23240. 

'" Ebd., Dokument 8/23239. 
,.. Ebd., Dokument 8123280. 

10'1 Ebd., Dokument 8123239, Anlage. 

'" Resolutionen beziehungsweise Bescblllsse zu dieser Fmge wurden vom Rat auch 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 
1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984 und 1990 verabschiedet 

,.. 0jJIc1ol Records of the Securlty Counc/t Forty-s/xth Year, Supplementjar luly, August and September 1991, Doku
ment SI22777. 

2111 Ebd., Dokument 8122778. 

2111 Ebd., Dokument Sl22895. 

2112 Sl22911. 

2113 0jJIc1ol Records of the Securlty Councll, Forty-sIxth Year, Supplementjar luly, August and September 1991, Doku
ment Sl22864 mit Kmr.l. 

... Ebd., Dokument 8122896. 

"" Sl22917. 

"" 0jJIc1ol Records of the Security Councll, Forty-sIxth Year, Supplement for luly, August and September 1991, Doku
ment 8122865 mit Kmr.1. 

2111 Ebd., Dokument 8122897. 

2011 S/22918. 

2110 0jJIc1ol Records of the Security Councl1, Forty-s/xth Year, Supplement for luly, August and Septemberl991, Doku
ment 8123002. 

210 Ebd., Dokument 8/23003 . 

• 11 Ebd., Dokument 8/23004. 

21. Ebd., Dokument S/23021 • 

• 13 SI23032. 

214 Resolutionen bezielwngsweise Beschllisse zu dieser Fmge wurden vom Rat auch 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, 1956, 
1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989 und 1990 
verabscbiedet. 

." Resolutionen beziehungsweise Beschllisse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1946, 1950, 1953, 1957, 1962, 1966, 1971, 
1976, 1981 und 1986 verabschiedet 
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1!)91 ERSTMALS IN Dm TAGESORDNUNG DES SICHERHEITSRATS AUFGENOMMENE PUNKTE 

ANMERKUNG: Es ist Praxis des Rates, auf jeder Sitzung auf der Grundlage einer im voraus verteilten vorlliufigen 
Tagesordnung die Tagesordnung flIr die betreffende Sitzung anzunehmen; die Tagesordnungen der einzelnen Sitzungen im 
Jahre 1991 finden sich in den 0[fIcial Records of the Secur/ty Council, Forty-sixth Year, 2973. bis 3020. Sitzung. 

In der nachstehenden chronologisch geordneten Liste sind die Sitzungen aufgeführt, auf denen der Rat im Jahr 1991 
beschlossen hat, einen bisher nicht auf der Tagesordnung stehenden Punkt in die Tagesordnung aufzunehmen. 

TagesordnungspunJa 

Die Sitnation in Liberia ............................ . 

Schreiben des Ständigen VettIeters der Türkei bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
2. April 1991 

Schreiben des Gescbliftsträgers a.L der Ständigen Vertretnng Frank
reichs bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 4. April 1991 .•....•.••••.. 

Schreiben des Geschäftsträgers aJ. der Ständigen Vertretnng Ango
las bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 17. Mai 1991 

Bericht des Genera1sekretärs über die Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen flIr Angola ..............•.....• 

Schreiben des Ständigen Vertreters Österreichs bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
19. September 1991 

Schreiben des Ständigen Vertreters Kanadas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
19. September 1991 

Schreiben des Ständigen Vertreters Ungarns bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
20. September 1991 

Schreiben des Ständigen Vertreters Jngoslawiens bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
24. September 1991 ••••.....•.•........•.......• 

Schreiben des Ständigen Vertreters Haitis bei den Vereinten Natio
nen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 30. Sep-
tember 1991 ..••....••••••••.....•............ 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 24. November 1991 

Schreiben des Ständigen Vertreters Dentscblands bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
21. November 1991 

Schreiben des Ständigen Vertreters Frankreichs bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
26. November 1991 ......•....•....••......•.••. 

Bericht des Generalaekretärs gemäß Resolntion 721 (1991) des 
Sicherheitsrats .•........•••..•••...........•..• 
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Sltvmg 

2974. 

2982. 

2991. 

3009. 

3011. 

3018. 

3023. 

Datum 

22. Jannar 1991 

5. April 1991 

30. Mai 1991 

25. September 1991 

3. Oktober 1991 

27. November 1991 

15. Dezember 1991 



VERZEICHNIS DER 1991 VOM SlCBE'RHEI1'SRAT VERABSCHIEDETEN RESOLUTIONEN 

Resolution Datum GegensfQnd Seite 

684 (1991) 30. Januar 1991 Die Situation im Nahen Osten 3 

685 (1991) 31. Januar 1991 Die Situation zwischen Irak und Iran 6 

686 (1991) 2. März 1991 Die Situation zwischen Irak und Kowait 8 

687 (1991) 3. April 1991 Die Situation zwischen Irak und Kowait 11 

688 (1991) 5. April 1991 Schreiben des Ständigen Vertreters der TUrkei bei den Vereinten Nationen 31 
an den Präsidenten des Sicherheilsrals, datiert vom 2. April 1991 

Schreiben des Geschllftstriigers a.i. der Ständigen Vertretung Frankreichs 
bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheilsrals, 
datiert vom 4. Apri11991 

689 (1991) 9. April 1991 Die Situation zwischen Irak und Kowait 15 

690 (1991) 29. April 1991 Die Situation betreffend Westsahara 35 

691 (1991) 6. Mai 1991 Zentralamerika: Friedenshemühungen 32 

692 (1991) 20. Mai 1991 Die Situation zwischen Irak und Kowait 18 

693 (1991) 20. Mai 1991 Zentmlamerika: Friedensbemühungen 33 

694 (1991) 24. Mai 1991 Die Situation in den besetzten arabischen Gebieten 2 

695 (1991) 30. Mai 1991 Die Situation im Nahen Osten 4 

696 (1991) 30. Mai 1991 Schreiben des Geschllftstriigers a.i der Ständigen Vertretung Angolas bei 37 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheilsrals, datiert 
vom 17. Mai 1991 

Bericht des Generalsekretärs f1her die Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen für Angola 

697 (1991) 14. Juni 1991 Die Situation in Zypern 28 

698 (1991) 14. Juni 1991 Die Situation in Zypern 28 

699 (1991) 17. Juni 1991 Die Situation zwischen Irak und Kowait 18 

700 (1991) 17. Juni 1991 Die Situation zwischen Irak und Kowait 19 

701 (1991) 31. Juli 1991 Die Situation im Nahen Osten 4 

702 (1991) 8. August 1991 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Demokratische 46 
Volksrepublik Korea und Republik Korea) 

703 (1991) 9. August 1991 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Föderierte Staaten 47 
von Mikronesien) 

704 (1991) 9. August 1991 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Repuhlik 48 
MarshaIlinseIn) 

70S (1991) 15. August 1991 Die Situation zwischen Irak und Kowait 20 

706 (1991) 15. August 1991 Die Situation zwischen Irak und Kowait 21 

707 (1991) 15. August 1991 Die Situation zwischen Irak und Kowait 22 
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Resolution Datum Gegenstmul Seite 

708 (1991) 28. August 1991 Zeitpunkt der Wahl zur Besetzung eines freigewordenen Sitzes im 49 
Internationalen Gerichtshof 

709 (1991) 12. September 1991 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Republik Estland) 48 

710 (1991) 12. September 1991 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Republik Idtland) 48 

711 (1991) 12. September 1991 Anfnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Republik Litauen) 49 

712 (1991) 19. September 1991 Die Situation zwischen Irak und Kuwait 24 

713 (1991) 25. September 1991 Schreiben des Ständigen VertreleIS österreichs bei den Vereinten Natio- 42 
nen an den Priisidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 19. September 
1991 

Schreiben des Ständigen VertreteIS Kanadas bei den Vereinten Nationen 
an den Priisidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 19. September 
1991 

Schreiben des Ständigen Veil1elttts Ungarns bei den Vereinten Nationen 
an den Priisidenten des Sichetbeitstats. datiert vom 20. September 
1991 

Schreiben des Ständigen V ",11_. Jugoslawiens bei den Vereinten 
Nationen an den Priisidenten des Sicbetheitsrats, datiert vom 24. Sep-
tember 1991 

714 (1991) 30. September 1991 Zentralamerika: FriedensbentOhungen 34 

715 (1991) 11. Oktober 1991 Die Situation zwischen Irak und Kuwait 26 

716 (1991) 11. Oktober 1991 Die Situation in Zypern 29 

717 (1991) 16. Oktober 1991 Die Situation in Kambodscha 39 

718 (1991) 31. Oktober 1991 Die Situation in Kambodscba 40 

719 (1991) 6. Novetnber 1991 Zentralamerika: FriedensbetnOhungen 34 

720 (1991) 21. November 1991 Empfehlung betreffend die Emennung des GeneralsekIetlirs der Vereinten SO 
Nationen 

721 (1991) 27. November 1991 Schreiben des GeneralsekIetlirs an den Priisidenten des SicbetheilSIats, 44 
datiert vom 24. Novetnber 1991 

Schreiben des Ständigen Veil1etels Deutschlands bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sichetbeitstats. datiert vom 21. No-
Vetnber 1991 

Schreiben des Ständigen Veil1elttts Frankreichs bei den Vereinten Natio-
nen an den Priisidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 26. Novetnber 
1991 

722 (1991) 29. Novetnber 1991 Die Situation im Nahen Osten 5 

723 (1991) 12. Dezember 1991 Die Situation in Zypern 30 

724 (1991) 15. Dezember 1991 Bericht des GeneralsekIetlirs gemliß Resolution 721 (1991) des Sicbet- 45 
heitstats 

725 (1991) 31. Dezember 1991 Die Situation betreffend Westsabara 36 
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